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VORWORT

Geschichte, so hat einmal jemand gesagt, sei immer auch geschichtetes; meint stets 
auch die Schichten, auf denen wir stehen und uns zu bewähren haben. Hinsichtlich der 
Auseinandersetzung mit der größten menschlichen Katastrophe des 20. Jahrhunderts, 
dem Nationalsozialismus und seinen Folgen, gibt es Orte in Deutschland, die immer 
noch Bedrückung ausstrahlen, wenn wir sie aussprechen: Dachau bei München gehört 
dazu, Buchenwald bei Weimar, Bergen-Belsen bei Hannover und Oranienburg bei Berlin.

In Nordrhein-Westfalen gibt es keine vergleichbaren ehemaligen Konzentrationslager. In 
Schloss Holte-Stukenbrock bei Bielefeld existiert ein anderes Zeugnis der Unmenschlich-
keit des Zweiten Weltkrieges. Dort gibt es das Gelände des ehemaligen Kriegsgefange-
nenlagers Stalag 326, samt einem Ehrenfriedhof der Kriegsopfer.

Zwischen Sommer 1941 und Frühjahr 1945 waren dort insgesamt mehrere hunderttau-
send Menschen, vorwiegend sowjetische Kriegsgefangene, untergebracht. Viele Zehn-
tausende von ihnen haben die Gefangenschaft nicht überlebt, ein erheblicher Teil wurde 
in Massengräbern auf dem Gelände beigesetzt.

Als Bundespräsident Joachim Gauck im Jahr 2015 das Gelände besuchte, rief er dazu 
auf, diese Stätte zu einer Gedenkstätte zu machen, die der nationalen und internatio-
nalen Bedeutung des historischen Ortes gerecht wird. Als Präsident des Landtags von 
Nordrhein-Westfalen habe ich gemeinsam mit Vertretern des Fördervereins sowie un-
terschiedlicher Parteien auf Landes-, Bundes- und Europaebene und mit Unterstützern 
verschiedener gesellschaftlicher Verbände, der Stadt, des Kreises, der Bezirksregierung, 
dem Landschaftsverband, dem Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalan-
gelegenheiten der Polizei NRW Erich Klausener (LAFP) sowie der Landesregierung diesen 
Vorschlag	aufgegriffen.	Es	wurde	eine	Steuerungsgruppe	ins	Leben	gerufen,	die	Vorschlä-
ge erarbeitet hat, dieses Vorhaben umzusetzen.

Mit den vom Forschungsschwerpunkt urbanLab der 
TH Ostwestfalen-Lippe fachlich hochprofessionell 
erarbeiteten interessanten Variantenuntersuchun-
gen, stellen wir nun Überlegungen dieser Arbeit der 
Öffentlichkeit	vor,	um	eine	noch	breitere	Diskussion	
darüber anzuregen, wie der Erinnerungsort Gedenk-
stätte Stalag 326 (VI K) Senne in Schloss Holte-Stuken-
brock am besten diesen Zweck erfüllen kann. Sei es 
als Gedenkstätte, als Erinnerungsort im Dienste der 
Völkerverständigung, als außerschulischer Lernort 
oder	einfach	als	spätes	Mahnmal	unserer	Verpflich-
tung zum Frieden.

Freiheit	und	Frieden	sind	unsere	Verpflichtung!	
Die	Erinnerung	bleibt	unsere	Aufgabe!

Ihr André Kuper

André Kuper
Präsident des Landtags Nordrhein-Westfalen
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ANLASS

Kaum bekannt liegt das ehemalige Kriegsgefan-
genenlager Stalag 326 (VI K) Senne (nachfolgend: 
Stalag 326) in Schloß Holte-Stukenbrock im Wald 
zwischen der Autobahn A 33 und dem Truppen-
übungsplatz Senne. In den Jahren 1941 bis zu 
seiner Befreiung 1945 waren in dem Lager über 
300.000 sowjetische Kriegsgefangene unterge-
bracht (Hüser 1992). Heute ist nur wenig von 
dem damaligen Leiden wahrnehmbar. Dieses 
veranschaulicht die untergeordnete Rolle des 
Schicksals vorwiegend sowjetischer Kriegsge-
fangener in der deutschen Erinnerungspolitik. 
Ausgehend von der Würdigung durch einen Be-
such des Bundespräsidenten Joachim Gauck am 
06. Mai 2015 im Stalag 326, haben sich politische 
und zivilgesellschaftliche Initiativen gebildet, 
die mit Unterstützung von Land und Bund das 
Ziel verfolgen, das vorhandene Dokumentati-
onszentrum auszubauen und eine Gedenkstätte 
von internationalem Rang zu entwickeln. Im Jahr 
2018 konnte die Gedenkstätte 2.400 Besucher/
innen verzeichnen. (vgl. EPd 2019) Durch die 
Etablierung eines Gedenkortes in der regiona-
len Erinnerungskultur und der Erweiterung der 
dokumentarischen Basis soll eine höhere Besu-
cherzahl angestrebt werden.

Schon heute ist die Gedenkstätte nicht nur von 
lokaler Bedeutung, denn die historischen Bezüge 
des Geländes betragen regionale und überregi-
onale Reichweiten. Das ehemalige Kriegsgefan-
genenlager Stalag 326 diente nicht nur als Sam-
mellager, sondern auch als Verteilungsstation 
vorwiegend sowjetischer Kriegsgefangener, die 
in Betrieben in Ostwestfalen-Lippe, aber auch 
im Ruhrgebiet, vor allem im Bergbau, eingesetzt 
wurden. Vor diesem Hintergrund wird die Rolle 
des ehemaligen Kriegsgefangenenlagers inner-
halb der Region deutlich und veranschaulicht 
das historische und kulturelle Potential einer 
Gedenkstätte in Schloß Holte-Stukenbrock.

Seit 1970 wird das Areal des ehemaligen Stalag 
326 durch die Polizeischule des Landes NRW 
genutzt (Landesamt für Ausbildung, Fortbildung 
und Personalangelegenheiten der Polizei NRW Er-
ich Klausener, nachfolgend: LAFP). Das gesamte 
Gelände ist umzäunt und bewacht. Flächen für 
Ausbildungsübungen liegen neben Baracken 
und Gebäuden mit historischem Bezug, die sich 
isoliert ohne Verbindungen auf der Liegenschaft 
befinden	 (siehe	 Abb.	 2).	 Die	 derzeitige	 Doku-
mentationsstätte	 befindet	 sich	 in	 dem	 ehema-
ligen Arrestgebäude (siehe Abb. 4) und ist nur 
durch Anmeldung und Sicherheitskontrolle an 
der Eingangspforte der Polizeischule zugänglich 
(siehe	Abb.	3).	Auf	dem	Gelände	befinden	sich	
drei historische Gebäude, die auf die Zeit des 

Kriegsgefangenenlagers zurückgehen. Unmit-
telbar nach dem Krieg diente das Gelände als 
Internierungslager der Alliierten. Diese Zeitpha-
se nutzte den vorgefundenen Gebäudebestand 
des Kriegsgefangenenlagers und hinterließ kei-
ne sichtbaren baulichen Spuren. Weiterer histo-
rischer Gebäudebestand ist aus der folgenden 
Zeit des Sozialwerks Stukenbrock, in der von 1948 
bis 1970 Heimatvertriebene aus den ehemali-
gen Ostgebieten des Deutschen Reichs auf dem 
Gelände untergebracht wurden. 

Die historischen Gebäude aus der Phase des 
Kriegsgefangenenlagers sind das frühere Arrest-
gebäude (siehe Abb. 4), das Entlausungsgebäude 
(siehe Abb. 5) und die Kirche (siehe Abb. 9), die 
auf Baubestände des Kriegsgefangenenlagers 
und auf die Zeit des Sozialwerks Stukenbrock 
zurückgehen. Die  Kirche verbindet somit zwei 
Zeitschichten, wodurch sie von besonderem 
Wert ist. Das heutige Dokumentationszentrum 
befindet	sich	im	ehemaligen	Arrestgebäude, das 
nur noch ansatzweise durch teils vorhandene 
Zellen auf seine damalige Nutzung hinweist. 
Die bestehende Ausstellung ist derzeit auf 150 
qm beschränkt. Sie kann somit nur Ausschnitte 
der ehemaligen Unterbringung und Lebensbe-
dingungen im Kriegsgefangenenlagers zeigen. 
Das	 Archiv	 ist	 nicht	 öffentlich	 zugänglich.	 Um	
die Bildungsarbeit auszubauen, müssen weitere 
Themen und Zusammenhänge innerhalb einer 
Gedenkstätte verankert werden.

Im Entlausungsgebäude sind ebenfalls Spuren 
aus der Zeit des Kriegsgefangenenlagers vor-
handen, wobei diese heute teilweise durch Ins-
tallationen der Polizeischule überlagert sind, die 
sich in dem historischen Bestand einige Räume 
angeeignet hat. Das Gebäude eignet sich als Aus-
stellungsraum und besitzt das Potential einer 
Entwicklung eines Gedenkortes an einem au-
thentischen Ort (siehe Abb. 6). Die in Abbildung 
7 und 8 erkennbaren Schriften an den Innen-
wänden des Entlausungsgebäudes sind noch als 
historische Spuren vorhanden und stehen unter 
Denkmalschutz. Ein weiteres wichtiges histo-
risches Merkmal auf dem Gelände ist die ehe-
malige Lagerstraße, die heute als Zugangsstraße 
und Verkehrsweg der Ausbildungsstätte genutzt 
wird (siehe Abb. 3). Die historische Bedeutung 
der Straße ist zurzeit nicht erkennbar. 

Außerhalb	des	Geländes	befindet	sich	der	Sowje-
tische Ehrenfriedhof, auf dem über 60.000 sowje-
tische Soldaten begraben sind (Hüser 1992). Die 
Gräber und ein Mahnmal kennzeichnen die vie-
len verstorbenen Kriegsgefangenen des Stalag 
326. Eine Informationstafel auf dem Friedhof 
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weist auf das sowjetische Kriegsgefangenen-
lager und den Friedhof als Gedenkort hin. Eine 
Verbindung zwischen Friedhof und heutigem Do-
kumentationszentrum ist nicht vorhanden. 

Auch in der Umgebung lassen sich Spuren und 
Hinweise auf das ehemalige Stammlager in 
Schloß	 Holte-Stukenbrock	 wiederfinden.	 Der	
Bahnhof Hövelhof, an dem die sowjetischen 
Kriegsgefangenen in Zügen ankamen und an-
schließend über den heute noch in Teilen exis-
tierenden Russenpatt zum Lager geführt wurden 
sowie der Standort des ehemaligen Seuchenla-
zaretts, auf dem heute die Jugendvollzugsanstalt 
(JVA Staumühle) teils in historischem Gebäude-
bestand untergebracht ist, sind historisch wert-
volle Orte in der Umgebung der Liegenschaft. 

Das verfolgte Ziel der Entwicklung einer Gedenk-
stätte auf dem Areal der Polizeischule wird durch 
zusätzliche Flächen- und Nutzungsbedarfe der 
Ausbildungsstätte begleitet. Teile des Grund-

stücks bestehen aus Wald und Heidelandschaft 
und stehen unter besonderem Schutz der Natur, 
was bei der weiteren Entwicklung sowohl für die 
Gedenkstätte als auch die polizeilichen Nutzun-
gen zu berücksichtigen und abzuwägen ist. 

Die vorliegende Variantenuntersuchung hat das 
Ziel, Möglichkeiten für eine räumlich-funktiona-
le Trennung der Nutzungen von Gedenkstätte 
und Polizeischule auf der Liegenschaft aufzuzei-
gen. Für die Realisierung eines Gedenkstätten-
konzeptes müssen zusätzliche Räumlichkeiten 
für	 bisher	 nicht	 gezeigte	 Themen	 geschaffen	
werden,	 die	weit	 über	 die	 zurzeit	 vorzufinden-
de Dokumentationsstätte hinausgehen. Um die-
sem Anspruch nachhaltig gerecht zu werden, 
stehen die Interessen und Belange der Entwick-
lung einer Gedenkstätte einerseits und die Wei-
terentwicklungsmöglichkeiten der Polizeischule 
andererseits im Fokus und sind maßgebend für 
die Untersuchung der Varianten.
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ABB. 4: EHEMALIGES ARRESTGEBÄUDE, HEUTIGE DOKUMENTATIONSSTÄTTE
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ABB. 5: ENTLAUSUNGSGEBÄUDE

ABB. 6: INNENRAUM DES ENTLAUSUNGSGEBÄUDES ABB. 7,8: DENKMALGESCHÜTZTE SPUREN IM ENTLAUSUNGS-
GEBÄUDE
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AKTEURE

Es stehen zahlreiche Akteure hinter dem erklär-
ten Ziel der Entwicklung einer Gedenkstätte von 
überregionaler Bedeutung, die dieses Vorhaben 
aktiv begleiten und durch ihr Engagement unter-
stützen. Dadurch besteht ein großes Potential 
einer	nachhaltigen	Profilierung	der	Gedenkstätte	
innerhalb der nationalen Gedenklandschaft.

Durch die bestehende Doppelnutzung des ehe-
maligen	Lagergeländes	befinden	sich	zwei	wich-
tige Akteure direkt auf der Liegenschaft: das 
Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Perso-
nalangelegenheiten LAFP Erich Klausener und der 
Förderverein Stalag 326 (VI K) Senne.

Das LAFP nutzt seit fast 50 Jahren die Liegenschaft 
als Polizeischule und stellt den heutigen Haupt-
nutzer des Areals dar. Das LAFP unterstützt und 
befürwortet die Entwicklungen einer Gedenk-
stätte auf der Liegenschaft. Bei einer konsequen-
ten räumlichen Trennung von Gedenkstätte und 
LAFP muss der polizeiliche Aus- und Fortbildungs-
betrieb in unverändertem, qualitativem Umfang 
sichergestellt sein. Dieses gilt auch für künftig 
entstehende, gegebenenfalls erhöhte Bedarfe. 

Die Ausstellung der Dokumentationsstätte Stalag 
326 (VI K) Senne	 befindet	 sich	 derzeit	 auf	 einer	
Fläche von 150 qm in der ehemaligen Arrestbara-
cke. Mit der Gründung und dem Engagement des 
Fördervereins der Gedenkstätte bleibt nicht nur 
die Erinnerung an das ehemalige Stammlager er-
halten, sondern konnte auch die Datenlage zum 
Stalag 326 durch vielfältige Forschungsarbeiten 
erweitert werden. Dadurch resultiert nun das Po-
tential, die derzeitige Ausstellung zu vergrößern 
und	neue,	bisher	der	Öffentlichkeit	nicht	bekann-
te, Inhalte zur Gedenkstätte zu präsentieren. Um 
die wissenschaftliche Begleitung und den Be-
trieb der Gedenkstätte zu gewährleisten, erhält 
der	Verein	eine	finanzielle	Unterstützung	durch	
das Land NRW, die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock 
und den Landkreis Gütersloh. Seit 2014 wird die 
Gedenkstätte durch einen Geschäftsführer mit 
einer halben Stelle geleitet. Führungen auf dem 
Gelände werden überwiegend von ehrenamtli-
chen Mitarbeitern/innen geleitet.

Zudem veranstaltet der Arbeitskreis Blumen 
für Stukenbrock jährliche Gedenkfeiern mit 
Rednern aus Politik und Kultur auf dem Ehren-
friedhof, zu denen mehrere hundert Besucher/
innen kommen.

Die bisherigen Initiativen und der Impuls durch 
den Besuch des damaligen Bundespräsidenten 
Joachim Gauck haben bereits Wirkung gezeigt. 
Am 25. November 2016 hat der Landtag Nord-

rhein-Westfalen einstimmig beschlossen, die wei-
tere	Pflege	und	den	Ausbau	von	NS-Erinnerungs-
orten in NRW zu unterstützen. Daraufhin wurde 
ein überparteilicher Lenkungskreis unter Leitung 
des NRW-Landtagspräsidenten André Kuper gebil-
det, in dem unter anderem die Landeszentrale für 
politische Bildung NRW als in NRW verantwortli-
che Förderinstitution für NS-Gedenkstätten, die 
Regierungspräsidentin des Regierungsbezirks Det-
mold, der Trägerverein der Gedenkstätte sowie die 
Gedenkstätte selbst, Vertreter politischer Parteien 
und relevanter regionaler politischer Institutio-
nen sowie die Universitäten Bielefeld und Pader-
born Mitglieder sind. Der Lenkungskreis ist für die 
Koordinierung verantwortlich und bereitet die 
politischen	und	finanziellen	Voraussetzungen	für	
den angestrebten Ausbau der Gedenkstätte Stalag 
326 vor. Durch die Fördermittel der Landeszentra-
le für politische Bildung konnten wissenschaftliche 
und pädagogische Stellen befristet angeboten 
werden, um die Ausstellung zu aktualisieren und 
neue Themenbereiche zu ergänzen. 

Des Weiteren hat sich eine Steuerungsgruppe 
konstituiert, die das Vorhaben der Entwicklung 
einer Gedenkstätte durch ihre Expertise und 
ihr Engagement bekräftigen. Unter dem Vorsitz 
von Herrn Landtagspräsident André Kuper	treffen	
sich die  Lenkungs- und Steuerungsgruppen zum 
Stalag 326 in regelmäßigen Abständen mit dem 
Ziel, die Dokumentationsstätte Stalag 326 (VI K) 
Senne zu einer Gedenkstätte von nationaler Be-
deutung weiterzuentwickeln.

Seit 2017 unterstützt auch der Kreistag Gütersloh, 
in dessen Gebiet sich das Stalag 326 befindet,	die	
Entwicklungen zu einer Gedenkstätte. Die Kreis-
tage in Ostwestfalen-Lippe und der Ältestenrat der 
kreisfreien Stadt Bielefeld haben sich für die Ent-
wicklung einer Gedenkstätte positioniert. Auch 
die IHK Ostwestfalen zu Bielefeld unterstützt das 
Engagement der Etablierung einer Gedenkstätte.  

Die Akteurskonstellation, die sich im Laufe der 
Jahre entwickelt hat, ist jedoch weitaus größer 
und umfasst auch Akteure, die sich wissenschaft-
lich mit der Gedenkstätte auseinandergesetzt ha-
ben. Weitere lokale und regionale Akteure unter-
stützen und bekräftigen durch ihr Engagement 
die Entwicklung einer Gedenk- und Begegnungs-
stätte in Stukenbrock-Senne.
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METHODIK

Zur weiteren Entwicklung der Gedenkstätte 
Stalag 326 wurde ein Prozess in drei Phasen ab-
gestimmt. In der ersten Phase wurden Recher-
cheergebnisse zu den räumlichen Strukturen 
ermittelt und erste Entwurfsideen dargestellt. 
Dies erfolgte im Rahmen eines studentischen 
Entwurfsprojekts durch Masterstudierende der 
Architektur im Wintersemester 2018/19 an der 
Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe. 
Die Ergebnisse aus der ersten Phase dienten 
im Anschluss als Anregung und Ideengeber für 
die konzeptionelle und wissenschaftliche Aus-
arbeitung der vorliegenden Variantenunter-
suchung durch das urbanLab der Technischen 
Hochschule Ostwestfalen-Lippe. Die Aufgabe 
der zweiten Phase bestand in der vorberei-
tenden Untersuchung des Areals, der Klärung 
der Rahmenbedingungen, der funktionalen 
Anforderungen und der daraus abgeleiteten 
grundsätzlichen Flächenlayouts, der Untersu-
chung von Varianten und der Formulierung von 
Handlungsempfehlungen. Ziel war ein Entwick-
lungsvorschlag zum Gesamtareal des Stalag 
326. Es wurde in diesem Zusammenhang auch 
die Vernetzung mit den historischen Orten in 
der näheren Umgebung, z.B. dem Sowjetischen 
Ehrenfriedhof und dem Bahnhof Hövelhof, be-
trachtet. Die dritte Phase besteht aus einer 
Machbarkeitsstudie mit dem Ziel, die inhaltli-
chen Anforderungen und das Konzept der Ge-

denkstätte zu entwickeln, aufbauend auf den 
Erkenntnissen der Variantenuntersuchung. Die 
drei Phasen sind vorbereitende Maßnahmen. 
Sie dienen der Unterstützung eines beabsich-
tigten Förderantrags. 

Die vorliegende Variantenuntersuchung ging 
im Besonderen der Frage nach, wie eine räum-
lich-funktionale Trennung der Nutzungen zwi-
schen Polizeiausbildung und Gedenkstätte auf 
dem Gelände des ehemaligen Stalag 326 entste-
hen kann, sodass die Interessen und Belange 
beider Nutzungen einbezogen werden. Um sich 
diesem ebenso komplexen wie historisch wert-
vollen Thema systematisch zu nähern, kamen 
verschiedene Methoden zum Einsatz. 

Die Untersuchung war in drei Arbeitspake-
te unterteilt, die zeitlich aufeinander aufbau-
ten: Vorbereitung, Variantenuntersuchung, 
mögliche Entwicklungsflächen & Dokumen-
tation. Sie wurde von einem intensiven Be-
teiligungsprozess wichtiger Akteure begleitet. 
Die Arbeitspakete schlossen jeweils mit einem 
Abstimmungstermin ab, in dem die Zwische-
nergebnisse vor dem Lenkungskreis, bezie-
hungsweise der zuständigen Steuerungsgruppe 
präsentiert wurden, um gemeinsam die weite-
ren Bearbeitungsschritte abzustimmen. Durch 
den intensiven Austausch mit diesen Akteuren 
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während des Bearbeitungszeitraums konnten 
regelmäßig Interessen und Bedarfe abgefragt 
und abgewogen werden, die durch die Auftei-
lung der Liegenschaft resultierten. 

Die Vorbereitung der Studie umfasste die Ana-
lyse des Planungsareals und generierte städte-
baulich-räumliche, funktionale und historische 
Rahmenbedingungen. Zu dem wurde die Um-
gebung analysiert, die ebenfalls relevant für die 
Entwicklungen am Standort der Liegenschaft 
ist. Diese ist durch ein hohes Naherholungspo-
tential und touristische Ziele geprägt. Daraus 
ergaben sich Entwicklungsanforderungen für 
die Gedenkstätte und deren Einbindung in die 
umliegende Landschaft. 

Die Analyse wurde durch die Untersuchung 
ausgewählter Fallbeispiele ergänzt. Das Instru-
ment der Fallbeispiele gab Einblicke in beste-
hende Gedenkstätten in Deutschland und ihren 
räumlich-konzeptionellen Aufbau. Für die Un-
tersuchung wurden Fallbeispiele ausgewählt, 
die vergleichbare Rahmenbedingungen im Hin-
blick auf die Einbettung in die Umgebung, den 
Umgang mit bestehenden, beziehungsweise 
historischen Gebäuden oder anderen Rahmen-
bedingungen vorwiesen. Zusammengefasst 
entstand so ein Bild möglicher Entwicklungs- 
und Umsetzungsoptionen, die auch für den un-
tersuchten Planungsraum relevant sind.

Um abschließend zu überprüfbaren Ergebnis-
sen zu gelangen, die eine größtmögliche nach-
haltige Etablierung einer Gedenkstätte sicher-
stellen, wurden unterschiedliche Varianten 
ausgearbeitet, untersucht und anhand der 
vorher	 identifizierten	 Bedürfnisse	 und	 Anfor-
derungen, der räumlichen Potentiale und der 
vorliegenden Entwicklungsmöglichkeiten be-
wertet. Diese umfassten die Untersuchung der 
Flächenlayouts in Abhängigkeit von Erschlie-
ßungs- und Freiraumsystemen und berücksich-
tigten	nutzungsspezifische	Anforderungen	hin-
sichtlich Sicherheitsaspekten der polizeilichen 
Nutzung. Ergänzt wurde die Bewertung der 
Entwicklungsbausteine durch ein sogenanntes 
Transformationsbarometer, das die prozentua-
le Flächenaufteilung der polizeilichen Nutzung 
und der Gedenkstätte angepasst an die ver-
schiedenen Varianten, aufzeigte.

Für die gewünschte Entwicklung einer Gedenk-
stätte auf dem Areal, die parallel das Fort-
bestehen der Ausbildungsstätte der Polizei 
ermöglicht, waren daher räumliche und struk-
turelle Anforderungen zu klären. Dabei muss-
ten	 Fragen	 zur	 Erreichbarkeit	 und	 öffentlicher	
Zugänglichkeit, Abgrenzung der Nutzungen der 
Polizeischule	 und	 öffentlicher	 Gedenkstätte,	
aber auch die Vernetzung mit historisch rele-
vanten Orten, wie dem Bahnhof Hövelhof oder 

dem Sowjetischen Ehrenfriedhof, geklärt werden. 
Darüber hinaus war auch eine sensible zeitge-
schichtliche Auseinandersetzung mit dem Ort 
notwendig, welche die Geschichte sichtbar und 
spürbar machte sowie innere, zeitliche und 
räumliche Zusammenhänge deutlich werden 
ließ, um die besonderen Orte des Gedenkens 
und	Erinnerns	zu	identifizieren.

Die Erkenntnisse aus der Variantenuntersu-
chung dienten zusammen mit den Entwick-
lungsbausteinen und der Bewertungsmatrix 
dazu, die möglichen Entwicklungsflächen 
aufzuzeigen. Diese wurden mit den beteiligten 
Akteuren abgestimmt. Sie stützen sich auf er-
gänzende Illustrationen und geben Antworten 
für	identifizierte	Teilaspekte.

Im Ergebnis entstanden wissensbasierte Er-
kenntnisse und abgeleitete Handlungsempfeh-
lungen, die die nächsten Schritte im Prozess zur 
Entwicklung einer Gedenkstätte von überregio-
naler bis internationaler Bedeutung und ihrer 
Einbindung in die Umgebung vorbereiteten. 

Das Ziel dieser Variantenuntersuchung war ein 
vertieftes Verständnis für den Ort des ehema-
ligen Lagers zu entwickeln, Strategien für den 
Umgang mit komplexen, palimpsestischen Räu-
men zu entwickeln und das Herausarbeiten von 
Handlungsempfehlungen für die beabsichtigte 
Gedenkstätte, neben den Erhalt und der Qua-
lifizierung	der	Polizeinutzungen	auf	der	Grund-
lage einer sorgfältigen städtebaulichen Analyse 
und Recherche für ein äußerst sensibles Thema.  





3 GEDENKSTÄTTEN
 IN DEUTSCHLAND



Dokumentationsstätte mit Friedhof oder Mahnmal Friedhof oder MahnmalGedenkstätte
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GEDENKSTÄTTENKULTUR
NS-Gedenkstätten sind Teil der Erinnerungskultur 
in Deutschland. Die Formen der deutschen Ge-
denkstättenkultur hängen vom jeweiligen betrach-
teten Zeitraum, der Generationenzugehörigkeit 
(Zeitgenossen oder Nachgeborene) und der geo-
politischen Lage der Gedenkstätte ab (ehemalige 
DDR oder Bundesrepublik). (vgl. Altendorf 2005)

Nach 1945 konfrontierten die Alliierten die 
Deutschen mit den nationalsozialistischen Ver-
brechen an den Stätten in ihrer Nachbarschaft. 
Ehrenfriedhöfe und Mahntafeln wurden als Ge-
denkorte errichtet. Ein Großteil der ehemaligen 
Lager lag nach dem Krieg brach. Baracken wur-
den abgerissen oder als Baumaterial genutzt. An-
dere Teile wurden als Internierungslager der Al-
liierten, zur Unterbringung der Besatzungsarmee 
oder als Flüchtlings- und Vertriebenenunterkünf-
te genutzt. (vgl. ebd.)

1952 wurde der erste Dokumentationsraum der Ge-
denkstätte in Pöltzensee eingerichtet. Der tatsächli-
che Aufbau von Gedenkstätten in der Bundesrepub-
lik Deutschland begann jedoch erst Mitte der 1960er 
Jahre, vorangetrieben durch den Eichmann-Prozess 
(1961), den Auschwitz-Prozess (1963), Opferverbän-
de, sowie den Generationenwechsel. Die ersten 
Gedenkstätten waren Orte der Dokumentation zu 
Beweiszwecken (in Deutschland für Deutsche) und 
persönliche Gedenkstätten für die Überlebenden 
und Nachkommen. (vgl. Reemtsma 2010)

1965 wurde in Dachau die erste bedeutende Dau-
erausstellung in der Bundesrepublik als Museum 
zusammen mit Archiv und Bibliothek eingerich-
tet. (vgl. Knigge 2005, S. 402f) In Bergen-Belsen, 
wo keine historischen Gebäude übriggeblieben 
sind, wurde 1966 ein Dokumentenhaus mit Aus-
stellung eingerichtet. Eine Gedenk- und Bildungs-
stätte wurde 1968 im Bendlerblock in Berlin für 
den Widerstand des 20. Juli eingerichtet.

Seit den 1980er Jahren hat die lokale und regio-
nale Beschäftigung mit der NS-Vergangenheit ein 
Bewusstsein auch für verdrängte Opfergruppen 
wie sowjetische Kriegsgefangenen und „verges-
sene″	Lager	hervorgerufen.	(Altendorf	2005)	Die	
NS-Gedenkstätten in der DDR hingegen ähnelten 
eher dem Zweck der Kriegerdenkmäler. Sie dien-
ten	der	moralischen	Sinnstiftung	und	definierten	
somit Tradition. (vgl. Reemtsma 2010)

Seit den 1990er Jahren wurden die Gedenkstät-
ten in Ost- und Westdeutschland um- und neu-
gestaltet. Als pädagogisch betreute Lernorte mit 
biografischen	Lebensgeschichten	von	Opfern	und	
Tätern dienen sie unter anderem zur Sensibilisie-
rung und persönlichen Ermutigung der vornehm-
lich jüngeren Zielgruppen. (vgl. Altendorf 2005)

ABB. 12: AUSWAHL AKTUELLER GEDENKORTE FÜR LAGER MIT SOWJETISCHEN KRIEGSGEFANGENEN (ANGEPASST MIT ROTEN MARKIERUNGEN) . 
GRAFIK: PAUL-GERHARD BENKELBERG, LEMGO



ABB. 13: FALLBEISPIELE IN DEUTSCHLAND
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FALLBEISPIELE

ORANIENBURG 44.000

HINZERT-PÖLERT 290

KZ SACHSENHAUSEN: 700.000

SCHLOSS HOLTE-
STUKENBROCK    26.800

KZ HINZERT: 10.700

STALAG 326:  2.400

NORDHAUSEN 42.200
KZ MITTELBAU-DORA: 65.000

ESTERWEGEN 5.400
KZ ESTERWEGEN: 24.500

Die Fallbeispiele untersuchen vier NS-Gedenk-
stätten in Deutschland. Sie zeigen aktuelle 
Entwicklungen im Umgang mit ehemaligen 
NS-Lagern auf. Für jedes Fallbeispiel werden 
allgemeine Daten wie Lage, regionale Einbin-
dung, Besucherzahlen, historische Entwicklung 
der Gedenkstätte und räumliche Anforderungen 
beschrieben, die einen Vergleich ermöglichen. 
Darüber hinaus werden einzelne Aspekte aus 
den unterschiedlichen Fallbeispielen herausge-
griffen,	die	für	eine	weitere	Entwicklung	der	Ge-
denkstätte Stalag 326 von Interesse sein können.

Die ausgewählten Gedenkstätten wurden alle ab 
der Jahrtausendwende um- bzw. neukonzipiert. 
In diesem Zusammenhang wurde zwischen 2005 
und 2011 an allen Standorten der Neubau eines 
Besucher- und Dokumentationszentrums mit 
Dauerausstellung	eröffnet.	In	den	Gedenkstätten	
werden jeweils unterschiedliche Themen, ausge-
hend von der Historie des Lagers, fokussiert.

Es wurden zwei kleinere Gedenkstätten mit ge-
ringerer Besucherzahl zwischen rund 10.000 
bis 25.000 Besucher pro Jahr ausgewählt (Hin-
zert, Esterwegen). Sie geben Anhaltspunkte für 
ein mögliches Raumprogramm aufgrund der 
Vergleichbarkeit mit möglichen Besucherzahlen 
des Stalag 326. Ein Vergleich mit der größeren 
Gedenkstätte Mittelbau-Dora zeigt bei ähnlicher 
Erreichbarkeit der Gedenkstätte höhere Besu-

cherzahlen, was Aspekte, wie die historische Be-
deutung oder wie lange eine Gedenkstätte exis-
tiert, hervorhebt.

Die Fallbeispiele zeigen abhängig vom räumli-
chen Kontext unterschiedliche Ansätze im Um-
gang	mit	der	Geschichte.	Der	Einfluss	der	Land-
schaftsgestaltung spielt eine wichtige Rolle, um 
die räumlichen Dimensionen begreifbar zu ma-
chen. In der detaillierten Betrachtung werden 
ausgewählte räumliche Aspekte, wie die (Um-)
Nutzung von bestehenden Gebäuden oder der 
Umgang mit nicht mehr vorhandenen histori-
schen Gebäuden, aber auch Aspekte, wie die 
Ansprache	über	digitale	Medien,	die	Einfluss	auf	
die räumliche Konzeption einer Gedenkstätte 
haben, wie zum Beispiel in Sachsenhausen, her-
vorgehoben.

Die Erkenntnisse werden am Ende des Kapitels 
zusammengefasst und bilden zusammen mit 
der daran anschließenden räumlichen Betrach-
tung des Stalag 326 die Grundlage für die Ent-
wicklung der Varianten.

Ort  Einwohnerzahl
Gedenkstätte: Besucherzahl 2018
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3.1 GEDENKSTÄTTE 
  KONZENTRATIONSLAGER ESTERWEGEN

ABB. 14: RUNDWEG ÜBER DAS GELÄNDE DES EHEMALIGEN KONZENTRATIONS- UND STRAFGEFANGENENLAGERS ESTERWEGEN. 
DER LAGERPLAN VON 1937/38 SPIEGELT SICH IN DER LANDSCHAFTSGESTALTUNG DES AUSSENGELÄNDES DER GEDENKSTÄTTE ESTERWEGEN

Die Gedenkstätte KZ Esterwegen	 befindet	 sich	
nahe dem Ort Esterwegen, in der Nähe von Ol-
denburg in Niedersachsen. Die Gedenkstätte ist 
ca. 1 km Luftlinie entfernt von Esterwegen. Die 
Gemeinde Esterwegen hat rund 5.400 Einwoh-
ner. Die Gedenkstätte ist mit dem Individualver-
kehr zu erreichen über die Bundesstraße 401. 
Es	 gibt	 eine	 eigene	 Bushaltestelle	 des	 öffentli-
chen Nahverkehrs an der Gedenkstätte.

Zielgruppe der Gedenkstätte sind insbesonde-
re junge Menschen, lokale, regionale, nationa-
le und internationale Besucher/innen. Im Jahr 
2018 kamen ca. 24.400 Besucher/innen zu der 
Gedenkstätte, davon rund 351 Schulklassen aus 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und den 
Niederlanden. (vgl. Landkreis Emsland 2019)

Auf dem Gelände der heutigen Gedenkstätte 
sind keine historischen Gebäude aus der Kriegs-
zeit erhalten. Nach dem Krieg wurde das Lager 
bis 1947 als britisches Internierungslager ge-
nutzt, danach als deutsches Strafvollzugslager. 

Zwischen 1953 und 1959 war es Flüchtlings-
durchgangslager. 

Danach wurde das Gelände von der Bundeswehr 
übernommen, die Gebäude abgerissen und das 
Gelände bis 2001 genutzt, unter anderem als 
Bundeswehrdepot. (vgl. Esterwegen 2019)

Im Jahr 2011 wurde die Gedenkstätte mit Besu-
cherinformation	 eröffnet	 auf	 dem	Gelände	 des	
ehemaligen Lagers. Der Entwurf stammt von WES 
& Partner Landschaftsarchitekten, mit Hans-Her-
mann Krafft aus Berlin und Hans Dieter Schaal aus 
Attenweiler. (vgl. Maasberg 2012) In einer ehe-
maligen Bundeswehrdepothalle ist auf ca. 2.100 
qm eine Dauerausstellung untergebracht. Wei-
terhin gibt es eine Bibliothek mit Archiv und Se-
minarräume. Die Kosten von rund 5,8 Mio. € wur-
den mit Fördermitteln vom Bund, dem Landkreis 
Emsland, der Stiftung niedersächsische Gedenkstät-
ten und weiteren niedersächsischen Stiftungen 
getragen. (vgl. Archiv BReg 2011)



Eine Besonderheit der Gedenkstätte ist die Um-
nutzung der später hinzugefügten Bestandsge-
bäude zu einem Besucherinformationszentrum. 
Zwei Bundeswehrdepots wurden durch ein Neu-
bau-Foyer miteinander verbunden und zugäng-
lich gemacht. Die Gedenkstätte zeigt weiterhin 
gut, wie das Lagergelände mit seinen ehemaligen 
Hauptwegen, baulichen Anlagen und Lagergren-
zen durch die Landschaftsgestaltung klar lesbar 
gemacht werden kann, obwohl keine histori-
schen Gebäude aus der Kriegszeit erhalten sind.

Die zentrale Achse der Lagerstraße setzt sich in 
Material und Farbigkeit von der Umgebung ab. 
Authentische Reste der Straße sind teilweise frei-
gelegt worden. Die ehemaligen Wege aus dem 
Lager ins Moor hinein sind mit Cortenstahl an-
gedeutet. Sie betonen den Themenfokus der Ge-
denkstätte, die sich besonders mit der Arbeit im 
Moor beschäftigt. Ehemalige Barackengrundrisse 
heben	sich	als	bepflanzte	Flächen	und	Baumpa-
kete hervor. (vgl. Gedenkstätte Esterwegen 2019) 

Die ehemaligen Lagergrenzen werden einer-
seits mit Zitaten der Lagermauer und der 
Wachtürme aus Cortenstahl betont. Ansonsten 
ist die Gedenkstätte mit einem umlaufenden 
Zaun vor unbefugtem Eindringen geschützt.

ZENTRALE ACHSE & BESTAND UMNUTZEN

ABB. 16: AUSSENGELÄNDE DER GEDENKSTÄTTE ESTERWEGEN. DIE LANDSCHAFTSGESTALTUNG MACHT DIE TOPOGRAPHIE DES 
EHEMALIGEN  KONZENTRATIONS- UND STRAFGEFANGENENLAGERS ESTERWEGEN DEUTLICH. 2012. FOTO: STEFAN SCHÖNING, MEPPEN

ABB. 15: EHEMALIGE LAGERSTRASSE. FOTO: HEINZ-JOSEF LÜCKING
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Die Gedenkstätte und Museum Konzentrations-
lager Sachsenhausen befindet sich in Oranien-
burg, nahe Berlin in Brandenburg. Die Stadt 
Oranienburg hat rund 44.000 Einwohner. Die 
Gedenkstätte ist mit dem Individualverkehr 
über die Autobahn A10 und Bundesstraßen 
zu erreichen. Die nächstgelegene Bushalte-
stelle des öffentlichen Nahverkehrs liegt ca. 
400 m entfernt. Es gibt einen Regional- und 
S-Bahn-Anschluss nach Berlin. Der Bahnhof 
liegt ca. 1 km entfernt. Die Gedenkstätte ver-
fügt über rund 110 PKW-Stellplätze und 13 
Busstellplätze.

Zielgruppe der Gedenkstätte sind insbesonde-
re nationale, internationale, aber auch regio-
nale und lokale Besucher/innen. Die Gedenk-
stätte erreichte im Jahr 2018 eine Besucherzahl 
von 700.000. (vgl. Das Gupta et al 2019)

Nach dem Krieg wurde das Gelände bis 1950 
als sowjetisches Speziallager genutzt. Von 
1961 bis 1990 war das Gelände eine nationale 
Mahn- und Gedenkstätte der DDR und wurde 
unter anderem als Austragungsort sportlicher, 
politischer und militärischer Veranstaltungen 

genutzt. Seit 1993 ist der Ort als Gedenkstät-
te und Museum Sachsenhausen zugänglich. 
Die Gedenkstätte verfolgt ein dezentrales Ge-
samtkonzept, in dem die Geschichte an den 
authentischen Orten erfahrbar ist. (vgl. Sach-
senhausen SBG 2019a)

Von 1998 bis 2005 wurde vom Architekturbüro 
HG Merz aus Berlin für die Gedenkstätte ein 
Masterplan, der Neubau eines Schutzbau- und 
Kontemplationsbaus, der Eingangsbereich und 
Besucherinformationszentrum, die Ausstel-
lungsplanung und -gestaltung geplant und rea-
lisiert. (vgl. HG Merz 2019) Die Kosten von rund 
12,7 Mio. € wurden unter anderem mit Förder-
mitteln von der Bundesregierung für Kultur und 
Medien finanziert. (vgl. BReg 2012)

ABB. 17: ÜBERSICHTSPLAN DER GEDENKSTÄTTE

3.2 
GEDENKSTÄTTE UND MUSEUM 
KONZENTRATIONSLAGER SACHSENHAUSEN 

2626



Die Gedenkstätte zeigt, wie ehemalige baulichen 
Anlagen auf dem Gelände lesbar gemacht wer-
den können. Die fächerförmig angelegten, ehe-
maligen	Baracken	sind	als	Kiesflächen	angelegt.	
Die ehemaligen Lagermauern wurden teilweise 
als Faserbetonplatten rekonstruiert und werden 
als	Ausstellungsfläche	mitgenutzt.	Bauliche	Über-
reste wurden mit einem Schutzbau geschützt, in 
dem	auch	Kranzniederlegungen	stattfinden.

Die Bestandsgebäude auf dem Gelände, wie 
das ehemalige Eingangsgebäude und ehemali-
ge Lagerbaracken, werden unter anderem für 
die historische Dauerausstellung genutzt.

Die ehemalige Dienstvilla des Inspekteurs der 
Konzentrationslager liegt außerhalb des Lager-
geländes und wird heutzutage als internationale 
Jugendbegegnungsstätte und Jugendherberge 
Haus Szczypiorski genutzt. Der Ort umfasst 32 
Betten, Seminarräume, eine Bibliothek, begrün-
te Außenräume. Die Jugendbegegnungsstätte 
wird in Kooperation mit dem Deutschen Jugend-
herbergswerk (DJH), der Gedenkstätte Sachsen-
hausen, dem Landesverband Berlin-Brandenburg 
betrieben. (vgl. Sachsenhausen SBG 2019b)

Hervorzuheben ist eine App für Smartphones, 
die sich mit dem Themenfokus der Außenlager 
des KZ Sachsenhausen, der Zwangsarbeit aus 
der Sicht der Häftlinge und deren Bezug zum 
Alltag der Bürger beschäftigt. In der App satel-
lite camps-App sind Zeitzeugeninterviews, Bio-
grafien,	Fotos,	Texte	aufbereitet	und	allgemein	
zugänglich gemacht.

Die App wurde von dem Historiker Thomas Ir-
mer als Kooperationsprojekt mit der Initiative 
KZ-Außenlager Lichterfelde e.V. und der Gedenk-
stätte und dem Museum Sachsenhausen erarbei-
tet. Sie ist in Deutsch und Englisch erhältlich. 
Das Projekt wurde von der Lotto-Stiftung Ber-
lin gefördert und ist seit 2019 zugänglich. (vgl. 
Sachsenhausen SBG 2019c)

ABB. 19: EHEMALIGE BAULICHE ANLAGEN SIND ALS KIESFLÄCHEN LESBAR

ABB. 18: FASERBETONPLATTEN WERDEN ALS FLÄCHEN FÜR INFORMATIONEN MITGENUTZT

LESBARMACHEN + APP FÜR SMARTPHONES

Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten

Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen

Meldungen
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Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen

Neu: Smartphone-App "Satellite Camps. Die
Außenlager des KZ Sachsenhausen in Berlin"
26. Januar 2019

Am 23. Januar wurde im Berliner Abgeordnetenhaus in Anwesenheit
von Parlamentspräsident Ralf Wieland, dem Berliner Staatssekretär
für Kultur und Europa, Gerry Woop, und von Leon Schwarzbaum.
Überlebender der Konzentrationslager Auschwitz und
Sachsenhausen, die Smartphone-App "Satellite Camps. Die
Außenlager des KZ Sachsenhausen in Berlin" vorgestellt.

Zwschen 1942 und 1944 entstanden vor allem in Berlin und
Brandenburg mehr als 80 Außenlager des KZ Sachsenhausen.
Tausende KZ-Häftlinge, unter ihnen viele Frauen, mussten in den 14
Außenlagern im Berliner Stadtgebiet Zwangsarbeit für die SS und für
die Rüstungsindustrie leisten. Zu keinem anderen Zeitpunkt waren so
viele KZ-Häftlinge im Alltag der Stadt sichtbar. In der Satellite Camps-
App werden sechs der 14 Berliner KZ-Außenlager mit Hilfe von
Biografien, Texten, Fotos, Ausschnitten aus Zeitzeugeninterviews und
weiteren Materialien exemplarisch vorgestellt.

Die von der Lotto Stiftung Berlin geförderte App wurde von dem
Historiker Thomas Irmer erarbeitet und ist ein Kooperationsprojekt der
Initiative KZ-Außenlager Lichterfelde e.V. und der Gedenkstätte und
des Museums Sachsenhausen.

Die „Satellite-Camps-App“ kann ab sofort heruntergeladen werden.
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Die Gedenkstätte Konzentrationslager Mitte-
blau-Dora befindet sich nahe Nordhausen, 
in Thüringen. Die Kreisstadt Nordhausen hat 
rund 42.200 Einwohner. Die Gedenkstätte ist 
gut mit dem Individualverkehr über die Auto-
bahn A38 und Bundesstraßen zu erreichen. 
Es gibt einen Rufbus des öffentlichen Nahver-
kehrs, der nach Bestellung zu bestimmten Zei-
ten direkt zur Gedenkstätte fährt. Weiterhin 
kann man die Gedenkstätte über die Straßen-
bahn sowie die Harzer Schmalspurbahn errei-
chen. Die letzten 20 Minuten Wegstrecke müs-
sen fußläufig zurückgelegt werden.

Zielgruppe der Gedenkstätte sind insbeson-
dere junge Menschen und Schülergruppen, 
lokale, regionale, nationale, internationale Be-
sucher/innen. Im Jahr 2018 kamen ca. 65.000 
Besucher/innen zu der Gedenkstätte. (vgl. Das 
Gupta et al 2019) 

Auf dem Gelände der heutigen Gedenkstätte 
befinden sich historische Lagergebäude und 

Stollenanlagen aus der Kriegszeit. Ab 1954 
wurde die Ehrenstätte KZ Dora errichtet, die 
1966 zur Mahn- und Gedenkstätte Mittelbau-Do-
ra in der ehemaligen DDR umgewidmet wur-
de. Nach dem Fall der Mauer wurde die Ge-
denkstätte seit dem Jahr 2000 umfassend neu 
konzipiert. (vgl. SG Buchenwald 2019a)

Im Jahr 2006 wurde der Neubau für ein Muse-
umsgebäude mit seiner Dauerausstellung er-
öffnet. Der Entwurf stammt von dem Architek-
turbüro Kleineberg & Pohl aus Braunschweig. 
In dem Gebäude sind auf rund 1.000 qm Ge-
samtfläche die Sammlung, eine Besucherin-
formation, ein Buchladen, Bibliothek, Archiv, 
Seminarräume, Mitarbeiterbüros und eine 
Cafeteria untergebracht. (vgl. ebd.) Die Kos-
ten für die Neukonzeption der Gedenkstätte 
wurden unter anderem mit Fördermitteln vom 
Bund sowie vom Freistaat Thüringen finanziert. 
(vgl. SG Buchenwald 2019b)

ABB. 21: LAGEPLAN DER GEDENKSTÄTTE. DIE UNTERIRDISCHE STOLLENANLAGE IST DUNKEL HERVORGEHOBEN

3.3 GEDENKSTÄTTE KONZENTRATIONSLAGER 
  MITTELBAU-DORA 
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Hervorzuheben ist, dass Teile der Gedenkstät-
te nur temporär und unter Aufsicht zugänglich 
sind. So ist die Stollenanlage im Kohnstein auf 
dem Gelände nur mit Führungen begehbar. 
Die Tunnel sind authentische Orte, die eng mit 
dem Themenfokus der Gedenkstätte verbunden 
sind, nämlich dem Verlegen der NS-Rüstungsin-
dustrie unter Tage. (vgl. SG Buchenwald 2019c)

TEMPORÄRE ZUGÄNGLICHKEIT DURCH FÜHRUNGEN

ABB. 23: FÜHRUNGEN IN DER STOLLENANLAGE. FOTO: SOCKENHORST

ABB. 22: DER ZUGANG ZU DER STOLLENANLAGE IST NUR MIT FÜHRUNG MÖGLICH. FOTO: CANI25

Hierin zeigt sich auch ein wesentlicher Grund-
satz der Neukonzeption der Gedenkstätte: Das 
ehemalige Lagergelände ist selbst Teil der Aus-
stellung. Die authentischen Orte werden dem 
Besucher als Denkmal aus der Zeit und Denkmal 
an die Zeit zugänglich und lesbar gemacht. (vgl. 
SG Buchenwald 2019a)
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3.4 KZ HINZERT: DOKUMENTATIONSZENTRUM

Die Gedenkstätte SS-Sonderlager/ KZ Hinzert	befin-
det sich nahe dem Ort Hinzert-Pölert, in der Nähe 
von Trier in Rheinland-Pfalz. Sie liegt ca. 700 m 
Luftlinie entfernt von Hinzert. Die Ortsgemeinde 
Hinzert-Pölert hat rund 290 Einwohner/innen. 
In der nächstgelegenen größeren Gemeinde 
Reinsfeld wohnen ca. 2.300 Menschen.

Die Gedenkstätte ist gut mit dem Individualver-
kehr zu erreichen aufgrund ihrer unmittelbaren 
Nähe zu der Autobahn A1. Die nächstgelegene 
Bushaltestelle	des	öffentlichen	Nahverkehrs	liegt	
ca. 1 km entfernt. Die letzte Wegstrecke muss fuß-
läufig	zurückgelegt	werden.	Die	Gedenkstätte	ver-
fügt über 16 PKW-Stellplätze. 

Zielgruppe der Gedenkstätte sind insbeson-
dere junge Menschen, lokale, regionale, na-
tionale, aber auch internationale Besucher/
innen, wie Angehörige ehemaliger Opfer aus 
Luxemburg oder der ehemaligen Sowjetuni-
on. Im Jahr 2018 kamen ca. 10.700 Besucher/
innen zu der Gedenkstätte, davon rund 235 
Gruppen, unter ihnen Schulklassen, Wander-
gruppen und angehende Polizeibeamte. (vgl. 
Volksfreund 2018)

Auf dem Gelände der heutigen Gedenkstätte sind 
keine historischen Gebäude aus der Kriegszeit 
erhalten. Das Gelände wurde nach 1945 größ-
tenteils wieder landwirtschaftlich genutzt. Le-
diglich auf der Fläche der ehemaligen SS-Wach-

mannschaften entstand ein Ehrenfriedhof, der 
im Laufe der Jahrzehnte um verschiedene For-
men bundesrepublikanischer Erinnerungskultur 
als Gedenkort ausgebaut wurde. (vgl. Ballhausen 
2006)

Im Jahr 2005 wurde ein Neubau für ein Doku-
mentations-	 und	 Begegnungszentrum	 eröffnet,	
das sich als skulpturale Architektur neben dem 
bestehenden Gedenkort hervorhebt. Der Entwurf 
stammt von dem Architekturbüro Wandel Hoefer 
Lorch + Hirsch aus Saarbrücken zusammen mit 
den Landschaftsarchitekten Bielefeld-Gillich-Heckel 
aus	Trier.	(vgl.	ebd.)	Auf	ca.	370	qm	Gesamtfläche	
sind eine Dauerausstellung (ca. 180 qm), ein Semi-
narraum für 35 Personen (ca. 80 qm), Büroraum, 
Garderobe, sanitäre Einrichtungen untergebracht.

Die Kosten von rund 3,2 Mio. € wurden unter 
anderem mit Fördermitteln von der Bundesregie-
rung für Kultur und Medien sowie vom Land Rhein-
land-Pfalz	finanziert.	(vgl.	Volksfreund	2005)

ABB. 24: LAGEPLAN DER GEDENKSTÄTTE MIT DEM EHEMALIGEN LAGERGELÄNDE, DAS HEUTE AGRARLANDSCHAFT IST
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NARRATIVE ARCHITEKTUR

Eine Besonderheit der Gedenkstätte in Hinzert 
ist	die	signifikante	Architektur	des	Neubaus	mit	
hohem Wiedererkennungswert. Der skulptura-
le Baukörper des neuen Dokumentations- und 
Begegnungszentrums ist ca. 40 m x 15 m groß. 
Die Positionierung des Gebäudes steht in einem 
spannungsreichen Verhältnis zu den vorhande-
nen benachbarten Gedenkorten. Dabei kann die 
längliche Form des Baukörpers als Verwerfung in 
der Landschaft interpretiert werden. 

Der Neubau stellt bewusst Bezüge zu der Um-
gebung und der Geschichte her. Im Innern do-
miniert ein großes Fenster an der Stirnseite, das 
auf ein freies Feld ausgerichtet ist. Dort standen 

früher die Häftlingsbaracken. Ein historisches 
Foto des ehemaligen Lagers ist halbtransparent 
auf die Glasscheibe aufgedruckt. Dadurch über-
schneiden sich beim Ausblick aus dem Dokumen-
tationszentrum die Vergangenheit (Foto auf Glas-
scheibe)	mit	der	Gegenwart	(Agrarfläche).	Der	Ort	
wird zu einem Observatorium des Unsichtbaren, 
in dem verschiedene Zeitschichten wortwörtlich 
visuell überlagert werden. (vgl. Ballhausen 2006)

Die narrative Architektur wird weiterhin durch 
kontrastreiche Formen und Materialien wie Cor-
tenstahl verstärkt, wodurch die Grausamkeit der 
Geschichte auch auf einer unbewussten Wahr-
nehmungsebene transportiert wird.

ABB. 25: DER SKULPTURALE BAUKÖRPER DES NEU ERRICHTETEN DOKUMENTATIONSZENTRUMS. FOTO: CHRISTOPH LANGE

ABB. 26: IN DAS PANORAMAFENSTER DER DAUERAUSSTELLUNG IST EIN HISTORISCHES FOTO DES SS-SONDERLAGERS INTEGRIERT. 
FOTO: LANDESZENTRALE FÜR POLITISCHE BILDUNG RHEINLAND-PFALZ
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VERKNÜPFTE ORTE + KOOPERATIONEN

Hervorzuheben ist die lokale Verknüpfung über 
ein dezentrales Informationstafelsystem, das im 
Umkreis von rund 5 km zur Gedenkstätte aufge-
stellt ist. Es informiert zu umliegenden Geden-
korten, die in Verbindung mit der Gedenkstätte 
und ihrer Geschichte stehen. Eine Übersichtstafel 
verknüpft	die	teils	fußläufig,	teils	mit	dem	Fahr-
rad oder mit dem Individualverkehr erreichbaren 
Orte, an denen Häftlinge ermordet, in Massen-
gräbern verscharrt oder zur Arbeit gezwungen 
worden waren. Die Informationen sind in deut-
scher, englischer, französischer und polnischer 
Sprache abgedruckt. Die Einrichtung des Infor-
mationstafelsystems Stätten der Unmenschlichkeit 
wurde 1994 beschlossen. (vgl. Hinzert 2019a)

Überregional arbeitet die Gedenkstätte KZ Hinzert 
zusammen mit der rund 140 km entfernten Ge-
denkstätte KZ Osthofen in Rheinland-Pfalz. In Ost-
hofen ist ein Archiv für die beiden Gedenkstätten 
untergebracht mit einer gemeinsamen Häftlings-
datenbank. Abgestimmte archivpädagogische An-
gebote in Osthofen ergänzen das Programm der 
Gedenkstätte in Hinzert. (vgl. Hinzert 2019b)

ABB. 27: INFORMATIONSTAFELSYSTEM FÜR VERKNÜPFTE GEDENKORTE. GRAFIK: ADDVICE, HANS JÜRGEN WIEHR, MAINZ
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E R K E N N T N I S S E
KOMPAKT

Aus den untersuchten Fallbeispielen lassen sich folgende Empfehlungen ableiten:

Außengelände

• Authentische Orte zugänglich machen
• Ehem.	Gebäuden	lesbar	machen,	bspw.	als	Kiesflächen	oder	Baumpakete
• Historische Wege innerhalb des Lagers und in das Lager hinein lesbar machen
• Ehem. Lagergrenzen durch abstrahierte Teilrekonstruktionen erfahrbar machen, bspw. aus Corten-

stahl, Faserbetonplatten
• Temporäre Zugänglichkeit zu abgesperrten Geländeteilen über Führungen ermöglichen

Architektur

• Informations- und Besucherzentrum: Raumprogramm klären, qualitätssichernde Verfahren sicher-
stellen, narrative Architektur anstreben

• Bestandsgebäude: Umnutzungspotential klären, ggf. Erweiterungsbauten
• Raumprogramm: Dauerausstellung, Seminarräume, Bibliothek, Archiv für Einzel- und Gruppenarbeit 

vor Ort, sanitäre Einrichtungen, Garderobe, Buchladen, Cafeteria, Büroräume für Mitarbeiter/innen, 
Übernachtungsmöglichkeiten

• ausreichend PKW- und Busstellplätze vorsehen

Räumliche Einbindung

• Verknüpfung mit umliegenden historischen Orten und Wegen, bspw. als Informationstafelsystem
• Anbindung	an	öffentlichen	Nahverkehr,	bspw.	über	Busanbindung

Kooperationen

• Nationale Gedenkstätten und Archive, bspw. für Veranstaltungen und Forschung
• Lokale und landesweite Akteure für NS-Erinnerungsarbeit, bspw. lokale Initiativen, Vereine, Jugend-

verbände, Museumsträger, Landeszentrale für politische Bildung, Kommune, Historiker, etc.
• Deutsches Jugendherbergswerk, bspw. auch mit Übernachtungsmöglichkeiten

Inhaltliche Ausrichtung

• Themenfokus für die Gedenkstätte herausarbeiten
• Forschung, Archivarbeit, Bibliothek miteinander verknüpfen
• Orte für Gruppenarbeit bereitstellen
• Zielgruppe junge Menschen besonders ansprechen, bspw. über Dialogformate, App
• Mehrsprachigkeit, bspw. für internationale Besucher/innen oder Angehörige ehemaliger Kriegsge-

fangener
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BETRACHTUNGSRAUM
REGIONALPLAN
Die Liegenschaft des LAFP umfasst Bereiche 
des Siedlungsraums. Im Themenfeld des Sied-
lungsraums wird die Liegenschaft als Allgemeine 
Siedlungsbereiche (ASB) mit zweckgebundenen 
Nutzungen für Einrichtungen des Polizeiwesens 
definiert.	 Der	 südliche	 Bereich	 der	 Liegenschaft	
grenzt westlich, südlich und östlich an Flächen des 
Themenfelds Freiraum. Diesen ist eine bestimm-
te Freiraumfunktion zugewiesen. Sie dienen zum 
Schutz der Natur und zum Schutz der Landschaft 
und landschaftsorientierten Erholung. 

Durch den Plan wird die gute verkehrliche Anbin-
dung der Liegenschaft deutlich, was das dritte 

Themenfeld Verkehrsinfrastruktur zeigt. In un-
mittelbarer	Nähe	zur	Liegenschaft	befindet	sich	
ein direkter Anschluss an die Paderborner Straße 
(L 756), die in nördlicher Richtung nach Stuken-
brock führt und in südlicher Richtung an Hövel-
hof und einen Autobahnzubringer anschließt. 
Die Autobahn bedient überwiegend den überre-
gionalen und regionalen Verkehr. Durch die An-
schlussstelle Schloß Holte-Stukenbrock/Hövelhof 
der A33 ist auch die Anbindung des großräumi-
gen Verkehrs gegeben. 

Die Abbildung des Regionalplans (Abb. 28) wurde 
für diese Dokumentation angepasst und enthält 

INTERKOMMUNALES GEWERBEGEBIET 
53 ha, geplant 

ABB. 28: AUSSCHNITT REGIONALPLAN, ANGEPASST MIT ZUSÄTZLICHER MARKIERUNG 



ZEICHENERKLÄRUNG Ausschnitt

3. Verkehrsinfrastruktur
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ABB. 29: AUSSCHNITT FLÄCHENNUTZUNGSPLAN

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN
Der Flächennutzungsplan kennzeichnet den Be-
reich der Liegenschaft überwiegend als Flächen 
des Gemeinbedarfs und kategorisiert diesen 
als Schule. Der östlich angrenzende Bereich der 
Liegenschaft wird nördlich als Flächen für die 
Landwirtschaft	 und	 südlich	 als	 Wald	 definiert.	
Umliegend der Liegenschaft sind diese Flächen 
ebenfalls	vorzufinden,	wobei	die	landwirtschaft-
lich genutzten Flächen nördlich, westlich, östlich 
und	südlich	Waldflächen	angrenzen.	Diese	Flä-
chen sind auch gleichzeitig Landschafts- bzw. 
Naturschutzgebiete.	Allgemein	befindet	sich	die	
Liegenschaft in einem stark landschaftlich ge-
prägten Umfeld.

zusätzlich eine markierte Fläche, die als inter-
kommunales Gewerbegebiet gekennzeichnet ist. 
Die entsprechende planungsrechtliche Entwick-
lung		befindet	sich	noch	in	der	Vorbereitung.	



ABB. 30: LANDSCHAFTSBILD DER SENNE

ABB. 31: LANDWIRTSCHAFTLICH GENUTZTE FLÄCHEN



ABB. 30: LANDSCHAFTSBILD DER SENNE ABB. 32: AUSSCHNITT LANDSCHAFTSPLAN
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Im Landschaftsplan werden die Ziele für den 
Landschaftsraum	definiert,	der	die	Liegenschaft	
umgibt. Für den Bereich der Liegenschaft selber 
werden im Landschaftsplan keine genaueren 
Aussagen	getroffen	(siehe	Abb.	32)	.

Im Osten und Süden grenzen vielfältige Land-
schaften an, die mit natürlichen Landschaftsele-
menten erhalten werden sollen. Die Abbildungen 
30 und 31 zeigen diese Vielfältigkeit, die einer-
seits durch naturnahe, landwirtschaftlich genutz-
te Flächen gekennzeichnet ist und andererseits 
durch Flächen, die der Natur überlassen werden, 
wodurch eine vielfältige Landschaft mit einer 
Pflanzen-	und	Baumvielfalt	entstanden	ist.	

Östlich an der Liegenschaft grenzen türkisfarbe-
ne Flächen, die den Erhalt und die Entwicklung 
wichtiger Lebensstätten der heimischen Tier- 
und	 Pflanzenwelt	 in	 schutzwürdigen	 Bereichen	
sichern	 sollen.	 In	 diesem	 Bereich	 befindet	 sich	
eine Landschaft mit Sandböden, die ein einzig-
artiges Naturerlebnis bietet. Zusammen mit den 
nördlichen, hellgelben Flächen, die zur Anreiche-
rung einer erhaltungswürdigen Landschaft mit 
gliedernden und belebenden Elementen dienen, 
haben diese Flächen das Potential, durch sensib-
le Interventionen erlebbar gemacht zu werden.

LEGENDE Ausschnitt

LANDSCHAFTSPLAN

Entwicklungsziele: außerhalb

Erhaltung, Sicherung und Entwicklung 
wichtiger Lebensstätten der heimischen 
Tier-	 und	 Pflanzenwelt	 in	 schutzwürdi-
gen Bereichen

Anreicherung einer im Ganzen erhal-
tenswürdigen Landschaft mit gliedern-
den und belebenden Elementen

Ausstattung der Landschaft für Zwecke des Immissi-
onsschutzes oder zur Verbesserung des Klimas

Erhaltung einer mit natürlichen Landschaftselemen-
ten reich oder vielfältig ausgestatteten Landschaft

Wiederherstellung	 einer	 in	 ihrer	 Oberflächen-
struktur, ihrem Erscheinungsbild geschädigten 
oder stark vernachlässigten Landschaft
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Campingplatz
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ERSCHLIESSUNG

ABB. 33:  ERSCHLIESSUNG

Die Liegenschaft ist optimal an das regio-
nale und überregionale Verkehrsnetz ange-
schlossen. In etwa 1 km Entfernung ist die 
Anschlussstelle Schloß Holte-Stukenbrock/
Hövelhof der  Autobahn A33 entfernt. Durch 
diesen Verkehrsknotenpunkt ist die Liegen-
schaft nördlich Richtung Bielefeld, Osnabrück 
und Hannover und südlich Richtung Pader-
born und Kassel angeschlossen.

Die regionale Verbindung ist zudem durch die 
L 756 (ehemals B68) gegeben, die Richtung 
Norden nach Schloß Holte und Bielefeld führt 
und Richtung Süden Hövelhof und Paderborn 
anbindet. 

Auch die Anbindung des öffentlichen Nah-
verkehrs ist durch die Bahnhöfe in Hövelhof, 
Hövelriege und Schloß Holte gegeben. Vom 
Hövelhofer Bahnhof führt die Buslinie 426 zu 
einer Bushaltestelle an der Liegenschaft. 
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NUTZUNGEN

Wohnen

Landwirtschaftl. Betriebe

Gastronomie

Gemeinschaftl. Einrichtungen

Nahversorger

Camping/Unterbringung

Polizei

Kulturelle Einrichtungen

LEGENDE

ABB. 34:  NUTZUNGEN

Die Liegenschaft wird vom LAFP und von der  heu-
tigen Dokumentationsstätte Stalag 326 genutzt. 
Auf	 dem	 Gelände	 befindet	 sich	 eine	 Kirche	 im	
südlichen Bereich. Direkt angrenzend an die Lie-
genschaft	befindet	sich	ebenfalls	am	Lippstädter	
Weg die Autobahnwache Polizei Bielefeld.

Das Erscheinungsbild der näheren Umgebung 
des Plangebiets ist landschaftlich und landwirt-
schaftlich geprägt. Punktuell sind landwirtschaft-
liche	Höfe	vorzufinden.	

Ausgehend von der Liegenschaft haben sich 
Richtung Osten entlang des Lippstädter Wegs 
Wohnnutzungen	 entwickelt.	 Dort	 befindet	 sich	
auch eine Grundschule. 

Rund um die St. Achatius Kirche besteht ein 
Ortskern mit Nahversorger, für den täglichen 
Bedarf und einzelne gastronomische und Be-
herbergungsangebote. 

Besonders hervorzuheben sind die kulturel-
len und freizeitlichen Einrichtungen. Stand-
ortbedingt wird das Thema der Ems in die 
Kulturangebote aufgenommen und erweitert 
durch zahlreiche Rad- und Wanderwege. Der 
große Spielplatz und die Radbahnstrecke am 
Jägergrund ergänzen das Naherholungspoten-
tial des Standorts. Diese befinden sich sogar 
gegenüber des Sowjetischen Ehrenfriedhofs, wo-
durch ihm eine zentrale Rolle zugeordnet wer-
den kann.
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HERKUNFT UND STATIONEN 
DER KRIEGSGEFANGENEN AUS DEM STALAG 326

HISTORISCHE STRUKTUREN

Um die Bedeutung des Stalag 326 in Stuken-
brock-Senne zu verstehen, muss man den Blick 
vom nahen Betrachtungsraum auf die histori-
sche internationale Einbindung wenden. Die 
sowjetischen Kriegsgefangenen kamen aus 
verschiedenen Orten im Osten und haben da-
durch bleibende Verbindungen zwischen ih-
ren Herkunftsorten und Stukenbrock-Senne 
hinterlassen. (vgl. Hüser 1992)

EINSATZORTE DER KRIEGSGEFANGENEN AUS DEM 
STALAG 326

Die Spuren der sowjetischen Kriegsgefange-
nen lassen sich auch durch ihre Einsatzorte 
verfolgen und regional sowie überregional 
einordnen (siehe Abb. 36).

Denn das Stalag 326 diente nicht nur als          
Sammellager, sondern auch als Verteilungs-
station sowjetischer Kriegsgefangener, die in 
Betrieben in Ostwestfalen-Lippe aber auch in 
der Ruhrindustrie, vor allem im Bergbau, ein-
gesetzt wurden. (vgl. Hüser 1992) Vor diesem 
Hintergrund wird die Rolle des ehemaligen 
Kriegsgefangenenlagers innerhalb der Region 
deutlich und veranschaulicht das historische 
und kulturelle Potential des Stammlagers in 

ABB. 35:  HERKUNFT UND STATIONEN EINZELNER KRIEGSGEFANGENER AUS DEM STALAG 326 (AUSWAHL)

Anhand von sogenannten Freitagsbriefen aus 
dem Archiv des Stalag 326, konnten beispiel-
haft Wege und Stationen von fünf sowjetischen 
Kriegsgefangenen, die im Stalag 326 waren, re-
konstruiert werden (siehe Abb. 35).

Die	Grafik	zeigt	nur	eine	Auswahl	der	historischen	
Wege, deutet aber die internationale Bedeutung 
an, welche mit der Gestaltung einer Gedenkstät-
te für die Erinnerungspolitik verbunden ist.

Schloß Holte-Stukenbrock. Aber auch im nähe-
ren Betrachtungsraum sind noch Spuren und 
Wege vorhanden, die bisher nicht sichtbar sind. 
Besonders die drei Orte Hövelhof, Staumühle 
und das Stalag 326 standen in enger Beziehung 
zueinander. 

Der Bahnhof in Hövelhof markiert in diesem 
Zusammenhang den Ausgangspunkt. Hier ka-
men die Kriegsgefangenen an und wurden über 
einen Fußweg zum Stalag 326 geführt, von dem 
aus sie wiederum nach Registrierung in andere 
Lager gebracht wurden. Waren die Ankömmlin-
ge zu schwach oder krank, wurden sie in das 
Lazarett nach Staumühle gebracht. (vgl. ebd.)
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ABB. 36:  EINSATZORTE DER KRIEGSGEFANGENEN AUS DEM STALAG 326 (AUSWAHL)



ABB. 38: ZEITSTRAHL STALAG 326

ABB. 37: BARACKEN IM STALAG
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ZEITSCHICHT I   STALAG 326 (VI K)
ZEITSCHICHT II    INTERNIERUNGSLAGER

JULI
1941

Der Ursprung der Liegenschaft geht auf das 
Stalag 326 und seiner Errichtung im Jahr 1941 
zurück. Aus dieser Zeit sind nur noch wenige 
Gebäude vorhanden (siehe Abb. 39).

Der Zeitstrahl veranschaulicht welche ge-
schichtlichen Geschehnisse sich seit der Er-
richtung des Lagers ereignet haben. Um Va-
rianten für die Liegenschaft zu entwickeln, ist 
es wichtig, ein tieferes Verständnis für den Ort 
zu haben. Dies entsteht, indem man die bau-
lichen Entwicklungen betrachtet, die jeweils 
auf die Zeitschichten zurückzuführen sind und 
sich den palimpsestischen Räumen nähert 
(siehe Abb. 38).

Das ursprüngliche Stalag 326 bestand aus Ba-
racken in Ost-West-Ausrichtung, die entlang 
einer Flucht aufgestellt waren (siehe Abb. 39). 
Der Teil, in dem die sowjetischen Kriegsgefan-
genen untergebracht waren, befand sich im 
mittleren Bereich (Sowjetisches Lager). Im süd-
lichen Bereich wurden die westlichen Kriegs-
gefangenen in Unterkunftsbaracken unterge-
bracht. (vgl. Hüser 1992, S. 27 ff)

Aus diesem Zeitraum der Errichtung des La-
gers ist noch die Arrestbaracke vorhanden, die 
heute als Dokumentationsstätte Stalag 326 ge-
nutzt wird. 



ABB. 39: ZEITSCHICHTEN STALAG 326 UND INTERNIERUNGSLAGER
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ZEITSCHICHT V 
2015-18

Nach dem sich Krankheiten und Seuchen im 
Lager ausbreiteten, wurden in den Jahren 
1941 und 1942 das Entlausungsgebäude im La-
ger und das Lazarett in Staumühle eingerich-
tet. (vgl. ebd.)

Das Entlausungsgebäude ist heute noch in ei-
nem guten Zustand. Im Innenraum lassen sich 
teilweise noch Spuren an Wänden, Holzbalken 
und Böden aus der Zeit der Kriegsgefange-
nen wiederfinden. Das Gebäude wird heute 
gelegentlich durch das LAFP genutzt, wodurch 
manche Räume nicht mehr in ihrer Ursprungs-
form erhalten sind.

In der Abbildung 39 ist die Lagerbahn zu se-
hen, die das Lager vom Westen erschlossen 
hat. Von ihr sind heute auf dem Gelände sel-
ber keine Rückstände mehr erhalten. In der 
Landschaft kann man noch teilweise Spuren 
erkennen. Die Erschließung des Geländes er-
folgte über die Lagerstraße, die als zentrale 
Achse ausgebildet war. Sie ist heute noch als 
Bodendenkmal vorhanden.

Nach der Befreiung des Lagers am 2. April 
1945 wurde das Gelände in den folgenden 
zwei Jahren als Internierungslager genutzt. 
Aus dieser Zeit ist kein baulicher Bestand her-
vorgegangen.



ABB. 40: SOZIALWERKSBARACKE

ABB. 40: LUFTBILD: BLICK NACH NORDOSTEN 1952
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Stukenbrock 1952 (damals Kreis Paderborn, heute Kreis Gütersloh): Blick nach Nordosten. Das Sozialwerk.
Aufnahme vom Mittwoch, dem 23. Juli 1952. Pilot: Paul Förster. Foto: Johannes Buschmeier, Hövelhof.



ABB. 41: ZEITSCHICHT SOZIALWERK
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ZEITSCHICHT III   SOZIALWERK STUKENBROCK

Am 1. Januar 1948 wurde das Sozialwerk Stuken-
brock gegründet und prägte das Gelände des 
ehemaligen Stalag 326 bis 1969. Die ersten bau-
lichen Überlagerungen auf dem Gelände entste-
hen. In dieser Zeit entstanden neue Nachkriegs-
baracken, die nicht nur größer waren, sondern 
auch in Nord-Süd-Ausrichtung errichtet waren. 

Durch die unterschiedlichen Ausrichtungen sind 
die Baracken des Stalag 326 und des Sozialwerks  
Stukenbrock einfach zu unterscheiden. 

Während der Zeit des Sozialwerks Stukenbrock 
entstehen die ersten Überlagerungen auf der 

Liegenschaft. Der vorhandene  Gebäudebestand 
aus der Zeit des Gefangenenlagers konnte eben-
falls weiter genutzt werden, sodass unter ande-
rem die Arrestbaracke und das Entlausungsge-
bäude  weiterhin in Nutzung waren.



ABB. 42: LUFTBILD: BLICK NACH NORDEN. 2005
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Stukenbrock-Senne (Kreis Gütersloh) 2005: Blick nach Norden. Das Polizeiausbildungsinstitut. Oben rechts: Stukenbrock-Senne.
Aufnahme vom Donnerstag, dem 1. Dezember 2005, gegen 12.15 Uhr. Foto: Michael Weber, Nordborchen.
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ZEITSCHICHT IV   LAFP ERICH KLAUSENER
ZEITSCHICHT V   NOTUNTERKÜNFTE

Seit	1970	befindet	sich	auf	der	Liegenschaft	das	
Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Perso-
nalangelegenheiten der Polizei NRW Erich Klause-
ner. Durch diese Nutzung wurde der historische 
Gebäudebestand größtenteils entfernt. Es ent-
standen	neue,	nutzungsspezifische	und	dem	je-
weiligen Standard entsprechende Gebäude. Aus 
der Zeit des Kriegsgefangenenlagers ist noch 
die Arrestbaracke und das Entlausungsgebäude 
vorhanden sowie die Kirche, die in der Zeit des 
Sozialwerks dazu gekommen ist. 

Der erhaltene Gebäudebestand aus der Zeit des 
Sozialwerks	 ist	umfangreicher	erhalten.	Es	befin-

den sich noch neun Gebäude aus der Zeit des So-
zialwerks Stukenbrock auf der Liegenschaft. Die Ge-
bäude werden heute auch für Übungszwecke von 
dem polizeilichen Ausbildungsbetrieb genutzt.

Im Jahr 2015 wurde ein Teil der Liegenschaft im 
Nordosten versiegelt, um dort Notunterkünfte 
für	 Geflüchtete	 zur	 Verfügung	 zu	 stellen.	 (sie-
he	 Abb.	 43,	 graue	 Objekte)	 Die	 Geflüchteten	
wurden in Großraumzelten auf der Fläche un-
tergebracht. Heute ist von dieser Zeitphase nur 
noch die versiegelte Fläche übriggeblieben, die 
das LAFP zur Zeit gelegentlich als Trainings- und 
Übungsfläche	nutzt.

ABB. 43: ZEITSCHICHTEN LAFP UND NOTUNTERKÜNFTE



ABB. 44:  HEUTIGER ZUGANG ZUM AUSBILDUNGSBEREICH DER LAFP

ABB. 45:  BILDAUFNAHME NACH DER BEFREIUNG AM EHEMALIGEN TORSTANDORT
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ERSCHLIESSUNG UND VERSIEGELTE FLÄCHEN

BESTAND

Die historische Lagerstraße diente als Haupt-
erschließung der Liegenschaft und wird auch 
heute noch als Borker Allee als Haupterschlie-
ßung genutzt. Dazu kommen Nebenstraßen, die 
einerseits die Erschließung gewährleisten und 
andererseits zu Übungs- und Trainingszwecken 
genutzt werden. Zusätzlich sieht man in der Ab-
bildung 46 größere versiegelte Flächen, die ei-
nerseits	Übungs-	und	Trainingsfläche	sind	und	
andererseits als Parkplätze genutzt werden. 

Die	Grafik	 zeigt	 zudem,	 dass	 die	 Liegenschaft	
nördlich, östlich und südlich an den Verkehr 
angeschlossen ist. Die Haupterschließung er-
folgt jedoch über den nördlichen Anschluss am 
Lippstädter Weg. Dort wird über einen Zugangs-
bereich mit Eingangsgebäude der Zugang zur 
Liegenschaft geregelt. Der östliche Zugang am 
Emsweg wird heute ebenfalls gelegentlich ge-
nutzt.

ABB. 46:  ERSCHLIESSUNG UND VERSIEGELTE FLÄCHEN
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Lagerstraße, heute: Borker Allee



ABB. 47:  WÄLDER IN DER SENNE
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GEHÖLZE

Das Landschaftsbild der Umgebung ist von ver-
schiedenen Gehölzen geprägt, die sich teilwei-
se	 flächig	 auf	 den	 angrenzenden	 Flurstücken	
befinden.	Auch	auf	der	Liegenschaft	sind	eini-
ge Gehölzgruppen vorhanden, die das bauliche 
Entwicklungspotential auf der Liegenschaft ein-
grenzen bzw. erschweren und bei Entfernung 
Ausgleichsmaßnahmen mit sich tragen.

ABB. 48:  WALD- UND GEHÖLZGRUPPEN
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LANDSCHAFTSSCHUTZ 
UND NATURSCHUTZ

Landschaftsschutzgebiet

Naturschutzgebiet

ABB. 49, 50:  NATURSCHUTZGEBIET MOOSHEIDE

Ein Großteil der umliegenden Flächen unterliegt 
dem Natur- bzw. Landschaftsschutz. Auch ein Teil-
bereich im Osten und Süden der Liegenschaft ist 
als Landschaftsschutzgebiet gekennzeichnet und 
grenzt somit das räumliche Entwicklungspotenti-
al auf der Liegenschaft weiter ein.

Bereiche des Landschaftsschutzes sollen für Men-
schen erlebbar sein und können daher problem-
los zugänglich gemacht werden. Die Bereiche des 
Naturschutzes sollen jedoch vom Menschen mög-
lichst unberührt bleiben.



1
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SCHÜTZENSWERTE BIOTOPE
Innerhalb der Liegenschaft befinden sich 
schützenswerte Biotope, wie der Sandmagerra-
sen, die Magerwiese und die Calluna-Heide. 

Die angrenzende Biotopfläche mit der aufge-
lassenen Sandabgrabung stellt ein besonderes 
Potential für den umliegenden Landschafts-
raum dar. (siehe Abb. 88)

Die	flächigen	Biotope,	die	auch	teilweise	deckungs-
gleich mit den Kategorien Naturschutz- und 
Landschaftsschutzgebieten sind, besitzen unter-
schiedliche landschaftliche Merkmale. (siehe 
Abb. 51)

Der Raum 1, der östlich an die Liegenschaft 
grenzt, soll einen landschaftstypischen Wechsel 
von Trocken- und Feuchtbiotopen mit hohem 
geologischen und faunistischen Wert erhalten. 

Der Bereich 2, der westlich an die Liegen-
schaft grenzt, ist für die Erhaltung und Ent-
wicklung der aufgelassenen Sandabgrabung 
als Lebensraum insbesondere für Arten nähr-
stoffarmer Biotope wie Sandtrockenrasen, 
feuchte und trockene Heiden sowie mesotro-
phe Stillgewässer vorgesehen.

Schützenswerte Biotope   Flächiges Element BiotopABB. 51:  BIOTOPE



(POTENTIELLE) AUSGLEICHSFLÄCHEN ZUM AUFBAU 
VON NATUR

ABB. 52:  SENNELANDSCHAFT

Bauliche Entwicklungen auf der Liegenschaft 
müssen durch Ersatz- bzw. Ausgleichsmaßnah-
men kompensiert werden. 

Die	nummerierten	Ausgleichsflächen	A	bis	C	ge-
hören	 zu	 den	 bestehenden	 Ausgleichsflächen	
auf der Liegenschaft. Die angelegten Ausgleichs-
flächen	erhalten	nach	der	Zuweisung	eine	bio-
logische	 Funktion,	 die	 sie	 als	 Ausgleichsfläche	
erfüllen müssen. Die Fläche A1 hat unter ande-
rem	die	Aufgabe,	Nutzrasen	in	Ruderalflur	um-
zuwandeln. (siehe Abb. 53) Diese Ansätze ver-
suchen, die natürliche Form der vom Menschen 
überformten Landschaft wiederherzustellen. 

Aufgrund von baulichen Entwicklungen müssen 
auf der Liegenschaft noch weitere Ausgleichs-
flächen	 nachgewiesen	 werden,	 die	 sich	 auch	
innerhalb der Biotope oder der Wald- und Ge-
hölzgruppen	 befinden	 können.	 Diese	 befinden	
sich	 noch	 als	 potentielle	 Ausgleichsflächen	 in	
der Planung, sind aber schon als potentielle 
Ausgleichsflächen	 in	 Plänen	 genannt.	 (Plan-
grundlage: Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, 
Kurzform BLB) 

Es ist Ziel, diese Flächen zu schützen. Laut Aus-
sage der Naturschutzbehörden können poten-
tielle	 Ausgleichsflächen	auch	 auf	 vergleichbare	
Standorte verlegt werden.
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AUSGLEICHSFLÄCHEN

A1: 2.450 qm
Umwandlung	von	Nutzrasen	in	Ruderalflur

A2: 6.224 qm
Umwandlung von Nutzrasen in Feldgehölz mit 
heimischen Baumarten

B1: 3.435 qm
Umwandlung	von	Nutzrasen	in	Ruderalflur

B2: 3.313 qm
Umwandlung von Nutzrasen in Feldgehölz mit 
heimischen Baumarten

C:   9.024 qm 
Umwandlung von Nutzrasen in Feldgehölz mit 
Einzelbäumen

POTENTIELLE AUSGLEICHSFLÄCHEN

D1: 7.029 qm
D2: 2.000 qm
D3: 12.000 qm
E1: 22.600 qm
E2:  81.607 qm

Bereiche	für	landschaftspflegerische	Aufwertung

innerhalb von Biotopen

innerhalb von Wald- und Gehölzgruppen

ABB. 53:  (POTENTIELLE) AUSGLEICHSFLÄCHEN
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PROJEKTE DES LAFP IN PLANUNG ODER UMSETZUNG

Aufgrund von gestiegenen Aufnahmezahlen 
und zusätzlichen Ausbildungsbedarfen beste-
hen vonseiten des LAFP räumliche Entwick-
lungsbedarfe. Zum einen liegen schon kon-
krete Planungen vor, die kurzfristig umgesetzt 
werden und zum anderen müssen auf der 
Liegenschaft Entwicklungspotentiale für nicht 
vorhersehbare Bedarfe gewährleistet werden-
sodass kurz- und langfristig Flächen auf der 
Liegenschaft freigehalten werden müssen, um 
weitere Gebäude, unter anderem zu Trainings-
zwecken und weitere Außentrainingsflächen 
auf der Liegenschaft realisieren zu können.

Im Jahr 2015 wurde ein Teil der Liegenschaft im 
Nordosten	versiegelt,	um	dort	Geflüchtete	 tem-

porär in Notunterkünften unterzubringen. Auf-
grund des anschließenden Freiwerdens  der 
Fläche, wird die versiegelte Fläche temporär 
vom LAFP  zu Trainingszwecken genutzt. Zu Be-
ginn der Variantenuntersuchung war geplant, 
diese als Verkehrsübungsplatz zu qualifizieren 
und notwendige Ausgleichsflächen zu integ-
rieren. 

Derzeit befinden sich zwei Neubauten in der 
Realisierung: Eine Amok-Trainingseinheit im 
Westen und ein Hundezwinger im Süden.

Es sind aber weiterhin Bedarfe vorhanden, wes-
halb weitere Neubauvorhaben, wie zwei Un-
terkunftsgebäude am östlichen Eingang, drei 



Unterkunftsgebäude

Amok TE

Sporthalle

Hundeumwelt-
parcours

Hundezwinger

Übung von 
Eingriffstechniken

Trainings- und 
Unterkunftsgebäude des 

Diensthundewesens

Verkehrsübungsplatz mit inte-
grierten Ausgleichsflächen

Außentrainingsfläche
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ABB. 54:  PROJEKTE LAFP IN PLANUNG ODER UMSETZUNG

LEGENDE

Gebäude im Bau oder geplant

Geplante	Trainingsfläche

Trainings- und Unterkunftsgebäude des Dienst-
hundewesens und ein Gebäude zur Übung von 
Eingriffstechniken	im	südlichen	Bereich	geplant	
sind. Darüber hinaus soll eine neue Sporthal-
le nördlich des Sportplatzes den derzeitigen 
Bestand	 ergänzen.	 Als	 neue	 Außenfläche	wird	
derzeit	 eine	 Außentrainingsfläche	 im	 Westen	
realisiert. Des Weiteren ist ein Hundeumwelt-
parcours im Süden der Liegenschaft in der Pla-
nung (Plangrundlage: BLB).

Bei der Teilung der Liegenschaft muss gewähr-
leistet sein, dass sich durch die vergleichsweise 
kleinere	Grundfläche	die	Erweiterungsmöglich-
keiten nicht einschränken. Daher ist es notwen-
dig bisher ungenutzte Flächen zu aktivieren.
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POTENTIALFLÄCHEN

Aus den durchgeführten Analysen lassen sich 
folgende Potentialflächen definieren, die zu-
nächst ohne weitere Zuteilung als Nutzfläche 
genutzt werden können. 

Daraus resultieren die orangefarben gekenn-
zeichneten Flächen als Bereiche auf der Lie-
genschaft, die bisher nicht als Ausgleichsflä-
che definiert sind, keine Biotope enthalten und 
nicht durch geplante oder im Bau befindliche 
Neubauten sowie Trainingsflächen belegt sind. 
Diese Flächen sind in ihrer Struktur unter-
schiedlich und haben daher differenzierte Cha-
rakteristika. Es handelt sich dabei sowohl um 

versiegelte Flächen, zum Beispiel im nordöstli-
chen Bereich, der zuletzt für die Notunterkünf-
te versiegelt wurde, wie auch um naturnahe 
Räume, die bisher gar nicht bis minder genutzt 
werden. Darunter sind auch Flächen, die heu-
te durch Gehölzgruppen geprägt sind. Die Ge-
hölzgruppen müssten im Zuge von baulichen 
Baumaßnahmen entfernt werden.

Allgemein ergibt sich durch die dezidierte Co-
dierung der Flächen ein Flächenpotential von 
ca. 14 ha, die als Entwicklungsflächen genutzt 
werden können.

ABB. 55:  POTENTIALFLÄCHEN
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3.

E R K E N N T N I S S E
KOMPAKT

Aus den durchgeführten Analysen lassen sich folgende Empfehlungen ableiten:

Bestand und Potentiale

• Der Standort der Liegenschaft ist innerhalb einer vielseitigen Naturlandschaft mit Natur- und Land-
schaftsschutzgebieten.

• Durch die gute Anbindung ist eine gute Erreichbarkeit für Besucher/innen der Gedenkstätte über MIV 
und ÖPNV gewährleistet. 

• Im Ortszentrum von Stukenbrock-Senne gibt es Gastronomie- und Beherbergungsangebote, die von 
den Besuchern/innen der Gedenkstätte genutzt werden können. 

• Die Nähe zu vielen Naherholungsgebieten und Rad- und Wanderwegen stellt ein besonderes Stand-
ortpotential dar.

• Freiflächen	auf	der	Liegenschaft	sind	durch	Ausgleichsflächen	und	schützenswerte	Biotope	belegt,	
wodurch	sie	sich	nicht	als	Entwicklungsflächen	eignen.

• Das LAFP	benötigt	Erweiterungsflächen,	um	die	derzeitigen	und	zukünftige	Bedarfe	zu	decken.	Daher	
werden	derzeit	Neubauten	und	Trainingsflächen	realisiert	und	weitere	sind	geplant.

Geschichtlicher Hintergrund

• Die Geschichte des Standorts muss umfangreich betrachtet werden, da durch die Herkunftsorte und 
die weiteren Stationen der Kriegsgefangenen überregionale und internationale Verbindugnen ent-
standen sind. Daher ist die Entwicklung einer Gedenkstätte am Standort Stalag 326 nicht nur für die 
lokale Erinnerungskultur und -politik von hoher Bedeutung.

• Der Ausgangspunkt der Liegenschaft geht auf das Stalag 326 zurück. Seitdem wurden durch palimp-
sestische Vorgänge die bauliche Struktur des ehemaligen Lagers verändert. Die Lagerstraße war in 
allen Zeitschichten durch seine Erschließungsfunktion ein wichtiger Bestandteil.

• Der bauliche Bestand der historischen Gebäude ist nur noch teilweise vorhanden. Dieser sollte im 
Rahmen der Entwicklungsmaßnahmen geschützt werden. 





5 VARIANTEN-
 UNTERSUCHUNG
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Die Ergebnisse der umfassenden städtebau-
lichen, historischen und funktionalen Analyse 
offenbaren	 mögliche	 Entwicklungsflächen	 und	
geben Aufschluss über die räumlichen und histo-
rischen Qualitäten des Betrachtungsraums. Die 
untersuchten Fallstudien ermöglichen Einblicke 
in verschiedene Konzepte und Ausgestaltungen 
von Gedenkstätten und thematisieren Zugäng-
lichkeit, Erreichbarkeit, Aufbau oder Einbindung 
in die Umgebung.

Um eine größtmögliche nachhaltige Entwicklung 
der Gedenkstätte Stalag 326 zu ermöglichen, 
werden im Folgenden sechs räumlich-funktio-
nale Varianten entwickelt und anhand von drei 
methodischen Instrumenten untersucht. Die 
Methoden, die zum Einsatz kommen sind die 
Priorisierung der Entwicklungsbausteine, der 
Anwendung des Transformationsbarometer und 
eine abschließende Bewertung mithilfe einer 
Matrix. Die methodischen Ansätze werden im 
Folgenden näher erläutert.

Die Ausgestaltung einer Gedenkstätte am Stand-
ort des Stalag 326 geht mit den Interessen und 
Entwicklungsbedarfen der LAFP einher, die der-
zeit Hauptnutzer der Flächen ist. Daher ist es er-
forderlich, die benötigten Entwicklungsbaustei-
ne sowohl für den Ausbau einer Gedenkstätte, als 
auch die Erweiterungsbedarfe der LAFP gesam-
melt zu nennen und nach Prioritäten einzustufen, 
um die Rahmenbedingungen für die jeweiligen 
Flächen	zu	definieren.	Durch	die	Gegenüberstel-
lung	der	definierten	Entwicklungsbausteine	wer-
den die baulichen und funktionalen Elemente 
der jeweiligen Flächen genannt, unabhängig von 
ihrer Ausprägung. Die Variantenuntersuchung 
hat das Ziel, das Layout der möglichen Entwick-
lungsflächen	vorzuschlagen.	Dieses	soll	die	Basis	
für die politischen Handlungen bilden, aber auch 
flexibel	 genug	 sein,	 um	 zukünftige	 Handlungs-
spielräume zu ermöglichen und auf noch nicht 
vorhersehbare Entwicklungs- und Erweiterungs-
maßnahmen reagieren zu können.

Die einzelnen Entwicklungsbausteine identifi-
zieren sich anhand vorher abgefragter Infor-
mationen und werden durch Raumprogramme 
vergleichbarer Fallbeispiele ergänzt. Die zu-
künftigen Bedarfe für Erweiterungsmöglichkei-
ten des LAFP lassen sich noch nicht in genauen 
Quadratmeterzahlen angeben, wodurch sich 
die Notwendigkeit eines flexiblen Grundgerüs-
tes zeigt (siehe Abb. 56). Die historischen Be-
standsgebäude auf dem Areal bieten sich als 
Räume für eine Ausstellung an authentischen 

5.1 INSTRUMENTE DER VARIANTENUNTER-
   SUCHUNG

Orten an. Daher werden diese in die Kategorie 
der Entwicklungsbausteine der Gedenkstätte 
aufgenommen. Zusätzliche Raumbedarfe, die 
nicht in den Bestandsgebäuden untergebracht 
werden können, müssen in ergänzenden Neu-
bauten ermöglicht werden. 

Die Bausteine beziehen sich nicht nur auf den In-
nenraum, sondern nehmen auch Bezug auf die 
Gestaltung des Außenraums der Gedenkstätte. 
Hier spielen die Wiederherstellung und Erfahr-
barkeit authentischer Elemente, wie zum Beispiel 
der Baracken durch Freirauminstallationen oder 
Bauvolumina oder die Wiederaufnahme histori-
scher Wegeverbindungen in Zusammenhang mit 
einem gestalteten Wegeleitsystem und erforder-
licher Infrastruktur eine entscheidende Rolle. 

Die Bedarfe der LAFP lassen sich ebenfalls in 
Außen- und Innenraum aufteilen. Neben neuen 
Trainings-	und	Sportflächen	hat	das	LAFP Bedarf 
an	Trainingsflächen	im	Außenbereich.

Die möglichen Entwicklungen des Areals gehen 
einher mit Umweltschutzbelangen und der Kom-
pensation durch Ausgleichsmaßnahmen, die so-
wohl bei Erweiterungen der Ausbildungsstätte 
als auch bei der Ausgestaltung der Gedenkstätte 
zu beachten sind. 

Zusätzlich werden die Entwicklungsmöglichkei-
ten der Varianten mithilfe eines Transforma-
tionsbarometers gemessen, das sich je nach 
Flächeninanspruchnahme durch Gedenkstätte 
beziehungsweise LAFP auf einer Skala von 0 % bis 
100 % bewegt, wodurch sich die Entwicklungsfä-
higkeit des Raumes widerspiegelt (siehe Abb. 58). 
Wie sich die bestehende Struktur des Standortes 
verändern kann, hängt nicht nur mit der relativen 
Flächenaufteilung zusammen, denn dahinter ste-
cken Bedarfe und Bedürfnisse der beiden Nutzer 
Gedenkstätte und LAFP, die sich auf den zugeord-
neten Flächen realisieren lassen müssen.

Neben dem Transformationsbarometer bildet 
eine Bewertungsmatrix mit einfacher Be-
wertungsskala zwischen 1 bis 5 Punkten pro 
Indikator die Grundlage für eine vergleichen-
de Bewertung der einzelnen Varianten (siehe 
Abb. 69). Die Indikatoren setzen sich aus den 
Anforderungen der Gedenkstätte (Sichtbarkeit 
& Identität, Authentizität & Erlebbarkeit histo-
rischer Orte), den Anforderungen des LAFP (Er-
weiterungspotential & Flächenverfügbarkeit) 
ergänzenden klassischen städtebaulichen Be-
wertungskriterien zusammen (Entwicklung & 



65

Gedenkstätte
Historische Dauerausstellung ca. 1.000 qm
Entlausungsgebäude 1.420 qm
Strafbaracke 283 qm
Sozialwerksbaracke 632 qm
Gedenkraum/Gedenkstätte/Begegnungsstätte ca. 60 qm
Besucherinformation+Buchverkauf ca. 80 qm
Cafeteria ca. 50 qm
Forum für Konferenzen mit medialer Ausstattung ca. 200 qm 
Bildungsbereich mit Besprechungs- und Lernräumen ca. 200 qm   
Archiv+Bibliothek ca. 200 qm
Verwaltungsbüros ca. 100 qm       
WC Anlagen ca. 50 qm
Sanitätsraum ca. 10 qm
Ausstellungsflächen	außen
Wiederherstellung authentischer Orte (Baracken, …)
Wiederherstellung historischer Verbindungswege mit Wegeleitsystem
Erschließungsinfrastruktur (Vorfahrt, Parkplätze 50 Stpl., 
Busparkplätze 5 Stpl., Fahrrad 30 Stpl.)

LAFP
Trainingshalle Amok-TE  ca. 1.800 qm
Sporthalle 
Trainingsfläche	außen	ca.	1.000	qm
Hundezwinger ca. 120 qm
Diensthundewesen

Umweltbelange
Naturschutz
Landschaftsschutz
Schutzwürdige Biotope
Flächen für Ausgleichsmaßnahmen (alternativ Ersatzmaßnahmen)

Priorität          - o + ++

Realisierbarkeit, Erreichbarkeit & Anbindung, 
innere Organisation & Flächenverfügbarkeit). 
Ein weiteres Kriterium sind die Belange, die 
bei Realisierungs- und Baumaßnahmen den 
Natur- und Umweltschutz, die schutzwürdige 
Biotope, Ausgleichsmaßnahmen und Umset-
zungskosten betreffen. Die einzelnen Kriteri-
en bilden abschließend eine Gesamtsumme 
und geben Aufschluss über Qualitäten und 
Hemmnisse einer jeweiligen Variante. Die Um-
setzungskosten werden mit dem Faktor 10 
gewichtet, da diese ein ausschlaggebendes 
Kriterium für die Realisierung der jeweiligen 
Varianten sind und somit stärker ins Gewicht 
fallen. Die fachliche Beurteilung kann lediglich 
als Basis für abschließende Entscheidungen 
dienen und damit je nach Gewichtung durch-
aus zu anderen Ergebnissen führen. Gleich-
wohl erlaubt diese Methodik einen verhält-
nismäßig sachlichen und objektiven Vergleich 
von Entwicklungspotentialen. 

Die Annäherung an eine Variante, die mögliche 
Entwicklungsflächen	 darstellt,	 erfolgt	 iterativ.	
Zur besseren Nachvollziehbarkeit der resultie-
renden	 Entwicklungsflächen	 wird	 auf	 den	 fol-
genden Seiten die gesamte Variantenbandbreite 
vorgestellt. Diese stellt exemplarisch sechs ver-
schiedene Aufteilungen der Flächenlayouts vor, 
die als Basis für die Annäherung an eine mögli-
che	Entwicklungsfläche	dienen.		

ABB. 56: ENTWICKLUNGSBAUSTEINE

ENTWICKLUNGSBAUSTEINE
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V1 UNGETEILTES ERINNERUNGS-
GELÄNDE

56,2 ha Gedenkstätte
22 ha (extern) LAFP

Die Variante 1 nutzt die gesamte 
Fläche des Stalag 326 als Gedenk-
stätte und verlegt das LAFP auf 
die Fläche in der Umgebung, die 
als interkommunales Gewerbe-
gebiet vorgesehen ist. 

Durch	 die	Qualifizierung	der	 ge-
samten Fläche als Gedenkstätte 
entsteht ein maximales Entwick-
lungspotential, den Ort wieder 
als Ganzes wahrzunehmen. Die-
ses ist in dieser Variante durch 
das Lesbarmachen der Baracken 
und die Fokussierung auf die zen-
trale Lagerstraße möglich. 

Die Variante hat ebenso das Po-
tential historische Wege aufzu-
nehmen.

V2 GESONDERTE ZEITSCHICHTEN

15,2 ha Gedenkstätte
41 ha LAFP

Diese Variante erschließt die Ge-
denkstätte über den Emsweg an 
der Ostseite der Liegenschaft. 

In dieser Variante werden alle his-
torischen Gebäudebestände aus 
der Zeit des Kriegsgefangenenla-
gers und des Sozialwerks aufge-
griffen	 und	 in	 die	 Gedenkstätte	
integriert. Die zwei Zeitschichten 
sind getrennt voneinander wahr-
nehmbar und werden über Wege 
außerhalb der Liegenschaft mit-
einander verbunden. Durch die 
Gedenkstättenbereiche inner-
halb der Fläche des LAFP entste-
hen viele kritische Grenzberei-
che, die den Ausbildungsbetrieb 
möglicherweise beeinträchtigen.

V3 ADRESSBILDENDER EIN-
SCHNITT

4,1 ha Gedenkstätte
52,1 ha LAFP

In der Variante 3 entsteht eine 
klare Adressbildung zum Lipp-
städter Weg durch die nördliche 
Erschließung der Gedenkstätte. 
Dadurch wird der Fokus auf die 
historisch wichtige Lagerstraße 
gelegt, die zum Teil der Gedenk-
stätte zugeordnet wird. Die So-
zialwerksbaracken im südlichen 
Bereich der Liegenschaft wer-
den in dieser Variante nicht be-
rücksichtigt. Sie werden zurzeit 
vom LAFP für Trainingszwecke 
genutzt. In dieser Variante wird 
die Kirche in den nördlichen Be-
reich transloziert. 

Die Erschließung des LAFP er-
folgt über den bestehenden öst-
lichen Eingang.

5.2 VARIANTENBANDBREITE
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V4 ZENTRALER GEDENKORT

4 ha Gedenkstätte
52,2 ha LAFP

Die Variante 4 wird über den 
Emsweg an der Ostseite erschlos-
sen und greift die drei histori-
schen Gebäude Entlausungsge-
bäude, Sozialwerksbaracke und 
Arrestbaracke in ihrem Konzept 
auf.	 Die	 definierte	 Fläche	 lässt	
eine Translozierung der Kirche 
zu. Durch die östliche Erschlie-
ßung kann der Sowjetische Ehren-
friedhof in die Ausstellungskon-
zeption über einen Gedenkweg 
integriert werden.

Der Ausbildungsbereich der Po-
lizei wird weiterhin über den 
Lippstädter Weg im Norden er-
schlossen, jedoch werden Teile 
der Lagerstraße an die Gedenk-
stätte abgetreten, wodurch eine 
zusätzliche interne Erschließung 
benötigt wird.

V5 VERKNÜPFTE GEDENKINSELN

2 ha Gedenkstätte
54,2 ha LAFP

In der Variante 5 entstehen Ge-
denkinseln, die die historischen 
Gebäude auf dem Areal getrennt 
voneinander thematisieren. Ein-
gebunden sind diese in ein weit-
läufiges	 Wegesystem,	 das	 auch	
die Orte in der Umgebung verbin-
det. Der Sowjetische Ehrenfriedhof, 
die Aufnahme der ehemaligen 
Lagerbahn als Wegeverbindung, 
der Russenpatt und der Bahnhof 
Hövelhof werden in das Konzept 
integriert. 

Die Wege und Räume der Ge-
denkstätte gehen nicht unstrit-
tig mit der klaren funktionalen 
Trennung von der polizeilichen 
Bildungsstätte einher.

V6 AUSGELAGERTE GEDENKSTÄTTE

2 ha (extern) Gedenkstätte
56,2 ha Polizei 

Ein Neubau als Gedenkstätte mit 
einer narrativen Architektur, der 
außerhalb der Liegenschaft liegt, 
stellt über den Gedächtnisweg 
eine Verbindung zu dem Sowjeti-
schen Ehrenfriedhof  her. Es ent-
steht eine klare räumliche Tren-
nung von LAFP und Gedenkstätte. 

Geführte Touren zu festen Zeiten 
ergänzen das externe Besuche-
rinformationszentrum um die his-
torischen, authentischen Orte auf 
dem Areal des ehemaligen Kriegs-
gefangenenlagers. Das LAFP kann 
das gesamte Areal vollständig für 
seine Ausbildungszwecke nutzen, 
wodurch sich ein maximales Po-
tential für Erweiterungsmöglich-
keiten des LAFP ergibt.
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5.3 VARIANTENVERTIEFUNG

Die Gegenüberstellung der Variantenbandbreite 
zeigt, dass prinzipiell eine Vielzahl an Lösungen 
zur	Definierung	eines	Flächenlayouts	auf	der	Lie-
genschaft möglich sind. Bewusst wurden auch  
Varianten in die Gegenüberstellung aufgenom-
men, die auf den ersten Blick als nicht nachhaltig 
oder rentabel erscheinen. Indem anfangs keine 
Kriterien und Optionen ausgeschlossen werden, 
kann ein gezieltes Bewusstsein für diesen histo-
risch	wertvollen	Ort	geschaffen	werden.		Der	Ver-
gleich der Varianten zeigt, dass die Varianten vor 
unterschiedlichen Herausforderungen bezüglich 
Erschließung und Anbindung, klarer funktiona-
ler Trennung der Nutzung, geringes Ausmaß an 

Nutzungskonflikten,	Adressbildung	und	Erweite-
rungsmöglichkeiten stehen. Um diese Herausfor-
derungen nun als Bewertungsgrundlage zu ver-
wenden und sich aus der Variantenbandbreite 
den	möglichen	Entwicklungsflächen	anzunähern,	
wurden die Varianten mithilfe der zuvor erläuter-
ten Instrumente untersucht. 

Die Bewertungsinstrumente der Variantenband-
breite haben zum Ausschluss der Varianten V1, 
V2, V5 und V6 geführt. Bei den Varianten V1 und 
V6 fällt besonders der Umsetzungsaufwand und 
die nicht vorhandene Flächenverfügbarkeit von 
Flächen außerhalb der Liegenschaft ins Gewicht. 
Beide Varianten schlagen eine Nutzung auf der 

Gedenkstätte
Sichtbarkeit/Identitätsfördernder Charakter 
Erreichbarkeit (MIV/ ÖPNV)
Organisation Vorfahrt/Parken 
Entwicklungsmöglichkeit 
Verträglichkeit mit bestehenden Nutzungen
 
Authentizität und Erlebbarkeit historischer 
Orte
Lagerstraße (Zeitschicht I)
STALAG Barackenfeld (Zeitschicht I)
Entlausungsgebäude (Zeitschicht I)
Dokumentationsbaracke (Zeitschicht I)
Internierungslager Barackenfeld (Zeitschicht II)
Sozialwerk Barackenfeld (Zeitschicht III)
Kirche (Zeitschicht I+III)
Ehrenfriedhof (Zeitschicht I+IV)
Bahnhof Hövelhof (Zeitschicht I)
Seuchenlazarett Staumühle (Zeitschicht I)
Vernetzung historischer Orte untereinander

ABB. 59: BEWERTUNGSKRITERIEN

LAFP
Sichtbarkeit/Adresse/ Pforte 
Erreichbarkeit (MIV/ ÖPNV)
Orientierbarkeit innere Erschließung 
Entwicklungsmöglichkeit für weiteren Ausbau der Polizei-
nutzungen	(Amokhalle,	Trainingsflächen,	u.a.)
Sicherheit/Abgeschlossenheit	Trainingsflächen
Nutzungsverträglichkeit

Sonstiges
Berücksichtigung Landschaftsschutz
Berücksichtigung Bodendenkmal
Berücksichtigung Biotope
Berücksichtigung	(pot.)	Ausgleichsflächen
Flächenverfügbarkeit
Umsetzungsaufwand (u.a. Kosten, Fördermöglichkeiten, 
politisch gesellschaftlicher Konsens)*

gesamten Liegenschaft vor, sodass eine Nutzung 
auf eine dezentrale Fläche ausweichen muss, 
was hohe Kosten mit sich bringt. Die Varianten 
V2 und V5 werden nicht weiterverfolgt, da durch 
die	 vorgeschlagene	 Flächenaufteilung	 Restflä-
chen entstehen, die nur schwierig zu nutzen sind 
und da die komplizierten inneren Grenzen eben-
falls	Konfliktpotential	bedeuten.

Aus der Diskussion und Bewertung der Varian-
tenbandbreite haben sich zwei prinzipielle Vari-
anten ergeben (V3, V4), die auf den folgenden Sei-
ten vertiefend dargestellt und erläutert werden. 
Die beiden Varianten zeigen zwei unterschiedli-

che Konzepte. Innerhalb dieser unterschiedli-
chen Konzepte ist es wiederum möglich, für die 
jeweilige Variante zwei verschiedene Ansätze 
vorzuschlagen (siehe Abb. 60). Ausschlaggebend 
ist dabei die Ausrichtung der Erschließung von 
Norden oder von Osten, die die Bezeichnung der 
Varianten in A und B vorgibt und diese dann an-
hand der Flächeninanspruchnahme mit 1 und 2 
weiter untergliedert. So ergeben sich vier Varian-
ten, die auf der vorherigen Variantenbandbreite 
basieren. Durch die unterschiedliche Flächenin-
anspruchnahme ergibt sich aus den Varianten 
A und B für die Gedenkstätte jeweils ein großer 
und	 ein	 kleiner	 Vorschlag.	 Durch	 die	 Differen-
zierung der Größen entstehen innerhalb der 

BEWERTUNGSKRITERIEN
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A1

A2

B1

B2

Varianten Erschließung 
Gedenkstätte

Nord

Nord

Ost

Ost

Besonderheiten / Schwer-
punkt

Wegeanbindung an Russen-
patt von Westen und Sowjeti-
schen Ehrenfriedhof im Osten 
möglich

Schwerpunkt auf Lagerstraße 
und historischen Gebäuden

Orientierung zum Sowjeti-
schen Ehrenfriedhof, Einbezie-
hung der historischen Gebäu-
de und Lagerstraße

Orientierung zum Sowjeti-
schen Ehrenfriedhof, ohne La-
gerstraße, Sozialwerksbaracke 
und Dokumentationszentrum

Fläche in ha
Gedenkstätte

11,6

5,5

4,8

2,8

Fläche in ha
LAFP

44,6

50,7

51,4

53,4

Varianten unterschiedliche Schwerpunkte und 
Besonderheiten, ohne näher auf die baulichen 
Entwicklungen einzugehen.

Objektiv betrachtet, bieten die Varianten A1 und 
A2 die Möglichkeit, eine Adresse zum Lippstäd-
ter Weg auszubilden. Beide Varianten können 
den nördlichen Teil der Lagerstraße als innere 
Erschließung nutzen und somit der historischen 
Achse ihre ursprüngliche Bedeutung zurückge-
ben.	Die	Varianten	B1	und	B2	befinden	sich	an	
der Ostseite des Areals und können durch die 
östliche Erschließung die Entwicklung des Ge-
dächtnisweges ausbauen und somit die Verbin-
dung zum Sowjetischen Ehrenfriedhof aufnehmen. 

Variante B2 ist in der Gegenüberstellung nicht 
nur	flächenmäßig	die	kleinste	Variante,	sie	bein-
haltet auch die wenigsten historischen Gebäude.

Auf den folgenden Seiten werden die vier Vari-
anten näher betrachtet und genauer vorgestellt. 
Abschließend erfolgt die ausführliche Erläute-
rung einer abgestimmten Variante. Diese ergibt 
sich aus den vier vorangegangenen Varianten 
und bezieht sie integrierend mit ein. Dabei kom-
men bestimmte Bausteine und Rahmenbedin-
gungen, die sich aus den vorherigen Analysen 
ergeben haben, immer wieder zur Anwendung 
und werden durch wichtige Aspekte aus den Fall-
beispielen ergänzt.
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VARIANTE A1
Die Variante A1 schlägt im Wesentlichen eine 
Nord-Süd-Trennung vor. Der von der LAFP ge-
nutzte Gebäudebestand und die einzuhalten-
den	 Abstandsflächen	 geben	 dabei	 den	 Verlauf	
der inneren Grenze vor. Durch die Trennung in 
Nord und Süd können sich die beiden Akteure 
individuell und unabhängig voneinander auf den 
Flächen entwickeln. Die innere Erschließung und 
der Betrieb der Gedenkstätte, als auch des LAFP 
werden durch den Verlauf der inneren Grenze 
kaum bis gar nicht gehindert. 

Die Gedenkstätte kann sich auf einem Teil von 
11,6 ha im nördlichen Bereich der Liegenschaft 
entwickeln und durch ein neues Besucher- und 
Informationszentrum eine Adresse zum Lipp-
städter Weg ausbilden. Damit hat diese Variante 
einerseits das Potential die Lagerstraße als Zen-
trum und Achse in das Konzept zu integrieren 
und ihr die historisch wichtige Bedeutung zu-

rückzugeben und andererseits den historischen 
Gebäudebestand, also Entlausungsgebäude, Ar-
restbaracke und Sozialwerksbaracke, entlang der 
Achse in den Vordergrund zu rücken. Darüber 
hinaus	 können	 die	 Freiflächen	 in	 ein	 Ausstel-
lungskonzept übernommen und das Baracken-
feld teilweise wiederhergestellt werden. Hierbei 
handelt es sich nicht um eine Wiederherstellung 
der Baukörper, sondern um Nachbildungen ins-
besondere	 der	 Grundfläche,	 die	 den	 Standort	
der Baracken andeuten, um eine Wahrnehmung 
für das ehemalige Kriegsgefangenenlager zu er-
möglichen. Beispiele für solche Nachbildungen 
lassen sich aus den Fallbeispielen ableiten und 
werden auf den Seiten 98–101 näher erläutert. 

Durch die Adressbildung zum Lippstädter Weg in 
Variante A1 und Variante A2 (S. 72f) ist der polizei-
liche Ausbildungsbereich und -betrieb nicht mehr 
vom Lippstädter Weg her einsehbar, sodass sen-

ABB. 61:  ÜBERSICHT VARIANTE A1

Gedenkstätte 11,6 ha
LAFP  44,6 ha
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ABB. 62:  GEDENKSTÄTTE VARIANTE A1

sible	 Ausbildungsübungen,	 die	 nicht	 öffentlich	
sichtbar sein sollen, geschützt werden können.

Die Fläche der Gedenkstätte erstreckt sich vom 
östlichen Bereich der Liegenschaft bis zur west-
lichen Grenze am Emsweg. Daraus folgt, dass 
die Gedenkstätte auch die historischen Spuren 
außerhalb der Liegenschaft aufnehmen kann. 
An der östlichen Seite ist es möglich, die Lager-
bahn, die heute nicht mehr existiert, durch Frei-
raumelemente wieder sichtbar und erfahrbar 
zu machen und diese als Wegeverbindung au-
ßerhalb und innerhalb der Gedenkstätte wieder 
kenntlich zu machen. Im östlichen Bereich kann 
der sowjetische Ehrenfriedhof über einen Ge-
dächtnisweg an die Gedenkstätte angebunden 
werden. Vorschläge zum Verlauf dieses Weges 
sind in der Bürgerschaft der Gemeinde schon 
vorhanden und sollten bei der genauen Ausge-
staltung integriert werden.

Die Nutzungen des LAFP beschränken sich auf 
den südlichen Teilbereich der Liegenschaft auf 
eine Fläche von ca. 44,6 ha. Der Gebäudebe-
stand	und	die	Trainingsflächen	des	LAFP bleiben 
der Ausbildungsstätte erhalten. Durch die Auf-
gabe des nördlichen Bereichs der Liegenschaft 
muss das LAFP die Erschließung neu organisie-
ren. Das Zugangstor am Emsweg wird auch heu-
te gelegentlich als Zufahrt genutzt. Die Variante 
sieht vor, dass diese Zufahrt ausgebaut und als 
Hauptzufahrt für den südlichen Teilbereich ge-
nutzt wird. 

Durch	die	Aktivierung	von	Freiflächen	kann	sich	
das LAFP baulich und strukturell, je nach Bedarf, 
innerhalb der Liegenschaft kurz- und auch lang-
fristig erweitern und somit auf nicht vorherseh-
bare Entwicklungen reagieren.

Gedenkstätte

LAFP

ehem. 
Lagerbahn

Zufahrt

Info- u. Besucherzentrum

Stellplätze

Dokumentationsstätte

Entlausungsgebäude

Sozialwerksbaracke

Zugang 
fußläufig

Zugang 
fußläufig

Zufahrt

Gedenkweg 
zum Ehrenfriedhof
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Variante A2 schlägt eine flächenmäßig klei-
nere Gedenkstätte von Variante A1 vor. Die 
Erschließung der Varianten A1 und A2 erfolgt 
vom nördlich angrenzenden Lippstädter Weg. 
Der nördliche Teilbereich der Gedenkstät-
te organisiert Parken und Ankommen an der 
Gedenkstätte. Der vorgeschlagene Parkplatz 
bietet Stellplätze für PKW und Busse an und 
das neue Besucher- und Informationszentrum 
markiert als signifikantes Eingangsgebäude 
den Zugang zur Gedenkstätte.

Durch die kleinere Gedenkstättenfläche von 
ca. 5,5 ha können die in Variante A1 vor-
geschlagenen Möglichkeiten zur Baracken-
feldnachbildung nur begrenzt übernommen 
werden. Auch die Wegeanbindungen zu den 
historischen Orten in der Umgebung können 
nicht direkt aufgenommen werden, sondern 

müssen über den Eingangsbereich der Ge-
denkstätte geregelt werden. Die Verbindung 
zum Sowjetischen Ehrenfriedhof sollte in jedem 
Fall aufgenommen werden, damit die beiden 
Gedenkorte miteinander verknüpft werden.

Neben der Möglichkeit einer eingeschränkten 
Barackenfeldnachbildung, können die vier his-
torischen Bausteine, Lagerstraße, Entlausungs-
gebäude, Arrestbaracke und Sozialwerksbaracke 
in das Ausstellungskonzept integriert werden. 
Nutzungs- und Gestaltungsmöglichkeiten wer-
den auf den Seiten 86 bis 103 vorgestellt. 

Die Nutzfläche des LAFP vergrößert sich auf ca. 
50,7 ha in der Variante A2, simultan zur kleiner 
werdenden Fläche der Gedenkstätte. Durch 
die größere Nutzfläche ergibt sich für das LAFP 
ein größeres Flächenpotential, das jedoch 

ABB. 63:  ÜBERSICHT VARIANTE A2

VARIANTE A2

Gedenkstätte   5,5 ha
LAFP  50,7 ha
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ABB. 64:  GEDENKSTÄTTE VARIANTE A2

durch die Position der Gedenkstättenfläche 
eingeschränkt wird. Durch die Entwicklung 
der Gedenkstätte im zentralen, nördlichen 
Bereich, entstehen für das LAFP Restflächen, 
die im Osten und Westen an die Gedenkstät-
te grenzen und somit Nutzungsmöglichkeiten 
einschränken.  

Auch die innere Erschließung und Übersicht-
lichkeit der Fläche des LAFP wird durch diese 
Flächenaufteilung eingeschränkt. Die Haup-
terschließung in den Teilbereich des LAFP er-
folgt wie in Variante A1 über den Emsweg an 
der östlichen Grenze.

Gedenkstätte

LAFP

Zufahrt

Info- u. Besucherzentrum

Stellplätze

Entlausungsgebäude

Sozialwerksbaracke

Zufahrt

Dokumentationsstätte

Gedenkweg 
zum Ehrenfriedhof
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ABB. 65:  ÜBERSICHT VARIANTE B1

Die Variante B1 erschließt den Teilbereich der 
Gedenkstätte über den Emsweg an der östlichen 
Grenze und ermöglicht somit die Anknüpfung 
an den Gedächtnisweg, dessen Ausgestaltung 
im Rahmen der Entwicklung der Gedenkstätte 
definiert	werden	muss.	 So	werden	die	beiden	
Gedenkorte Sowjetischer Ehrenfriedhof und Ge-
denkstätte miteinander verbunden. 

Die Variante B1 sieht am Emsweg ein Besu-
cher- und Informationsgebäude mit Parkplatz 
vor, der die Zugänglichkeit zur Gedenkstätte 
organisiert und die äußere Grenze der Ge-
denkstätte kennzeichnet. 

Die innere Grenze und die Fläche der Gedenk-
stätte von ca. 4,8 ha Größe orientiert sich an 
dem historischen Gebäudebestand des Ent-
lausungsgebäudes, der Arrestbaracke und der 

Sozialwerksbaracke. Außerdem befindet sich 
ein Ausschnitt des historischen Lagerwegs in 
der Fläche der Gedenkstätte. In dem Bereich 
nördlich des Entlausungsgebäudes, wo heute 
die versiegelte Fläche der Notunterkünfte vor-
zufinden ist, können die Freiflächen genutzt 
werden, um das Barackenfeld in Teilen nach-
zubilden und die ursprüngliche Situation des 
Kriegsgefangenenlagers nachzuempfinden.

Die Zugänglichkeit der Flächen des LAFP von 
ca. 51,4 ha Größe ändert sich in dieser Vari-
ante nicht und kann somit wie bisher geregelt 
werden. Das Empfangsgebäude am Lippstäd-
ter Weg kann weiterhin die Zugänglichkeit zur 
Ausbildungsstätte regeln.  Die innere Erschlie-
ßung im Norden ändert sich, da die Borker Al-
lee nicht mehr durchgängig als innere Erschlie-
ßung für das LAFP genutzt werden kann. 

Variante B1

Gedenkstätte   4,8 ha
LAFP  51,4 ha
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ABB. 66:  GEDENKSTÄTTE VARIANTE B1

Die Flächen, die dem LAFP zugeordnet werden, 
können durch Aktivierung nicht genutzter Flä-
chen ausreichend Entwicklungspotential an-
bieten, sodass Erweiterungsmöglichkeiten 
nicht eingeschränkt werden. 

Durch die Einsichtmöglichkeiten am Lippstäd-
ter Weg in Variante B1 sowie B2 sind Ausbil-
dungsübungen, unter anderem auf der Borker 
Allee, wie bisher öffentlich einsehbar. Da der 
Lippstädter Weg standortbedingt stark fre-
quentiert ist, sind zusätzliche bauliche Maß-
nahmen erforderlich, um Blickbeziehungen 
von außen in das Gelände zu verhindern.

Gedenkstätte

LAFP

Gedenkweg 
zum Ehrenfriedhof

Entlausungsgebäude

Sozialwerksbaracke

Zufahrt

Zufahrt

Dokumentationsstätte
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ABB. 67:  ÜBERSICHT VARIANTE B2

Variante B2 schlägt eine flächenmäßig kleine-
re Gedenkstätte von ca. 2,8 ha Größe vor. In 
Variante B2 wird die Gedenkstätte ebenfalls 
über den Emsweg und das Ausbildungszent-
rum über den Lippstädter Weg sowie über den 
Emsweg erschlossen. Auch kann die Verbin-
dung zwischen Gedenkstätte und Sowjetischen 
Ehrenfriedhof über den vorgeschlagenen Ge-
dächtnisweg erfolgen. 

Im vertiefenden Variantenvergleich bildet 
sich die Gedenkstätte in dieser Variante auf 
der kleinsten Grundfläche aus. Neben einem 
Neubau als Informations- und Besucherzen-
trum wird das Entlausungsgebäude als bauli-
cher Bestand in dieser Variante integriert. Das 
Entlausungsgebäude kann als Ausstellungsge-
bäude aktiviert werden, das in einer Freifläche 
integriert ist, die das Barackenfeld teilweise 

nachbildet. In dieser Variante werden auf die 
Baudenkmäler Arrestbaracke und Sozialwerks-
baracke sowie das Bodendenkmal Lagerweg 
zugunsten des LAFP verzichtet. 

Das LAFP kann seinen Ausbildungsbetrieb auf 
einer Fläche von ca. 53,4 ha unterbringen. 
Durch die hohe Flächenzuweisung kann das 
LAFP flexibel auf Erweiterungsbedarfe reagie-
ren. Auch die innere Erschließung wird nur ge-
ring durch die Entwicklung der Gedenkstätte 
eingeschränkt, da die Borker Allee weiterhin 
von der Polizei durchgehend genutzt werden 
kann, auch zu Ausbildungszwecken.

VARIANTE B2

Gedenkstätte   2,8 ha
LAFP  53,4 ha
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ABB. 68:  GEDENKSTÄTTE VARIANTE B2

Gedenkstätte

LAFP

Weg zum 
Ehrenfriedhof

Entlausungsgebäude

Zufahrt

Zufahrt
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ERKENNTNISSE UND BEWERTUNG
Die Gegenüberstellung der Varianten zeigt, dass 
die Szenarien bezüglich Erschließung, Flächenlay-
out und Anbindung vor verschiedenen Heraus-
forderungen stehen. Die Bewertungsgrundlage 
erfolgt auf einfach gewichteten Indikatoren, mit 
Ausnahme des Kriteriums der Umsetzungskos-
ten, das mit dem Faktor zehn multipliziert ist, da 
diesem eine entscheidende Rolle innewohnt. Der 
genauen Betrachtung der einzeln bewerteten In-
dikatoren ist vorwegzunehmen, dass alle Varian-
ten tragfähig sind, was die durchschnittlich hohe 
Wertung verdeutlicht. Es sei darauf hingewiesen, 
dass die erfolgte Bewertung auf Einschätzungen 
und Erfahrungswerten basiert. Die erreichten 
Punktzahlen sind Annäherungen. Sie lassen Ab-
weichungen zu, die sich möglicherweise ergeben 
können, ohne dass die Gesamtbewertung aus-
schlaggebend verändert wird.

Gedenkstätte

Für die Bewertungskategorie Gedenkstätte wird 
sichtbar, dass die Variante A1 einen höheren 
Prozentsatz erreicht, als die übrigen Varianten. 
Ausschlaggebend dafür ist unter anderem die 
Adressbildung am Lippstädter Weg. Dadurch 
präsentiert sich die Gedenkstätte sichtbar zur 
Haupterschließungsstraße. Durch die vorhan-
dene ÖPNV-Haltestelle am Lippstädter Weg ist in 
diesen Varianten die Erreichbarkeit sowohl mit 
dem	PKW,	als	auch	mit	öffentlichen	Verkehrsmit-
teln optimal gegeben. In diesen Varianten kön-
nen die erforderlichen Stellplätze am Lippstädter 
Weg und Eingangsbereich der Gedenkstätte un-
tergebracht werden. Die Varianten B1 und B2 er-
möglichen ebenfalls, den Stellplatzbedarf auf der 
Fläche der Gedenkstätte unterzubringen. Jedoch 
müssen die Bewohnerinteressen geklärt werden, 
da am Emsweg auf der gegenüberliegenden Stra-
ßenseite	Wohnbebauung	vorzufinden	ist.	

Besonders die Verträglichkeit der Nutzungen 
wird in der Variante A1 mit der höchstmögli-
chen Punktzahl bewertet, da sie den geringsten 
Interessenskonflikt	erzeugt.	Die	Nutzungen	sind	
beinahe geradlinig in Nord und Süd voneinan-
der getrennt, wodurch die innere Grenzziehung 
möglichst	 effizient	 und	 unkompliziert	 verläuft,	
was	die	geringsten	Konflikte	hervorbringt.

Authentizität und Erlebbarkeit historischer 
Orte

Dieser Themenbereich bezieht sich ebenfalls 
auf die Belange der Gedenkstätte und geht der 
Frage nach, inwieweit die Varianten die histo-
rischen Orte und Spuren in das Ausstellungs-
konzept aufnehmen. In diesem Themenfeld 
zeigt sich wiederum die große Stärke der Nord-
Süd-Trennung aus Variante A1. Sie kann in fast 

allen Themen überdurchschnittlich viele Punk-
te erreichen. Besonders fallen hier die Verbin-
dungs- und Anknüpfungspunkte außerhalb des 
eigentlichen Planungsareals ins Gewicht. Durch 
die Wiederaufnahme historischer Spuren, wie 
der Lagerbahn oder des Russenpatts und histori-
scher Orte, wie des Sowjetischen Ehrenfriedhofes 
und des Hövelhofer Bahnhofes erreicht die Varian-
te eine hohe Punktzahl. Besonders Variante B2, 
die	flächenmäßig	kleinste	Variante,	nimmt	zwar	
Bezug zum Sowjetischen Ehrenfriedhof und nutzt 
das Entlausungsgebäude als authentischen Ort für 
eine Ausstellung, kann aber durch seine geringe 
Ausprägung, nur teilweise das Barackenfeld aus 
der ersten Zeitschicht wieder erlebbar machen.

LAFP

In diesem Themenfeld werden die Entwick-
lungsmöglichkeiten und Bedarfe des LAFP in Zu-
sammenhang mit den Varianten betrachtet. Es 
ist	auffällig,	dass	sich	die	Gesamtbewertung	der	
Varianten hier nur geringfügig unterscheiden, 
was zeigt, dass vonseiten des LAFP alle Varian-
ten tragfähig sind. Am besten fällt jedoch die 
Bewertung der Variante B2 aus, die auch den 
geringsten Flächenverbrauch der Gedenkstätte 
einnimmt. Beim Thema Erreichbarkeit und Ad-
ressbildung können ebenfalls die Varianten B1 
und B2 viele Punkte erreichen. Jedoch ist an die-
ser Stelle anzumerken, dass eine Adressbildung 
für die Ausbildungsstätte im Allgemeinen eine 
geringere Bedeutung hat, als für eine Gedenk-
stätte. Derzeit ist der Betrieb der Polizeischu-
le vom Lippstädter Weg einsehbar, obwohl der 
Betrieb sehr sensibel und privat ist. Eine gerin-
gere	Sichtbarkeit	zur	Öffentlichkeit	könnte	sich	
positiv auf den internen Ausbildungsbetrieb 
der Polizei auswirken. Daher erhält die Varian-
te A1 in dem Themenfeld Sicherheit und Abge-
schlossenheit, sowie Nutzungsverträglichkeit 
die höchste Punktzahl. In allen vier Varianten 
sind die Entwicklungs- und Ausbaumöglichkei-
ten vergleichend gut bewertet.

Sonstiges

Dieses Themenfeld zeigt, dass alle Varianten 
die Umweltschutzbelange berücksichtigen und 
Lösungen zum Umgang mit den vorhandenen 
Biotopen suchen und vorschlagen. Die vorhan-
denen	 Kompensationsflächen	 spielen	 in	 allen	
Varianten eine Rolle. Der Umsetzungsaufwand 
bezieht sich auf die Umsetzungskosten, die 
Fördermöglichkeiten und den politisch-gesell-
schaftlichen Konsens, wodurch sich eine Ver-
teilung	von	10	bis	40	ergibt.	Hier	erhält	die	flä-
chenmäßig kleinste Gedenkstätte die höchste 
Punktzahl, da mit dieser Variante der geringste 
Umsetzungsaufwand verbunden ist.
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Gedenkstätte
Sichtbarkeit/Identitätsfördernder Charakter 
Erreichbarkeit (MIV/ ÖPNV)
Organisation Vorfahrt/Parken 
Entwicklungsmöglichkeit 
Verträglichkeit mit bestehenden Nutzungen
 

Authentizität und Erlebbarkeit historischer Orte
Lagerstraße (Zeitschicht I)
Stalag 326 Barackenfeld (Zeitschicht I)
Entlausungsstation (Zeitschicht I)
Dokumentationsbaracke (Zeitschicht I)
Internierungslager Barackenfeld (Zeitschicht II)
Sozialwerk Stukenbrock Barackenfeld (Zeitschicht III)
Kirche (Zeitschicht II)
Ehrenfriedhof (Zeitschicht I+IV)
Bahnhof Hövelhof (Zeitschicht I)
Seuchenlazarett Staumühle (Zeitschicht I)
Vernetzung historischer Orte untereinander

LAFP
Sichtbarkeit/Adresse/ Pforte 
Erreichbarkeit (MIV/ ÖPNV)
Orientierbarkeit innere Erschließung 
Entwicklungsmöglichkeit für weiteren Ausbau 
der	Polizeinutzungen	(Amokhalle,	Traingsflächen,	u.a.)
Sicherheit/Abgeschlossenheit 
Nutzungsverträglichkeit

Sonstiges
Berücksichtigung Landschaftsschutz
Berücksichtigung Bodendenkmal
Berücksichtigung Biotope
Berücksichtigung	(pot.)	Ausgleichsflächen
Flächenverfügbarkeit
Umsetzungsaufwand (u.a. Kosten, Fördermöglichkeiten, 
politisch gesellschaftlicher Konsens)*

A1

* dieser Punkt wird mit dem Faktor 10 berechnet

A2 B2B1
Variante
Transformationsbarometer

Gesamt

Gesamtbewertung

Die Gegenüberstellung der Varianten zeigt, dass 
alle Varianten tragfähig sind. Jedoch bieten sie 
unterschiedliche Erfolgsaussichten und Strahl-
kraft für die Entwicklung einer Gedenkstätte von 
internationaler Bedeutung. Das größte Potential 
steckt in der Variante A1. Entscheidend hierbei 
ist, dass die Variante sich nicht nur auf den Ge-
denkort allein bezieht, sondern vielmehr die Spu-
ren in der Umgebung aufnimmt und dadurch die 
Entstehung einer Gedenklandschaft ermöglicht. 

Dadurch steckt in dieser Variante ein Potential, 
das weit über den Betrachtungsraum hinaus-
geht. Ebenso kann in dieser Variante ein hoher 
Konsens zwischen den Interessen der Entwick-
lung einer Gedenkstätte und den Erweiterungs-
möglichkeiten	 der	 Polizeischule	 geschaffen	
werden. Der Wunsch einer klaren Trennung 
der	derzeit	nebeneinander	stattfindenden	Nut-
zungen wird in allen vier Varianten berücksich-
tigt, jedoch aufgrund der klaren Trennung in 
Nord und Süd am stärksten durch die Variante 
A1 repräsentiert.
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6 MÖGLICHE
 ENTWICKLUNGEN



Im Vergleich zeigt die Bewertung der vertiefen-
den Varianten A1, A2, B1 und B2, dass die Varian-
te A1 in den meisten Punkten überzeugen kann, 
aber aufgrund von Rahmenbedingungen, Bedar-
fen und Interessen der Akteure sowie zur Opti-
mierung der Entwicklungsmöglichkeiten kleinere 
Veränderungen und Anpassungen benötigt. 

Die Erschließung der beiden Teilbereiche erfolgt 
getrennt	voneinander.	Es	empfiehlt	sich,	dass	das	
LAFP den heute schon vorhandenen Zugang von 
Osten nutzt. Gegebenenfalls muss dieser aufgrund 
von erhöhtem Verkehrsaufkommen ertüchtigt wer-
den. Infolgedessen wird vorgeschlagen, dass sich 

der Haupteingang der Gedenkstätte im Norden am 
Lippstädter Weg	befindet	und	dort	mit	einem	Neu-
bau eine Adresse ausbildet. Durch die vorhandene 
Bushaltestelle ist die Gedenkstätte somit optimal 
am ÖPNV-Netz angebunden. Neben einem neu-
en Empfangsgebäude können im nördlichen Be-
reich der Liegenschaft ausreichend Stellplätze be-
reitgestellt werden, sodass die Gedenkstätte vom 
motorisiertem Verkehr verschont bleibt. Um den 
Versiegelungsgrad möglichst gering zu halten wird 
empfohlen, die Fußwege so wenig wie möglich zu 
versiegeln und den Grünanteil im Allgemeinen in 
der Gedenkstätte zu erhöhen. Durch die Teilung 
der Lagerstraße kann diese weiter als Borker Allee 

fußläufiger 

Zugang
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6.1MÖGLICHE ENTWICKLUNGSFLÄCHEN 

ABB. 70:  ÜBERSICHT MÖGLICHE ENTWICKLUNGSFLÄCHEN ABB. 71: AUSSCHNITT MÖGLICHE ENTWICKLUNGSFLÄCHEN

Hundeumweltparcours

Hundezwinger

Trainings- und Unterkunftsge-
bäude des Diensthundewesens

Verkehrsübungplatz mit inte-
grierten	Ausgleichsflächen

Übung	von	Eingriffstechniken

Unterkunftsgebäude

Entlausungsgebäude

Sozialwerksbaracke

translozierte Kirche

Dokumentationszentrum

Zugang	fußläufig

Zugang	fußläufig

Stellplätze

Zufahrt

Info- und Besucherzentrum

ehem. Lagerbahn

Gedenkweg zum Ehrenfriedhof

Außentrainingsfläche

Amok TE

Sporthalle

Flüchtlingsunterbringung

Durchfahrt

Funkturm

LAFP NRW Erich Klausener

Gedenkstätte 
Stalag 326

Zufahrt

Gedenkstätte       9,3 ha
LAFP   44,8 ha
Flüchtlingsunt.      0,6 ha
Funkturm    1,5 ha



im Teilbereich des LAFP genutzt werden. Darüber hi-
naus bleibt der Straßenbestand bestehen und kann 
weiterhin zu Übungszwecken genutzt werden.

Es	empfiehlt	 sich	den	geplanten	Verkehrsübungs-
platz, der als Folgenutzung auf der Fläche der Flücht-
lingsunterkünfte entstehen soll,   in den Süd-Westen 
der Liegenschaft zu verlegen, um Entwicklungsmög-
lichkeiten des LAFP und der Gedenkstätte Stalag 326 
auf der Fläche zu gewährleisten. Zusätzlich können 
auf	dem	Verkehrsübungsplatz	Ausgleichflächen	in-
tegriert werden, um die Fläche durch einen ökologi-
schen Nutzen zu ergänzen. 

Der Verlauf der inneren Grenzen orientiert sich 
unter	Einhaltung	der	benötigten	Abstandsflächen	
an den Bestandsgebäuden und hält Erweiterungs-
möglichkeiten für das LAFP offen.	Um	den	histo-
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risch wertvollen Bestand im Bereich der Gedenk-
stätte zu erweitern, wird eine Translozierung der 
Kirche aus dem südlichen Teilbereich in den nörd-
lichen Bereich vorgeschlagen.

Hinter den Wohngebäuden am Lippstädter Weg 
soll	 außerhalb	der	 Entwicklungsflächen	eine	 Flä-
che	für	Notunterkünfte	für	Geflüchtete	freigehal-
ten werden, um auf mögliche Bedarfe kurzfristig 
reagieren zu können.

Des Weiteren sind in dieser Variante mögliche 
bauliche Erweiterungen im Bereich des LAFP ge-
kennzeichnet, um die Umsetzungsmöglichkei-
ten zu gewährleisten. Neben baulichen Elemen-
ten	 sind	 auch	 Trainings-	 und	 Übungsflächen	
schraffiert	markiert.
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ABB. 71: AUSSCHNITT MÖGLICHE ENTWICKLUNGSFLÄCHEN



Die Erschließungen der Gedenkstätte und des 
LAFP sind klar getrennt (siehe Abb. 72). Die Ver-
kehrswege im Teilbereich des LAFP sind mit dem 
PKW befahrbar, was auch für Übungszwecke not-
wendig ist und die innere Erschließung erleich-
tert. Hier sind auch einige versiegelte Flächen 
vorzufinden,	die	für	Übungen	und	für	Stellplätze	
auf der Liegenschaft benötigt werden. 

Die Borker Allee stellt weiterhin die wichtige Ver-
kehrsachse für die innere Erschließung der poli-
zeilichen Nutzungen dar. 

Der nördliche Bereich der Borker Allee ist wieder 
als Lagerstraße erfahrbar und wird funktional in 
das Ausstellungsgelände integriert. Die gesam-
te innere Erschließung der Gedenkstätte erfolgt 

zu Fuß, sodass die Lagerstraße in Zukunft nicht 
mehr mit dem PKW befahren wird. Es bleibt aber 
Durchfahrt, an der Stelle, wo die Lagerstraße ge-
trennt wird, bestehen. Die Stellplätze werden auf 
der versiegelten Fläche am Lippstädter Weg nach-
gewiesen, von dort aus ist die Gedenkstätte zu 
Fuß begehbar, wodurch sich der Freiraumanteil 
auf der Gesamtliegenschaft erhöht. 

Es handelt sich im Bereich der Gedenkstätte um 
Fußwege.	Es	empfiehlt	sich	die	Versiegelung	der	
Wege auf das Mindeste zu reduzieren, um die Ge-
denkstätte so naturnah wie möglich zu gestalten. 

Der versiegelte Bereich am Informations- und Be-
suchergebäude stellt einen nutzbaren Außenbe-
reich für gastronomische Zwecke zur Verfügung.
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ERSCHLIESSUNG

ABB. 72:  ERSCHLIESSUNG LAFP UND GEDENKSTÄTTE

Haupteinfahrt Polizei
Emsweg

Haupteingang Gedenkstätte
Lippstädter Weg



Bereiche	für	landschaftspflegerische	Aufwertung

innerhalb von Biotopen

innerhalb von Wald- und Gehölzgruppen
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AUSGLEICHSFLÄCHEN

Die	Ausgleichsflächen	 spielen	bei	 der	 Variante-
nentwicklung eine entscheidene Rolle. Bauliche 
Entwicklungen auf der Liegenschaft müssen 
durch Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen kom-
pensiert werden und gehen daher mit der Aus-
weisung	von	Ausgleichsflächen	einher.	 	Sie	sind	
entscheidend für die Entwicklungs- und Erweite-
rungsmöglichkeiten der Gedenkstätte Stalag 326 
und des LAFP.

Die	 vorhandenen	 Ausgleichsflächen	 wurden	 in	
den	 Varianten	 berücksichtigt	 und	 ggfls.	 ange-
passt.	Auch	die	Biotopflächen	bleiben	weitestge-
hend von den Planungen unberührt. Die Fläche 
D1 verringert sich durch die Neuplanungen um 
ca. 6.500 qm auf ca. 500 qm.  Die Fläche C verrin-
gert sich um ca. 500 qm auf ca. 8.500 qm. (siehe 

ABB. 73:  AUSGLEICHSFLÄCHEN

Abb. 73, C1) Diese Reduktion muss in den neuen 
Ausgleichsflächen	vorgesehen	werden.

Die	 möglichen	 Entwicklungsflächen	 greifen	 die	
Ausgleichsflächen	 größtenteils	 auf.	 Besonders	 im	
südlichen Bereich, an der südlichen Grenze können 
die	Ausgleichs-	und	Biotopflächen	erhalten	bleiben.	
Auch im Bereich der Gedenkstätte können die Aus-
gleichsflächen	erhalten	bleiben	und	ebenfalls	wei-
ter	qualifiziert	werden,	in	dem	dort	die	Freiflächen	
innerhalb eines landschaftsplanerischen Konzepts, 
zum	Beispiel	durch	Aufforstung,	gestaltet	werden	
und somit die Ökobilanz aufwerten. 

Im Rahmen der Teilung der Liegenschaft und der 
Entwicklung der Flächen ist darauf zu achten, dass 
diese Flächen von Bebauung freigehalten werden 
und	somit	aktiv	als	Ausgleichsfläche	genutzt	werden.

A1

A2

B2
B1

C1
D1

F

E1

D2

D3

E2

AUSGLEICHSFLÄCHEN

A1: 2.450 qm
A2: 6.224 qm
B1: 3.435 qm
B2: 3.313 qm
C1: ca. 8.500 qm (C verringert)

POTENTIELLE AUSGLEICHSFLÄCHEN

D1: ca. 500 qm (D1 verringert)
D2: 2.000 qm
D3: 12.000 qm
E1:  22.600 qm
E2:  81.607 qm
F:    ca. 25.200 qm



ABB. 74:  NEUBAU ALS ÄUSSERE GRENZE,  VERFASSER: SANDRA MARIN B.A., YASIN KOCAGÖZ B.A.



Neben der rein räumlich-funktionalen Nutzung, 
kann die äußere Grenze weitere bauliche, nut-
zungsorientierte und psychische Funktionen 
übernehmen. Die äußere Grenze ist der Bereich 
zwischen der privaten Nutzung innerhalb der Ge-
denkstätte und die Verbindung zum Außenraum, 
der Landschaft. Daher steht bei der Ausgestal-
tung der äußeren Grenze der Gedenkstätte, nicht 
nur der funktionale Wert im Fokus, sondern auch 
begleitend	 spezifische	 Sicherheitsindikatoren,	
die je nach Durchlässigkeit variieren und mit 
Gestaltungsfragen verbunden sind. 

Eine besonders durchlässige Möglichkeit einer 
äußeren Grenze ist ein einfacher blickdurchläs-
siger Metallzaun, der Blickbeziehungen nach au-
ßen und damit in die Natur ermöglicht. In den 
Zeiten des Stalag 326 war das Gelände ebenfalls 
durch einen einfachen Metallzaun begrenzt, 
weshalb	später	auch	häufig	 in	Zusammenhang	
mit dem Stalag 326 von einem Menschenzoo ge-
sprochen wurde, da die Bewohner aus der Um-
gebung nach Stukenbrock-Senne kamen, um die 
sowjetischen	Kriegsgefangenen	im	„Käfig″	zu	be-
obachten. Durch eine sehr durchlässige Grenze, 
wie einem Metallzaun, wäre die Gedenkstätte 
somit	 öffentlich	 einsehbar,	 würde	 aber	 Bezug	
auf die historischen Vorkommnisse nehmen 
und die Wiederherstellung authentischer Gege-
benheiten aufnehmen. 

ÄUSSERE GRENZE

Weitere Möglichkeiten für die äußere Grenze 
sind blickundurchlässige Mauern, die je nach Be-
darf auch mit Gehölzen und Freiraumelementen 
kombiniert werden können. Die Materialien, Frei-
raumelemente und Vegetation sollten auf das ge-
samte Ausstellungskonzept abgestimmt werden 
und Bezug zum Standort in der Senne nehmen.

Eine andere Möglichkeit auf Innen- und Außen-
raum zu reagieren, ist die Adressbildung durch 
ein neues Gebäude, das auch in den Varianten 
als Empfang ausgebildet wurde. Dieses Gebäude 
schafft	nicht	nur	die	benötigte	räumlich-funktio-
nale Trennung, sondern kann auch Raumbedar-
fe wie ein Foyer, Seminarräume, Buchverkauf 
oder Cafeteria unterbringen (siehe Abb. 56).

Durch	 gezielte	 Öffnungen	 können	 Wegeverbin-
dungen zu den historischen Orten, wie dem Sow-
jetischen Ehrenfriedhof außerhalb der Liegenschaft 
aufgenommen werden und die Gedenkstätte in-
nerhalb eines Wegesystems verankert werden.

Ein Gebäude, das die Funktion der Adressbil-
dung übernimmt, sollte eine architektonische 
Qualität besitzen, die für eine Gedenkstätte von 
internationaler Bedeutung notwendig ist.
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ABB. 75:  INNERE GRENZE MIT AUSSTELLUNGSFLÄCHE, VERFASSER: CHIARA RICKERT B.A., SHERWAN MASLEM B.A.



Im	 Vergleich	 zur	 äußeren	 Grenze	 definiert	 die	
innere Grenze die Trennung der polizeilichen 
Nutzung und der Gedenkstätte. Im Gegensatz 
zur äußeren Grenze, die Blickbeziehungen in die 
Landschaft ermöglicht, handelt es sich hier um 
die räumliche und funktionale Trennung zwei-
er Nutzungen, die historisch in keinem Zusam-
menhang	 stehen.	 Da	 die	 flächenmäßige	 Tren-
nung Gegenstand dieser Untersuchung ist, wird 
ihr eine wichtige Funktion zugeschrieben.

Um die gewünschte Trennung zwischen polizei-
lichen Ausbildungsbetrieb und Gedenkstätte zu 
ermöglichen, ist es von hoher Relevanz, dass 
der sensible Ausbildungsbetrieb der Polizei von 
Besuchern der Gedenkstätte nicht einsehbar ist. 
Daher ist es unumgänglich, einen ausreichend 
gesicherten Sichtschutz zwischen Ausbildungs-
betrieb und Gedenkstätte zu errichten. 

Um der Monofunktion einer solchen sichtge-
schützten Mauer zu umgehen, kann diese zu-
sätzlich	 als	 Außenausstellungsfläche,	 wie	 in	
Abbildung 75, dienen. Auch das LAFP könnte ge-
gebenenfalls die andere Seite der Mauer in sei-
ne Übungen integrieren. 

Auch hier ist auf einen hohen Gestaltungswert 
der Mauer zu achten, der in einem Zusammen-
hang mit dem Ausstellungskonzept stehen sollte. 

Auch wenn für das LAFP notwendig ist, dass kei-
ne	 Einsicht	 auf	 die	 Übungsflächen	 ermöglicht	
wird,	kann	es	dennoch	relevant	sein,	Öffnungen	
in der Grenzwand zu ermöglichen, um das Ge-

INNERE GRENZE

samtareal des ehemaligen Stalag 326 in seiner 
Dimension wahrzunehmen, auch wenn dieses 
bereits durch polizeiliche Nutzungen überformt 
ist (siehe Abb. 76, 77). Dadurch entsteht ein 
Spiel aus Kurz- und Weitsicht, das wichtige Blick-
beziehungen ermöglicht.

Ein räumliches Standortpotential für das Areal 
ergibt sich durch die getrennt nebeneinander 
genutzten Flächen. Es wird eine Geräuschkulis-
se erzeugt, die für die Wahrnehmung des Ortes 
relevant sein kann. Hundegebell, Stimmen und 
Schussübungen sind auch zukünftig auf der Ge-
denkstätte auditiv wahrnehmbar und bei den Ent-
wicklungsmaßnahmen zur Gedenkstätte entspre-
chend zu berücksichtigen.
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ABB. 76:  BLICKDURCHLÄSSIGE GRENZE, VERFASSER: JONAS 
KRIKOR B.A., MALTE NAGEL B.A.

ABB. 77:  BLICKDURCHLÄSSIGE MAUER



ABB. 78:  AUSSTELLUNGSOBJEKTE ENTLAGN DER LAGERSTRASSE, VERFASSER: LUCAS TIEMANN B.A., MARVIN DÜSTERHAUS B.A. , MARIO BERGEN B.A.
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Im Gegensatz zu dem Barackenfeld und der La-
gerbahn des Stalag 326, ist die Lagerstraße noch 
vollständig erhalten, ohne dass ihre historische 
Bedeutung erkennbar ist. Das Bodendenkmal 
wird heute als Haupterschließung des LAFP ge-
nutzt und hat somit zumindest funktional ihre 
Funktion behalten.

Innerhalb der vorgeschlagenen Entwicklungs-
flächen	kann	die	Achse	jedoch	ihre	historische	
Bedeutung wieder zurückerhalten. Sie steht 
nicht nur durch die vorgeschlagene Erschlie-
ßung im Fokus des Gedenkstättengeländes, 
sondern kann auch durch Objektinstallationen 
zur Ausgestaltung der Gedenkstätte beitragen. 
Die verschiedenen Möglichkeiten müssen in-
nerhalb einer Ausstellungskonzeption erörtert 
werden. Auch die auf den folgenden Seiten 
vorgestellten Möglichkeiten zur Wahrnehmung 
des Barackenfelds können in den Ablauf integ-
riert werden. (siehe Abb. 84)

Die Abbildung 78 zeigt Stationen, in Form von 
Steinen mit Informationen, zum Beispiel einem 
Zeitstrahl entlang der Lagerstraße. 

Durch weitere Installationen können weitere 
Standpunkte entlang der Lagerstraße fokussiert 
werden. Diese können zusätzliche Merkmale 
und Elemente der Verhältnisse und Lebensbe-
dingungen im Kriegsgefangenenlager erfahrbar 
machen. (siehe Abb. 79)

HISTORISCHE LAGERSTRASSE WIEDER ERLEBBAR MACHEN

Nicht nur durch die Installationen entlang der 
Lagerstraße, sondern auch durch gezielte Auf-
forstung kann die Allee wieder wahrnehmbar 
gemacht werden und ihre bisher vernachlässig-
te Bedeutung zurückerhalten. (siehe Abb. 78)

Forschungs-
zentrum

Menschenzoo

Transport

Labyrinth
Baracken

Befreiung
Entlausungsstation

Arrest

ABB. 79:  SCHEMATISCHER LAGEPLAN, , VERFASSER: LUCAS 
TIEMANN B.A., MARVIN DÜSTERHAUS B.A. , MARIO BERGEN B.A.



ABB. 80:  NEUBAU MIT 1:1-FOTOPROJEKTIONEN AUF DEN FENSTERSCHEIBEN , VERFASSER: SANDRA MARIN B.A., YASIN KOCAGÖZ B.A.



Zusätzlich zu der Nachnutzung der historischen 
Gebäude auf dem Gelände wird an prominen-
ter Stelle ein Neubau mit narrativer Architektur 
vorgeschlagen. 

Im Wesentlichen übernimmt der Neubau funk-
tionale Aufgaben. Als Empfangsgebäude am 
Lippstädter Weg bildet er eine Adresse aus und 
kann die Zugänglichkeit zu der Gedenkstätte 
organisieren. Neben der Funktion als Empfang 
können in diesem Baukörper als Begegnungs-
ort auch Seminarräume, ein Veranstaltungs-
raum für Konferenzen oder auch eine Cafeteria 
untergebracht werden. 

IMPULSE DURCH NEUBAUTEN

Im Vergleich zu den historischen Gebäuden kön-
nen in dem Neubau zeitgenössische Ausstel-
lungsformen angewendet werden, wie zum Bei-
spiel 1:1-Fotoprojektionen oder Glasdrucke auf 
den Fensterscheiben (siehe Abb. 80). Dadurch 
entsteht ein Bezug zwischen der Geschichte des 
Standortes und dem zeitgenössischen Gebäude.
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ABB. 81: HISTORISCHER BAULICHER BESTAND - ENTLAUSUNGSGEBÄUDE



Durch die neu hinzugekommenen Gebäude aus 
späteren Zeitschichten wurde das Lagergelän-
de des Stalag 326 stark überformt und spiegelt 
nicht mehr den Ort des Kriegsgefangenenlagers 
wider. Vor allem das Entlausungsgebäude, die Ar-
restbaracke und Kirche sind aber noch übermä-
ßig in ihrer Ursprungsform erhalten und stellen 
daher wertvolle Gebäude dar, die würdig in ein 
Ausstellungskonzept integriert werden sollten. 
Daher ist der Anspruch an der Entwicklung ei-
ner Gedenkstätte, eines Gedenkortes mithilfe 
der vorhandenen Strukturen und Baukörper zu 
qualifizieren	und	nicht	den	eigentlichen	Ort	wie-
derherzustellen. Die drei historischen Gebäude 
bilden als identitätsprägende Gebäude den Aus-
gangspunkt dieses Vorhabens.

Die	 vorgeschlagenen	 Entwicklungsflächen	 in-
tegrieren diese Gebäude. Sie ermöglichen eine 
Erinnerungskultur, die sowohl authentische 
Orte als auch zeitgenössische Formen des Er-
innerns an diesem Standort miteinander ver-
bindet. Um die historischen Bestandsgebäude 
angemessen in ein Ausstellungskonzept zu in-
tegrieren, benötigt es ein landschaftsarchitek-
tonisches Konzept, das den baulichen Bestand 
und die baulichen Entwicklungen miteinander 

AUTHENTISCHE ORTE

verbindet. Der Außenraum kann weitere Funk-
tionen übernehmen, um ein Bewusstsein für 
die Lebensbedingungen und -verhältnisse in-
nerhalb des Kriegsgefangenenlagers zu schaf-
fen. Dazu können einzelne Freiraumelemente 
hinzugezogen werden. Beispiele dazu werden 
auf den Seiten 98 bis 103 vorgestellt. Hierbei ist 
auf einen sensiblen Umgang mit der Geschich-
te des Ortes zu achten, um einen würdigen Ort 
zum	Gedenken	zu	schaffen.

Die bestehenden Gebäude sind durch die gute 
Pflege	und	Sicherung	in	einem	guten	Zustand.	
Es	 liegt	 daher	 nahe,	 diese	 als	 Ausstellungsflä-
che zu integrieren. Die folgenden Seiten zeigen 
Möglichkeiten, wie mit dem Bestand umge-
gangen werden kann und welche zusätzlichen 
Möglichkeiten sich durch Neubauten ergeben. 
Die Bestandsgebäude stehen unter Denkmal-
schutz. Daher ist unumgänglich zu prüfen, in 
welchem Ausmaß eine Ausstellung innerhalb 
der Gebäude möglich ist.

Die drei Bestandsgebäude und weitere bau-
liche, landschaftsarchitektonische und kon-
zeptionelle Elemente sind die Basis zur Quali-
fizierung einer Gedenkstätte.
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ABB. 82: AUTHENTISCHER GEBÄUDEBESTAND - ENTLAUSUNGSGEBÄUDE



Der gute Erhalt der denkmalgeschützten Gebäu-
de ermöglicht eine Sanierung und nachhaltige 
Umnutzung des historischen Bestandes.

Besonders das Entlausungsgebäude bietet mit 
ca.	1.000	qm	Nutzfläche	Raum	für	eine	Ausstel-
lung, die weit über die derzeitige Fläche der Do-
kumentationsstätte hinausgeht. Die Abbildung 
83 zeigt, dass sich eine Ausstellung in den vor-
handenen Räumen durch minimale Installati-
onen entwickeln lässt, ohne den eigentlichen 
Charakter der Räume zu beeinträchtigen, so-
dass die Authentizität des Ortes erhalten bleibt. 

BESTANDSGEBÄUDE 
REVITALISIEREN

ABB. 83: AUSSTELLUNG IM AUTHENTISCHEN GEBÄUDEBESTAND, 
VERFASSER: CHIARA RICKERT B.A., SHERWAN MASLEM B.A.
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ABB. 84:  BARACKENFELD DURCH BAULICHE MASSNAHMEN ANDEUTEN, VERFASSER: MHD NEBRAS MHD ALI, B.A., OUSSAMA DRIOUCH B.A., AND-
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Zur	Qualifizierung	des	historischen	und	authen-
tischen Ortes trägt auch die Gestaltung des Frei-
raums bei. Die vorgeschlagenen Entwicklungs-
flächen	beziehen	Flächen	des	Freiraums	mit	ein,	
für die es im Rahmen der Entwicklung einer Ge-
denkstätte landschaftsarchitektonische, gestalte-
rische Fragen zu klären gibt. 

Die zahlreichen Baracken des ursprünglichen 
Ortes sind heute nicht mehr vorhanden, kön-
nen aber durch verschiedene Maßnahmen 
zum Teil wieder wahrnehmbar und erfahrbar 
gemacht werden. 

Die folgende Seite schlägt Möglichkeiten vor, wie 
baulich oder durch Freiraumelemente die Bara-
cken wieder erlebbar gemacht werden können. 
Die Vorschläge beziehen auch die Erkenntnisse 
aus den Fallbeispielen mit ein.

Die Abbildung 84 visualisiert eine Möglichkeit, 
die sich zwischen einem freiraumplanerischen 
und einem baulichen Ansatz bewegt. Durch die 
teilweise Errichtung der Gebäudewände der Ba-
racken wird das Volumen der Baracken ange-
deutet. Eingebunden sind diese Baufelder in ein 
Freiraumkonzept, das gezielte Zugänge in die 
Gebäudeplattformen ermöglicht. Um den Versie-
gelungsgrad durch die Bodenplatten nicht unnö-
tig zu maximieren, wechseln sich versiegelte Flä-
chen	mit	begrünten	Rasenflächen	ab.	

BARACKEN TEILWEISE WIEDERHERSTELLEN

Unterstützt werden kann dieser Ansatz durch 
analoge und digitale Werkzeuge. Neben einer 
Nutzung der Gebäudewände als Ausstellungs-
fläche	 kann	mithilfe	 von	digitalen	Medien	der	
reale Raum visuell wiederhergestellt werden. 
Dazu kann beispielsweise eine für die Gedenk-
stätte entwickelte App dienen, die bekannte di-
gitale Tools wie Augmented Reality nutzt, um den 
Baukörper virtuell wiederherzustellen (siehe Abb. 
85) und mit zusätzlichen Bildern und Informatio-
nen überlagert wird, sodass ein weitreichendes 
Verständnis für die damaligen Lebensbedingun-
gen im Kriegsgefangenenlager ermöglicht wird, 
ohne den Ort dauerhaft wiederherzustellen. 

ABB. 85: BARACKEN DURCH DIGITALE TOOLS NACHBILDEN



ABB. 86:  VERSCHIEDENE OBERFLÄCHENSTRUKTUREN NUTZEN
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BARACKEN ANDEUTEN

Die gute Datengrundlage und der Fotobe-
stand vom Stalag 326 lassen die ehemalige 
Lagersituation gut nachvollziehen. Für ein 
Ausstellungskonzept, das sich dem Charakter 
des Geländes annähert, kann das Baracken-
feld in Teilen mit angedeuteten Gebäudevo-
lumina wiederhergestellt werden. Somit wird 
der Raum in seinem ursprünglichen Charakter 
wieder erlebbar und ein Bewusstsein und Ge-
fühl für die Lebensbedingungen und -verhält-
nisse geschaffen. (siehe Abb. 84)

Eine weitere Möglichkeit die Struktur der Bara-
cken wieder lesbar zu machen, besteht darin, 
die Baracken mithilfe von Freiraumelementen 
anzudeuten, wie es auch in den Fallbeispielen 
Gedenkstätte KZ Esterwegen durch Baumpakete 
(siehe Abb. 16) und der Gedenkstätte KZ Sach-
senhausen 	 durch	 Kiesflächen	 realisiert	 wurde	

(siehe Abb. 19). Anders als in den Fallbeispielen 
kann für das Stalag 326 auf versiegelte Flächen 
aus der letzten Zeitphase der Flüchtlingsunter-
künfte	von	2015	zurückgegriffen	werden.	Indem	
die vorhandene asphaltierte Fläche punktuell 
auf	 den	 Grundrissflächen	 der	 ehemaligen	 Ba-
racken aufgebrochen wird, kann das Baracken-
feld wieder lesbar gemacht werden. Nach dem 
Aufbrechen	 der	 versiegelten	 Oberfläche	 wer-
den keine weiteren Handlungsschritte durchge-
führt und die Fläche der Natur überlassen. So 
entsteht ein dynamischer Prozess, in dem sich 
der Freiraum sukzessiv entwickelt (siehe Abb. 
86). Dadurch kann der Ort durch einen geringen 
Kostenaufwand unter Berücksichtigung der Um-
weltbelange nachhaltig gestaltet werden. Unter-
schiedliche	 Zeitschichten	 werden	 aufgegriffen	
und miteinander in Beziehung gesetzt.



ABB. XX: WAHRNEHMUNG DURCH FREIRAUMELEMENTE
ABB. 87:  MARKIERUNG HISTORISCHER VERBINDUNGEN DURCH WEGE IN DER LANDSCHAFT



103

Neben den Baracken ist auch die Lagerbahn ein 
historisch wertvolles Element des ursprüngli-
chen Kriegsgefangenenlagers. Wie auch die Ba-
racken sind die Schienen der Lagerbahn auf dem 
Gelände selbst nicht mehr vorhanden. Außer-
halb des Geländes sind noch Spuren der Schie-
nen	 zu	 finden.	Durch	 die	 gute	Datengrundlage	
ist der Verlauf der Bahn gut nachvollziehbar. 
Dadurch besteht die Möglichkeit, die Strecke der 
Bahn zu rekonstruieren und als Fußgängerver-
bindung erfahrbar zu machen.

Aufgrund des bestehenden Schutzes der Land-
schaft, müssen hier Gestaltungselemente ver-
wendet werden, die den Schutz der Landschaft 

berücksichtigen. Eine Möglichkeit ist ein aufge-
ständerter Weg, der die Landschaft nur punktu-
ell tangiert und damit nur partiell in die natür-
liche Umgebung eingreift. Der Weg könnte, wie 
in der Abbildung 87, aus natürlichen Materialien 
konstruiert sein, sodass sich dieser in die land-
schaftliche Umgebung einfügt. Zusätzlich kön-
nen auf dem Steg Informationen integriert wer-
den, sodass dieser auch informativ das Angebot 
der Gedenkstätte ergänzt.

Unter der Berücksichtigung der Umweltschutz-
belange und in Abstimmung mit den entspre-
chenden Behörden kann dadurch eine nachhal-
tige Gedenklandschaft entwickelt werden.

GESCHÜTZTE RÄUME NUTZBAR MACHEN
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HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Die vorliegende Variantenuntersuchung zeigt den 
hohen Bedarf der räumlichen und funktionalen 
Trennung des polizeilichen Ausbildungsbetriebs 
des LAFP und der Entwicklung der Gedenkstätte 
Stalag 326. Mithilfe der Analyse des Planungs-
raums und der Abwägung der Interessen und 
Belange der beteiligten Akteure wurden Rah-
menbedingungen	identifiziert,	die	im	Folgenden	
als Handlungsempfehlungen dargestellt werden.

Klare Trennung der Nutzungen und Integrati-
on der Identitätsgebäude in der Gedenkstätte

Der Prozess hat ergeben, dass sich die beteilig-
ten Akteure eine klare Trennung der Nutzungen 
wünschen,	um	eventuelle	Konflikte,	die	durch	die	
Entwicklung der Gedenkstätte entstehen können, 
vorzubeugen. Schon die derzeitigen parallelen 
Nutzungen der Dokumentationsstätte Stalag 326 
und des LAFP	verlaufen	nicht	konfliktfrei,	da	die	
sensiblen, sicherheitsbedürftigen Ausbildungs-
übungen	 teilweise	 im	 öffentlichen	 Raum	 statt-
finden	und	somit	von	Besuchern/Besucherinnen	
der Dokumentationsstätte einsehbar sind. Die-
ser	Nutzungskonflikt	wird	auch	durch	die	Sicher-
heitskontrolle am Eingang des Ausbildungsgelän-
des deutlich, das man nur nach Ausweiskontrolle 
betreten darf.

Bei der räumlichen Trennung des Geländes ist 
auf die Integration der identitätsbildenden Ent-
lausungsgebäude, Arrestbaracke und Sozialwerks-
baracke in dem Bereich der Gedenkstätte zu 
achten. Die ehemalige Arrestbaracke wird heu-
te schon als Dokumentationsstätte genutzt und 
kann durch die Ausbildung der Gedenkstätte in 
das Konzept aufgenommen werden. Das Entlau-
sungsgebäude ist bis auf wenige Räume, die sich 
das LAFP angeeignet hat, leer stehend und noch 
in seinem ursprünglichen Zustand erhalten, so-
dass sich hier eine Ausstellung gut unterbringen 
lässt. Die Sozialwerksbaracke	 befindet	 sich	 der-
zeit in der Nutzung des LAFP. Die Seminarräume 
können aber an anderer Stelle auf den Entwick-
lungsflächen	 der	 Polizei	 untergebracht	werden.	
Auch die Translozierung der Kirche in die Flächen 
der Gedenkstätte ist denkbar und wird von den 
beteiligten Akteuren befürwortet. Auf diese Wei-
se	 kann	 die	 denkmalpflegerische	 Qualität	 des	
Standortes innerhalb der Gedenkstätte ausge-
prägt werden und zur Authentizität des Ortes 
beitragen.

Signifikanz eines Neubaus als Adresse am 
Lippstädter Weg

Neben der Integration der historischen Gebäude 
wird	an	signifikanter	Stelle	ein	Neubau	benötigt,	der	
das Raumprogramm der Ausstellung ergänzt und 
die Zugänglichkeit der Gedenkstätte organisiert. 
Dieser Neubau hat die Aufgabe eines Informations- 
und   Besucherzentrums am Lippstädter Weg und 
trägt damit zur Adressbildung der Gedenkstätte 
bei. Es wird empfohlen innerhalb eines qualitätssi-
chernden Verfahrens die Qualität zu gewährleisten 
und eine narrative Architektur anzustreben. 

Der erforderliche Stellplatzbedarf kann auf der 
Fläche neben dem Neubau erfolgen. Der Stell-
platzbedarf sollte der Gedenkstätte angemessen 
kalkuliert sein und neben PKW-Stellplätzen, auch 
Stellplätze für Busse als auch für Fahrräder an-
bieten.	Es	empfiehlt	sich	Ladestationen	für	Elekt-
ro-Fahrräder und Elektro-Autos anzubieten. 

Über eine Nutzung der Fläche nördlich des Lipp-
städter Wegs für PKW- und Busstellplätze kann 
nachgedacht werden. Entsprechende Gespräche 
müssen im Rahmen der Gedenkstättenplanung 
geführt werden.

Wahrnehmung des authentischen Ortes 

Die Außenwahrnehmung der identitätsprägen-
den Gebäude trägt maßgeblich zur Authentizität 
des Ortes bei. Der bauliche Bestand ist in seinem 
ursprünglichen Zustand noch teilweise gut erhal-
ten und wenig durch Nachnutzungen überformt, 
sodass sich eine Einbindung in ein Ausstellungs-
konzept gut eignet. 

Die dokumentarische Basis und das Fotoarchiv 
ermöglichen es, die Verhältnisse und die Situ-
ation des Kriegsgefangenenlagers nachzuvoll-
ziehen. Daher können bestimmte Elemente in 
die Gestaltung der Gedenkstätte übernommen 
werden und zur Wahrnehmung beitragen. Auch 
wenn die historischen Spuren der Baracken oder 
der Lagerbahn längst verwischt sind, können die-
se anhand von Plänen und Fotos in Form von 
baulichen oder freiraumplanerischen Elementen 
teil-/rekonstruiert werden und ihren Charakter 
zurückerhalten, ohne den eigentlichen Ort wie-
derherzustellen (siehe S. 98–103).



105

Dabei spielt auch die Grenzerfahrung eine wich-
tige Rolle als Teil einer Ausstellungskonzeption. 
Es ist zwischen innerer Grenze, die die Nut-
zungen voneinander trennt und der äußeren 
Grenze, die im Verlauf des historischen Stachel-
drahtzauns verläuft, zu unterscheiden. Die ge-
stalterische und konstruktiv funktionale Ausbil-
dung dieser Grenzen sollte im weiteren Prozess 
untersucht werden.  

Mit der vorgeschlagenen Flächenaufteilung ist 
das Potential gegeben, die Gedenkstätte an die 
historischen Wege anzuknüpfen, also die Lager-
straße im Zentrum der Fläche, die Lagerbahn und 
den Russenpatt im Westen sowie an den Sow-
jetischen Ehrenfriedhof im Osten.

Klärung planungsrelevanter Maßnahmen

Neben der gestalterischen und funktionalen 
Trennung der Liegenschaft müssen auch pla-
nungsrelevante Anforderungen im Zuge der Ent-
wicklung der Gedenkstätte geklärt werden. Bau-
liche Entwicklungen auf Seiten der Gedenkstätte 
und des LAFP sind mit Ausgleichsmaßnahmen 
verbunden, die mit den jeweiligen Behörden 
zu	klären	sind.	Es	empfiehlt	sich	den	geplanten	
Verkehrsübungsplatz in den Südwesten der Lie-
genschaft zu verlegen. 

Die Versorgungsleitungen müssen im Rahmen 
der Aufteilung der Fläche grundbuchrechtlich ge-
sichert werden. Diese verlaufen unterhalb der Bor-
ker Allee (Lagerstraße)	und	befinden	sich	nach	der	
Flächenaufteilung im Bereich der Gedenkstätte.

Reduzierung auf einen Teilbereich und Akti-
vierung ungenutzter Flächenpotentiale

Die zukünftig geplanten Entwicklungen des LAFP 
können auf der reduzierten Liegenschaft von ca. 
44,8 ha untergebracht werden, soweit diese im 
Rahmen der Variantenuntersuchung überprüf-
bar war. Für die Gedenkstätte steht eine Fläche 
von ca. 9,3 ha zur Verfügung. Die Fläche für Un-
terkünfte	für	Geflüchtete	im	Nordosten	beträgt	
ca. 0,6 ha.

Ungenutzte Flächen auf der Liegenschaft kön-
nen unter Berücksichtigung von Restriktionen 
des Umweltschutzes aktiviert werden und den 

benötigten Bedarf gewährleisten, sodass die 
Entwicklungen des LAFP nicht gehindert werden.

Durch die Ausbildung der Gedenkstätte im nörd-
lichen Bereich der Liegenschaft, wird die Erschlie-
ßung des LAFP über den Emsweg an der Ostseite 
der Liegenschaft geregelt. In diesem Bereich gibt 
es auch heute schon ein Tor, das der Erschlie-
ßung des LAFP dient. Somit kann das LAFP die 
Pforte und den Zulassungsbereich am Lippstäd-
ter Weg abtreten. Die Notwendigkeit der Ertüchti-
gung des Emswegs muss überprüft werden.

Kompensation baulicher Entwicklungen

Alle baulichen Entwicklungen des LAFP müssen 
durch Ausgleich- bzw. Ersatzmaßnahmen kom-
pensiert werden. Dabei sind auch vergangene 
Planungen zu berücksichtigen, die noch nicht 
ausgeglichen wurden. Es ist zu klären, ob sich 
diese zwingend auf der Fläche des LAFP	 befin-
den müssen oder auch auf dem Bereich der Ge-
denkstätte liegen können. Auch die Umlegung 
von	 Biotopflächen	muss	mit	 den	 entsprechen-
den Behörden geklärt werden.

Zusammenfassend betrachtet erweisen sich die 
vorgeschlagenen	 Entwicklungsflächen	 als	 gute	
Basis für die Entwicklung einer Gedenkstätte 
bei zeitgleichem Fortbestehen des LAFP, auch 
hinsichtlich möglicher Erweiterungsbedarfe des 
LAFP. Der polizeiliche Ausbildungsbetrieb kann 
somit auf Teilen der Liegenschaft des Stalag 326 
unter Berücksichtigung notwendiger Infrastruk-
turmaßnahmen weitergeführt werden. Zusam-
men mit dem historischen baulichen Bestand 
und zusätzlicher baulicher und konzeptionel-
ler Maßnahmen besteht die Möglichkeit, dass 
sich die Gedenkstätte auch über die regionalen 
Grenzen hinweg in der Landschaft der Erinne-
rungskulturen etabliert.
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E R K E N N T N I S S E
KOMPAKT

Aus der Variantenuntersuchung lassen sich folgende Empfehlungen ableiten:

Gedenkstätte

• Entwicklung der Gedenkstätte/ Ausstellungsbereich mit klarer Trennung zur Fläche des LAFP
• Entlausungsgebäude, Sozialwerksbaracke und Dokumentationsstätte sind in das Ausstellungskonzept 

zu integrieren.
• Kirche in den Ausstellungsbereich im Norden translozieren, um historisches Potential des Standorts 

zu nutzen
• Signifikanz	 eines	 Informations-	 und	 Besucherzentrums	 am	 Lippstädter	Weg	 (Raumprogramm	 ist	

noch zu klären)
• Qualitätssichernde	Verfahren	für	eine	signifikante	und	narrative	Architektur
• Über eine Nutzung der Fläche nördlich des Lippstädter Weges für PKW- und Busstellplätze kann nach-

gedacht werden
• Grenzerfahrung wird als wichtiger Bestandteil der Ausstellungskonzeption gesehen
• Nicht mehr vorhandene historische Strukturen sollen durch Objekte, baulich und/oder freiraumplane-

risch, in die Konzeption der Ausstellung integriert werden und somit den indentitätsprägenden Wert 
steigern.

• Plan	weist	größtmögliche	Entwicklungsflächen	und	Wegeanbindung	von	Westen	(Russenpatt/ Lager-
bahn), von Osten (Sowjetischer Ehrenfriedhof) und von Norden (Lagerstraße) auf. 

• Historische Wege und Orte außerhalb der Liegenschaft in Konzept aufnehmen, um Impulswirkung der 
Gedenkstätte innerhalb einer Gedenklandschaft zu etablieren.

• Bauliche Entwicklungen sind mit Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen verbunden, die mit den entspre-
chenden Behörden verhandelt werden müssen. 

• Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen zugunsten des LAFP auf der Fläche der ehemaligen Flüchtlingsun-
terbringung	befinden	sich	in	Verhandlung	mit	der	Umweltbehörde.	

• Es wird vorgeschlagen, die Fläche der ehemaligen Flüchtlingsunterkünfte aufzuteilen, um Entwick-
lungsmöglichkeiten für das LAFP und die Gedenkstätte Stalag 326 zu gewährleisten.

• Leitungsrechte für Versorgungsleitungen entlang der Borker Allee müssen zu Gunsten des LAFP 
grundbuchrechtlich gesichert werden.

LAFP

• Polizeinutzungen können auf einen Teilbereich im Süden der Liegenschaft reduziert werden.
• Aktivierung ungenutzter Flächen für zukünftige Entwicklungen unter der Berücksichtigung von Res-
       triktionen aus Naturschutz, Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. 
• Zufahrt von Ostseite nutzen, wird heute schon gelegentlich genutzt. Ertüchtigung der Straße muss 

überprüft werden.
• LAFP muss noch Ausgleich- und/ oder Ersatzmaßnahmen durch vergangene Entwicklungen aufbringen.
• Empfehlung der Verlegung des geplanten Verkehrsübungsplatzes (Fläche der ehemaligen Flücht-

lingsunterkünfte) in den süd-westlichen Bereich der Liegenschaft. Durch eine Aufteilung der Fläche 
bestehen Entwicklungsmöglichkeiten für das LAFP sowie für die Gedenkstätte Stalag 326.

• Die	Umlegung	der	Biotopflächen	müssen	mit	den	entsprechenden	Behörden	geklärt	werden.	



ABB. 88: WESTLICH AN DIE LIEGENSCHAFT ANGRENZENDE SANDABGRABUNGEN



109

Um die Bestrebungen zur Etablierung einer Ge-
denkstätte des Stalag 326 ganzheitlich zu betrach-
ten und eine nachhaltige Verankerung in der Re-
gion zu ermöglichen, müssen die Entwicklungen 
über den Standort hinausgehen und den Betrach-
tungsraum großmaßstäblich in den Blick nehmen, 
wodurch sich das historische Potential zeigt und 
zur Stärkung der Identität des Raumes beiträgt. 

Zunächst wird der gesamte Betrachtungsraum 
analysiert und sein historisches und touristi-
sches Potential vorgestellt. Auf den folgenden 
Seiten werden die historischen Orte detailliert 
beschrieben, ihre räumlichen Potentiale erläu-
tert und Handlungsempfehlungen vorgeschla-
gen, die notwendig für die Etablierung einer Kul-
tur- und Gedenklandschaft sind.

      
               REGIONALE EINBINDUNG6.2



St. Petersburg

Tartu

Riga

Klaipéda

Kaliningrad

Pila
Berlin

Wittenberg

Münster

Den Haag

BrüggeCalais

Boulogne-sur-Mer

Detmold
Stalag 326

R1

E1

Höxter

ABB. 89: MOBILITÄTSSTATIONEN GEWÄHRLEISTEN DIE MOBILITÄT IN DER 
KULTUR- UND GEDENKLANDSCHAFT

ABB. 90: REGIONALE EINBINDUNG

ABB. 91: KREUZUNG DER EUROPÄISCHEN RADROUTE R1 UND DER EUROPA WANDERROUTE E1



ABB. 90: REGIONALE EINBINDUNG ABB. 92: TOURISTISCHE ZIELE

ABB. 93: INFORMATIONSTAFEL IN HÖVELHOF

i

Wanderwege

Europäischer Radweg R1-Teil 4 
von Münster nach Berlin

Sowj. Ehrenfriedhof

Senner Pferde in Wildbahn

Ems-Informationszentrum

Gewässer

Naturschutz

REGIONALE EINBINDUNG LEGENDE
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TOURISTISCHE ORTE UND WEGE
Das Rad- und Wanderwegenetz in Schloß Hol-
te-Stukenbrock ist gut ausgebaut. Regionale und 
überregionale	Wege	befinden	sich	in	unmittelba-
rer Nähe zur zukünftigen Gedenkstätte und tan-
gieren teilweise den Sowjetischen Ehrenfriedhof 
(siehe Abb. 92).

Auch die Wegstrecke des europäischen Radwan-
derwegs R1 kreuzt sich in der Region mit dem 
Europawanderweg E1 (siehe Abb. 91). Der Rad-
wanderweg R1 verläuft nahe dem Sowjetischen 
Ehrenfriedhof.

Ergänzt werden die Radwanderwege durch 
touristische Orte, wie die Ems-Erlebniswelt, die 
Emsquellen und das Ems-Informationszentrum. Die 
genannten Orte sind wichtige Naherholungsge-
biete und touristische Ziele, die gelegentlich zur 
Frequentierung des Betrachtungsraums beitra-
gen. Auch die Nähe zum Senner Truppenübungs-
platz ist zu nennen, der innerhalb der Region 
eine besondere Position einnimmt.

Stalag 326 VI K

Hövelhof

Staumühle

Sowjetischer Ehrenfriedhof



ABB. 94,95: BAHNHOF HÖVELHOF MIT GEDENKTAFEL



ABB. 96: HISTORISCHE ORTE UND WEGE
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HISTORISCHE ORTE UND WEGE

Die historischen Orte und Wege sind heute 
noch in Schloß Holte-Stukenbrock und Hövel-
hof aufzufinden und machen bisher eher zu-
rückhaltend auf sich aufmerksam. Dazu zäh-
len Wegbezeichnungen wie Russenpatt oder 
Informations- und Dokumentationstafeln an 
Orten, wie dem Bahnhof Hövelhof (siehe Abb. 
94) oder der JVA Staumühle. Sie weisen punk-
tuell auf die Zeiten des Vernichtungskrieges 
hin, ohne jedoch die Spuren innerhalb eines 
wahrnehmbaren Gesamtkonzepts einzubin-
den und somit die Vergangenheit zusammen-
hängend sichtbar zu thematisieren.



ABB. 97,98: BAHNHOF HÖVELHOF MIT GEDENKTAFEL, WEG RICHTUNG STALAG 326 ENTLANG DER GLEISE AM BAHNHOF



ABB. 99: LAGEPLAN BAHNHOF HÖVELHOF
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BAHNHOF HÖVELHOF

Der Bahnhof Hövelhof spielt eine wichtige histori-
sche Rolle für den Betrachtungsraum, da hier die 
Kriegsgefangenen in Viehwaggons mit jeweils 60–
100 Personen ankamen. Teilweise wurde auch 
der Bahnhof in Hövelriege genutzt. Die Abbildung 
93 zeigt die heutige städtebauliche Situation am 
Bahnhof Hövelhof. Entlang der Gleise, im rückwär-
tigen Bereich der heutigen Gärten, wurden die 
Kriegsgefangen zum Russenpatt geführt, der auch 
heute noch diesen Namen trägt und entlang des 
Hövelhofer Waldes die Verbindung zwischen Hö-
velhof und Schloß Holte-Stukenbrock darstellt. 
Der Fußmarsch zwischen den beiden Standorten 
war ca. 5 km lang. (vgl. Hüser 1992)

Nachdem sich vermehrt Krankheiten ausge-
breitet hatten, wurde am Hövelhofer Bahnhof 
entschieden, ob die Kriegsgefangenen zum 
Stalag 326 geführt oder vom Bahnhof ausge-
hend in das Seuchenlazarett nach Staumühle 
gebracht wurden. (vgl. ebd.)

Eine Gedenktafel am Bahnhof in Hövelhof 
weist auf die Historie des Ortes hin und schafft 
so ein Bewusstsein für diesen Ort (siehe Abb. 
94). Im Sinne einer Kultur- und Gedenkland-
schaft kann der Bahnhof den Ausgangspunkt 
darstellen und durch die Installation einer Mo-
bilitätsstation die Mobilität mit gekennzeich-
neten Fahrrädern und weiteren Gehhilfeange-
boten gewährleisten. 

Als ein Meilenstein innerhalb der Gedenkland-
schaft könnte dort ebenfalls eine Installation 
auf die Beförderungsbedingungen der Kriegs-
gefangenen hinweisen, beispielsweise indem 
der Grundriss eines Waggons auf dem Boden 
angedeutet wird, der durch zusätzliche Be-
schriftung auf die Verhältnisse hinweist.

Installation

Mobilitätsstation

Gedenktafel

Bahnhofsgebäude

Weg zur Gedenkstätte

Weg nach Staumühle



ABB. 100,101: GEBÄUDEBESTAND IN STAUMÜHLE, GEDENKTAFEL
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ABB. 102: LAGEPLAN JVA STAUMÜHLE
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JUGENDVOLLZUGSANSTALT STAUMÜHLE

Nachdem sich vermehrt Krankheiten im Stalag 326 
ausgebreitet hatten, wurde in Staumühle im Jahr 
1941 das Seuchenlazarett Staumühle eingerichtet, 
in dem viele der Kriegsgefangenen verstarben. 

Die Geschichte des Standorts geht noch weiter 
zurück, denn das Lager Staumühle, wie der ge-
samte militärische Komplex rund um die Senne, 
wurden	ab	1935	ausgebaut.	Nach	Kriegsende	fiel	
der Standort in die Hände der britischen Besat-
zungsmacht und wurde seitdem unter anderem 
als Internierungslager und Flüchtlingsunterkunft 
genutzt. Der westliche Bereich ist heute eine Ju-
gendvollzugsanstalt und der östlich gelegene La-
gerteil ist heute im Besitz der Bundeswehr.

Die historische Bedeutung von Staumühle zeigt 
die Notwendigkeit der Einbeziehung in eine Ge-
denklandschaft.

Information/Installation

"Weg der Kranken"

"Weg der Toten"

Staumühler Str.

Seit 2015 erinnert eine Gedenktafel an die Ge-
schichte des Ortes (siehe Abb. 101).  Im Rahmen 
der Entwicklung der Gedenklandschaft können 
weitere Informationen in Form einer Installation 
den bisherigen Dokumentationsbestand ergän-
zen, um einen weiteren Meilenstein darzustellen.

Gedenktafel



ABB. 103: RUSSENPATT



ABB. XY: LAGEPLAN RUSSENPATT

ABB. 104: LAGEPLAN RUSSENPATT
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RUSSENPATT

Der Russenpatt entlang der Bielefelder Straße stellt 
auch heute noch die Fußwegeverbindung zwi-
schen Hövelhof und Stukenbrock-Senne dar. Der 
Weg führt parallel zur Hauptverkehrsstraße und 
wird heute zusammen mit dem Waldgebiet als 
Naherholungsort der Hövelhofer Bewohner ge-
nutzt. Der Weg ist naturnah ausgebaut und weist 
einen geringen Versiegelungsgrad auf.

Im Rahmen der Maßnahmen zur Gedenkland-
schaft muss geprüft werden, ob der Weg teil-
weise ertüchtigt werden muss, um für die vorge-
schlagenen Mobilitätsangebote, wie Fahrräder 
oder Rollstühle, befahrbar zu sein. 

Derzeit weist eine Gedenktafel auf den Namen 
Russenpatt und die Geschichte des Ortes hin. Um 
die Verknüpfung stärker zu fokussieren, können 
weitere Informationstafeln als einzelne Meilen-
steine auf dem Weg installiert werden.

Historischer Russenpatt mit 
Wegemarkierung

Richtung Bahnhof Hövelhof

Richtung Gedenkstätte



ABB. 105,106: SITUATION AN DER WASCHSTELLE HEUTE 



Waschstelle

Neuer Wanderweg entlang der 
ehemaligen Lagerbahnstrecke

Richtung Gedenkstätte

Richtung Bahnhof Hövelhof

ABB. 107: LAGEPLAN WASCHSTELLE IN DER EMS
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Im Gegensatz zu den anderen historischen Or-
ten, die auf den vorherigen Seiten vorgestellt 
wurden, sind die Waschstelle in der Ems und die 
Lagerbahn Spuren in der Landschaft, die heute 
nur noch kaum sichtbar sind, von Bedeutung. 
Der gekennzeichnete Bereich in Abbildung 106 
markiert die Stelle, an der sich die Kriegsgefan-
genen auf dem Weg von Bahnhof zum Stalag 
326 in der Ems gewaschen haben. Die    Beton-
steine im Wasser weisen heute noch auf diesen 
Vorgang hin. 

In diesem Teilabschnitt ist der genaue Weg 
nicht mehr nachvollziehbar. Hier führte die La-
gerbahn entlang, die jedoch kaum wahrnehm-
bar ist. 

Es besteht das Potential beide Spuren wieder 
sichtbar und wahrnehmbar zu machen und 
durch ergänzende Wege und Installationen 
und Informationstafeln in die Gedenkland-
schaft zu integrieren.

WASCHSTELLE IN DER EMS UND LAGERBAHN



ABB. 108, 109: OBELISK AM SOWJETISCHEN EHRENFRIEDHOF, GEDENKSTEINE AM SOWJETISCHEN EHRENFRIEDHOF



Seminargebäude

ital. Friedhof

Weg zur Gedenkstätte
"Gedächtnisweg"

Busanbindung

"Weg der Toten"

Obelisk - Sowj. Ehrenmal

36 Steine

R1 Europaradweg/
Infotafel

ABB. 110: LAGEPLAN SOWJETISCHER EHRENFRIEDHOF

Sanitäranlagen
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SOWJETISCHER EHRENFRIEDHOF UND GEDÄCHTNISWEG
Zusammen mit dem ehemaligen Kriegsgefange-
nenlager markiert der sowjetische Ehrenfried-
hof die wichtigsten historischen Orte innerhalb 
der Erinnerungskultur des Stalag 326. 

Der Sowjetische Ehrenfriedhof wurde von ehe-
maligen Kriegsgefangenen nach der Befreiung 
als Gedenkort eingerichtet und wird heute von 
vielen Angehörigen besucht. 36 Steine markie-
ren die 36 Massengräber die eine Größe von 
112 m x 2,20 m haben, in denen über 10.000 
Menschen begraben sind.

Neben dem Friedhofsgelände mit den Grabstei-
nen	befindet	sich	dort	ein	kleines	infrastrukturel-
les Gebäude mit WC-Anlagen. 

Durch den guten Standort in einem Naherho-
lungsgebiet mit vielen tangierenden Rad- und 
Wanderwegen, sowie gegenüberliegender BMX-

Rad-Fahrstrecke und Spielplatz wird an dem 
Standort ausreichend Frequentierung erzeugt 
und entsprechende Besuchergruppen ange-
sprochen. Auch der Europaradweg R1 ist an die-
ser Stelle zu nennen, der in unmittelbarer Nähe 
am Ehrenfriedhof entlangführt und ebenfalls 
zur Frequentierung des Raumes beiträgt.

Um dieses Potential zu nutzen und auszubauen, 
kann eine Verbindung zwischen Gedenkstätte 
und Sowjetischen Ehrenfriedhof ausgebaut werden. 
Vorschläge zu einem Gedächtnisweg sind in der 
Gemeinde schon thematisiert worden. Daher ist 
es unumgänglich, bei der Ausgestaltung dieses 
Weges die Bürger/innen des Ortsteils Stuken-
brock-Senne mit einzubeziehen. 

Um Gedenkstätte und Ehrenfriedhof auch funk-
tional stärker miteinander zu verbinden, können 
auch am Friedhof Seminarräume ergänzt werden.
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Das historische Potential des ehemaligen Kriegs-
gefangenenlagers Stalag 326 ist weitaus größer, 
als das Gelände selbst. Viele Spuren lassen sich 
in	der	Landschaft	und	Umgebung	finden,	die	sich	
durch	 die	 qualifizierte	 Verbindung	 zu	 einer	 Ge-
denklandschaft zusammenfügen. (siehe Abb. 111)

Meilensteine stellen dabei der Bahnhof Hövelhof 
dar, an dem die Kriegsgefangenen in Waggons 
ankamen und abtransportiert wurden. Die Er-
innerungstafeln am Hövelhofer Bahnhof können 
durch Installationen ergänzt werden, die zum 
Beispiel die damaligen Transportbedingungen 
erläutern. Um die Mobilität innerhalb der Kul-
tur- und Gedenklandschaft zu gewährleisten, 
empfiehlt	es	sich	zusammen	mit	der	Ausgestal-
tung der Gedenkstätte Mobilitätsstationen in-
nerhalb der Gedenklandschaft zu positionieren. 

ENTWICKLUNGSPOTENTIALE REGIONALE KULTUR- UND  
GEDENKLANDSCHAFT

Der Bahnhof bietet sich als geeigneter Standort 
für eine Mobilitätsstation mit Leihrädern und 
Leihmobilitätshilfen wie Rollstühlen an, dessen 
Design auf die Zugehörigkeit zur Gedenkstätte 
hinweist und das Bewusstsein der Gedenkstätte 
in der Gesellschaft verankert. 

Die historischen Wege sind heute teilweise nicht 
mehr vorhanden und müssen daher ausgebaut 
oder den neuen Anforderungen angepasst wer-
den. Dazu wird unter anderem die historische 
Verbindung zwischen Bahnhof und Russenpatt 
benötigt, die entlang der Gleise führte. Der Rus-
senpatt ist entlang des Hövelhofer Walds noch in 
seiner ursprünglichen Form erhalten. Der Be-
reich zwischen vorhandenem Russenpatt und Lie-
genschaft müsste durch einen neuen Weg nach 
dem Vorbild der Lagerbahn ergänzt werden. 

ABB. 111:  ÜBERSICHT ENTWICKLUNGSPOTENTIAL GEDENKLANDSCHAFT
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E R K E N N T N I S S E
KOMPAKT
Aus der Analyse der regionalen Einbindung lassen sich folgende Empfehlungen ableiten:

Gedenklandschaft mit historischen Orten

• Potential der Entwicklung einer Gedenklandschaft mit Wegen und Orten außerhalb der Liegenschaft, 
die den Bahnhof Hövelhof, das Seuchenlazarett in Staumühle und weitere historische Merkmale im 
Umkreis der Gedenkstätte einbezieht.

• Mobilitätsstationen mit Leihrädern und Mobilitätshilfen zum Ausleihen fördern die Mobilität inner-
halb der Liegenschaft. Ein einheitliches Design verankert die Gedenklandschaft innerhalb der Umge-
bung	und	schafft	ein	Bewusstsein	innerhalb	der	Gesellschaft.

• Umzäunung der Gesamtliegenschaft von Polizei und Gedenkstätte entspricht größtenteils der Fläche 
des ehemaligen Lagers und macht die Dimensionen auch in Zukunft erfahrbar.

Regionale Einbindung

• Einbeziehung tangierender Europarad- und Wanderwege R1/ E1 sowie von regionalen Wanderrouten.
• Rad- und Wanderwege überprüfen und ggf. ertüchtigen/ neu anlegen.
• Zusätzliche Mobilitätsangebote wie Leihfahrräder oder Rollstühle an geeigneten Standorten (z.B. am 

Hövelhofer Bahnhof oder der Gedenkstätte) anbieten, um die historischen Orte innerhalb der Geden-
klandschaft erlebbar zu machen.

• Informations- und Wegeleitsystem durch Maßnahmen vor Ort und digital als Webseite/ App.

Auch wenn die Liegenschaft nicht komplett als 
Gedenkstätte ausgebaut wird, kann die Dimension 
des ehemaligen Lagers durch die Begehbarkeit 
der Landschaft wahrgenommen werden.  

Von der Gedenkstätte ausgehend können Ge-
denkstätte und Sowjetischer Ehrenfriedhof über 
einen Gedächtnisweg verbunden werden. In-
nerhalb des Ortsteiles Stukenbrock-Senne sind 
dazu	 bereits	 Überlegungen	 getroffen	 worden.	
Diese sollten in den Planungsprozess integriert 
werden. Durch zusätzliche, dem Maßstab ent-
sprechende bauliche Entwicklungen kann der 
Sowjetische Ehrenfriedhof auch innerhalb des 
Raumprogramms Funktionen übernehmen. 
Besonders ist an diesem Standort, dass hier 
die Möglichkeit besteht, den Europaradwander-
weg R1, der heute schon eine Verbindung zu 

Russland herstellt, anzubinden. Auch weitere 
regionale	 Wanderrouten	 befinden	 sich	 in	 der	
Umgebung oder entlang des Sowjetischen Ehren-
friedhofs, wodurch sich ein hohes touristisches 
Potential kennzeichnet.

Ein weiterer Erinnerungsort stellt das ehemalige 
Seuchenlazarett Staumühle dar, das heute als JVA 
genutzt wird. Daher wird dieser Standort informa-
tiv in die Gedenklandschaft integriert, ohne Kon-
flikte	mit	der	derzeitigen	Nutzung	zu	erzeugen.	

Um die Landschaft als Kultur- und Gedenkland-
schaft wahrnehmbar zu machen muss das Kon-
zept durch ein Informations- und Wegeleitsys-
tem gestützt und durch eine Webseite und App 
ergänzt werden.
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6.3 PROZESS

MACHBARKEITSSTUDIE GEDENKSTÄTTE

RAHMENPLANUNG LAFP

REGIONALE 2022 

Die Ergebnisse der Variantenuntersuchung 
verdeutlichen die Notwendigkeit der Weiter-
führung des Prozesses, der die verschiedenen 
Impulse und Ansätze integrierend fortsetzt und 
mit Hilfe verschiedener Instrumente zusam-
menführt. Die fortlaufenden intensiven Arbei-
ten und Anstrengungen des Lenkungskreises 
als steuernde und begleitende Instanz sind 
zwingend erforderlich, um die Dynamiken zur 
Entwicklung der Gedenkstätte in einem lang-
fristigen Entwicklungsprozess zu begleiten und 

in regelmäßigen Abständen Projektfortschritte, 
Projekthemmnisse sowie Rahmenbedingungen 
zu überprüfen. Daher wird empfohlen, die an die 
Planungsphase anschließende Machbarkeits-
studie in den Beteiligungsprozess einzubetten 
und die Akteure an der Entstehung der Mach-
barkeitsstudie zu beteiligen. Als übergreifendes 
Leitbild	sind	die	möglichen	Entwicklungsflächen	
in der Lage, in den weiteren Prozess integriert 
zu werden und entsprechende Ambitionen und 
Energien zu bündeln.

Die Ergebnisse der Variantenuntersuchung 
zeigen das große räumliche Potential, die Ent-
wicklungen der Gedenkstätte innerhalb eines 
ganzheitlichen Konzepts zu betrachten, das die 
Erinnerungsorte in der Umgebung und in den 
Nachbarkommunen zu einer regionalen Kultur- 
und Gedenklandschaft vernetzt. Um diese Ent-
wicklungen zu verfolgen, ist ein interkommunaler 
Ansatz notwendig, der sich unter anderem auf die 
Themenfelder Naturschutz, Kultur, Tourismus, 
Gedenken und Mobilität stützt. Durch das über-
regionale touristische Potential, das sich durch 
die internationalen Rad- und Wanderwege ergibt, 
die in unmittelbarer Nähe an der Gedenkstätte 
entlangführen, erscheint eine Nutzung und Aus-

Die Machbarkeitsstudie begleitet und unterstützt 
die räumlichen Entwicklungen der Gedenkstätte 
im nördlichen Bereich der Liegenschaft. Es emp-
fiehlt	sich	aufgrund	der	Teilung	der	Liegenschaft	
und der Neuorientierung des LAFP, die zukünf-
tigen Änderungen und Entwicklungen innerhalb 
einer Rahmenplanung zu untersuchen und fest-
zuhalten. Vonseiten des LAFP wurde im Prozess 

Die Ergebnisse der Variantenuntersuchung die-
nen als Arbeitsgrundlage für die folgende Mach-
barkeitsstudie.	Es	empfiehlt	sich,	die	Ergebnisse	
der Variantenuntersuchung in der Machbar-
keitsstudie näher zu untersuchen, um weitere 
Maßnahmen und Erfordernisse zu klären. Expli-
zit handelt es sich hierbei um die Entwicklung 
der inhaltlichen Anforderungen und der Aus-
gestaltung eines Konzepts für die zukünftige 
Gedenkstätte, um unter anderem den genauen 
Raum- und Gebäudebedarf und darauf aufbau-
end die Konzeption eines Raumprogramms, die 

Abschätzung der Investitionskosten und Besu-
cherzahlen zu ermitteln. 

Parallel können geeignete Förderinstrumente 
gesucht werden, die die Umsetzung der Gedenk-
stätte	finanziell	unterstützen.	Es	ist	zu	prüfen,	ob	
einzelne landschaftliche oder bauliche Bausteine 
über entsprechende Förderprogramme geför-
dert werden können. Um kurzfristige Fördermög-
lichkeiten zu untersuchen, kann die Varianten-
untersuchung als Grundlage dienen und später 
durch die Machbarkeitsstudie ergänzt werden. 

bereits auf mögliche zukünftige Bedarfe und 
Erweiterungsflächen	 hingewiesen.	 Um	 darauf	
flexibel	 reagieren	 zu	können,	empfiehlt	es	 sich	
die	erforderlichen	Erweiterungsflächen	langfris-
tig freizuhalten. Die Rahmenplanung kann somit 
Antworten auf kurzfristige Flächenbedarfe und 
Maßnahmen geben und langfristige Entwick-
lungspotentiale formell festhalten.

bau dieses Vorteils sinnvoll. Des Weiteren können 
die Entwicklungen in Schloß Holte-Stukenbrock 
durch die Einbeziehung weiterer Gedenkorte, die 
unmittelbar im Zusammenhang mit dem Stalag 
326 innerhalb der Region stehen ausgebaut wer-
den, wie beispielsweise der Wewelsburg oder dem 
Zwangsarbeiterinnen-Denkmal in Bielefeld. Somit 
wird die Strahlkraft des Projekts ausgeweitet und 
der Ort stärker in der Region verankert. 
Durch die Etablierung eines strategischen Ge-
denknetzwerks kann die Sichtbarkeit und Wahr-
nehmung der Gedenkorte auch regionsübergrei-
fend gesteigert werden. Es wird empfohlen, auch 
für diese Vorhaben geeignete Förderinstrumente 
zu untersuchen. 
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Für den weiteren Prozess lassen sich folgende Empfehlungen ableiten: 

Machbarkeitsstudie Gedenkstätte

• Weiterführung des abgestimmten Entwicklungsprozesses
• Entwicklung der inhaltlichen Anforderungen und eines Konzepts für die zukünftige Gedenkstätte, 

einschließlich der Ermittlung des genauen Raum- und Gebäudebedarfs, Investitionskosten, Besu-
cherzahlen etc. auf Basis der Ergebnisse der Variantenuntersuchung.

• Steuerung des weiteren Prozesses durch den Lenkungskreis, um Projektfortschritte, Projekthemm-
nisse und Rahmenbedingungen abzustimmen.

Rahmenplanung für die Fläche des LAFP NRW

• Entwicklung einer Rahmenplanung für die Flächen des LAFP Erich Klausener in Schloß Holte-Stuken-
brock, um kurz-und langfristige Entwicklungen zu sichern.

Fördermittel & Regionale 2022

• Gedenkstätte überregional vernetzen
• Geeignete Förderinstrumente zur Unterstützung der Entwicklung der Gedenkstätte sowie der Kul-

tur-und Gedenklandschaft suchen.
• Prüfen innerhalb welcher Themenfelder Fördermittel akquiriert werden können, um ggf. Einzelbau-

steine wie landschaftliche oder bauliche Maßnahmen gesondert zu fördern.
• Vernetzung historischer Orte in der Region, die in Zusammenhang mit dem Stalag 326 stehen und 

Bündelung der Aktivitäten, unter anderem mithilfe von Fördermitteln.
• Ausarbeitung eines Projektantrags für die Regionale 2022 unter Beteiligung des Lenkungskreises
• Weitere Forschungsarbeiten und Untersuchungen zum Stalag 326 mit Hilfe von Fördermitteln an-

schließen, die langfristig die Ausstellung der zukünftigen Gedenkstätte ergänzen.

E R K E N N T N I S S E
KOMPAKT

Unterstützt werden können diese Ansätze durch 
weitere Forschungsarbeiten, deren Themen sich 
im Verlauf der Variantenuntersuchung aufgetan 
haben. Weitere Untersuchungen könnten zu den 
Einsatzorten der Kriegsgefangenen des Stalag 326 
oder zu den verschiedenen Bedeutungsschichten 
der Region als Ort europäischer Geschichte mit 
den Schwerpunkten Krieg, Vernichtung, Vertrei-
bung und Flucht durchgeführt werden.

Allgemein	 empfiehlt	 sich,	 die	 Entwicklungsdy-
namiken der Regionale 2022 zu nutzen und das 
Strukturförderkonzept für die Entwicklungen am 
Standort der Gedenkstätte Stalag 326 und der Ver-
netzung innerhalb der Region zu nutzen. 

Zusammenfassend betrachtet, erweist sich das 
Vorhaben zur Gedenkstätte Stalag 326 als Impuls-
projekt für die Erinnerungspolitik innerhalb der 
Region Ostwestfalen-Lippe, das durch die räum-
lichen und baulichen Entwicklungen am Standort 
des ehemaligen Kriegsgefangenenlagers einer-
seits und andererseits durch die Einbettung der 
historischen Orte in der Umgebung das Potential 

besitzt, einen wichtigen Beitrag zur nationalen 
Erinnerungspolitik zu leisten. Es kann als Schlüs-
selakteur weitere, im Zusammenhang stehende 
Gedenkorte innerhalb eines Netzwerks bündeln. 
Mit Hilfe der Regionale 2022 kann das Projekt die 
benötigte Sichtbarkeit und Förderung erhalten, 
die es zur Wahrnehmbarkeit in der Region über 
die Region hinaus benötigt.
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